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Geschichte der Freiherren von Klingen zu Alten-
klingen, Klingnau und Koljenklingen.

Von I. A. P u pik o fe r.

Vorwort.
Das Unternehmen, die Geschichte eines mittelalterlichen Herren-

geschlechtes anzufertigen und für den Leser genießbar darzustellen,

hat Schwierigkeiten, von denen nur der Fachmann sich eine richtige

Vorstellung machen kann. Hunderte verschiedene aus alten Per-
gamenten und gedruckten Sammlungen geschöpfte vereinzelte Notizen
müssen nach Zeit und Art ihrer Entstehung geprüft, mit einander

verglichen, wie Mosaikstifte zu einer Zeichnung zusammengestellt,

es müssen scheinbare Widersprüche beseitigt, Lücken durch Analogieen

ergänzt, Dunkelheiten durch Nachforschung und Alterthumskunde auf-
gehellt werden; und wenn alles dieß geschehen ist, so erhält man ein

Produkt, das meistens nur Lokalinteresse hat und für die eigentliche

Landes- und Volksgeschichte nur geringe Ausbeute verheißt.

In Wahrheit aber verhält sich die speziale und lokale historische

Forschung oder Monographie zur eigentlichen Geschichtschreibung wie

die mikroskopischen Arbeiten der Naturforscher sich zur Naturschil-
derung verhalten. Die letzlere kann nur dann Wahrheit geben, wenn

die erstere vorgearbeitet hat und die Vorarbeiten richtig und gewissen-

haft benutzt werden.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch die Geschichte der

Herren von Klingen zu Altenklingen, Klingnau und Hohenklingen

in Arbeit genommen und durchgeführt worden. Der nächste Zweck

war dabei die tiefere Erforschung der Geschichte des Thurgaus und
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der früheren Volkszustände; nach Maßgabe als dieser Zweck erreicht
ist, wird auch die Geschichte des Gesammtvatcrlandes daraus Vor-
theil ziehen. »

Ich hätte die Arbeit mit Citaten versehen können, vielleicht
sollen; dann wäre sie aber fast über Gebühr angewachsen. Der
gewöhnliche Leser hätte keine größere Belehrung gewonnen und dem

Forscher wäre die Mühe nicht erspart worden, selbst zur Quelle zu
gehen. Es mag also genügen, die Hauptquellen, aus denen geschöpft

worden ist, im Allgemeinen zu bezeichnen.

Unter den gedruckten allgemein zugänglichen Werken sind vor
allen andern aus zu nennen die Urkundensammler von St. Vlasien,
Gerbert, Herrgott, Neugart; ferner Zapf, Ussermann, Eichhorn, der

schweizerische Gcschichtforschcr, das Archiv für schweizerische Geschichte,

der Geschichtsfreund, die schweizerischen Urkunden-Rcgesten, Zellwcgers

Appenzeller-Geschichte, die zürcher'schcn Mittheilungen, die Urkunden-

summlung der Fraumünster-Abtei Zürich's von G. von Wyß und

besonders noch die Zeitschrift von Moue, Kopps eidgenössische

Vundesgeschichte mit den dazu gehörigen Urkunden, Burkhards und

Wackcrnagels Arbeiten über die Klosterstiftung Klingenthal und

seinen Stifter Walter von Klingen. Als eigentliche Vorarbeit zur
Geschichte der Herren von Klingen sind endlich noch hervorzuheben

die Klingen'schen Regesten von Dr. Bader in Mone's Zeitschrift,
Bd. 1, 455. Andere schriftliche Mittheilungen, Urkundcn-Regesten,

verdanke ich meinen sel. Freunden, Kirchenrath Vögelin, Baron

Jos. von Laßberg, Stiftsarchivar Wegelin, Dr. Kirchhofer, Gerold

Meyer von Knonau; nicht weniger manchen andern süngern Freun-
den, die noch im Morgen- und Mittagslichte des Lebens stehen, Herrn
Verwaltungspräsident Näf in St. Gallen, Herrn A. Nüscheler in
Zürich, Herrn Dr. von Liebenau und seinem Sohne Theodor in
Luzern, Herrn Direktor Harder und Herrn Diakon Schenkel in
Schaffhausen. Endlich hat auch der bürgerliche Verwaltungsrath
der Stadt Stein sehr verdankenswerthe Einsicht in das dortige

Archiv gestattet und dadurch die Aufhellung mancher dunkeln Vor-
gänge der Familiengeschichte von Hohenklingen ermöglicht. Auf
solche Weise ist im Laufe eines halben Jahrhunderts eine Reihe



von Nachrichten über die Herren von Klingen zusammengetragen
und durch die in lokalen Beziehungen reichhaltigen Ergebnisse der
thurgauischcn Klosterarchive so weit vervollständigt worden, daß sich
ein nahezu drei Jahrhunderte durchlaufendes Bild von dem Leben
und Treiben jener Dynasten entwerfen ließ. Wohl mag noch manches
andere zu entdecken sein; ein Aufschub von wenigen Jahren möchte
bei der regen Thätigkeit der Forscher und Archivistcn Gelegenheit
geben, diese und jene übrig gebliebenen Lücken auszufüllen; allein
dem Aufschübe folgt häufig eine Ueberrnschung, nach welcher, statt
der gewünschten vollendeten Verarbeitung gesammelter Stoffe, von
den Erben nichts vorgefunden wird, als eine ruäis tuckigsstagus
uàs, die allen Wechselfällen des Zufalls ausgesetzt bleibt.



Vorgeschichte der Freiherren von Klingen.

Wer von Frauenfeld her in der Richtung nach Weinfelden,
dem Laufe des Flusses Thur entlang, hinauf reiset, sei es gemächlich

zu Fuße oder zu Pferde und Wagen oder von der Dampfkraft
wie auf Windesflügeln fortgetragen, wird mit freudigem Blicke auf
den lauggestreckten Hügelreihen verweilen, die das Thalgelände nord-
östlich begrenzen und von Weingärten und Obstwaldung bedeckt,

der Landschaft einen paradiesischen Reiz verleihen. Wie man vor-
wärt» rückend da» eine halbe Stunde entfernte Dorf Wigoltingcn
zurückweichen sieht und die Ansicht des Ottenbergs voller sich auf-
zuthun beginnt, erglänzt aus waldigem Hintergrund ein doppeltes

Herrenhaus, dessen Thürmchen und Windberge freudig in den Hori-
zont hineinragen. Es ist das Schloß Altenklingen, das sich dem

Blick darbietet, das Stammhaus und Fideikommiß der adelichen

Bürger Zollikofer von St. Gallen, neu erbaut im Jahre 1587 auf
den Grundmauern der ehemaligen Burgfeste der Freiherren von

Altenklingen.
Die gegenwärtigen Gebäulichkeiten zeigen in ihrem Hochbau

keinerlei Spuren mehr von der Beschaffenheit und Bauart der

ursprünglichen Burg. Daß aber ihr Umfang derselbe war, wie

jetzt, läßt sich nicht bezweifeln. Die Lage ist für eine kleine Burg-
festung, wie das Mittelalter sie liebte, ganz ausgezeichnet, auf einer

zwischen zwei zusammenlaufenden Schluchten, Töblern oder Klingen,
herausstehenden und auf der Rückseite durch einen tiefen Graben

abgeschnittenen, auf Nagelfluh ruhenden Landspitze, mit einem vor
dem Burggraben liegenden, ebenfalls durch Mauer und Graben

befestigten größeren Hofe. Die in'Herrlibergers Topographie Bd. 1,

zu S, 23 gegebene Ansicht des Zollikofer'schen Schlosses läßt das



Nördlich gelegene mit zwei Thürmen versehene Eingangsthor znm
Hofe noch durchblicken. Seither ist es freilich abgetragen worden.

Auch die den Hof vom angrenzenden Ackergeläude trennende Mauer

ist sammt dem Graben verschwunden; die im Hofe gestandenen

Oekonomiegebäude sind durch neuere und geräumigere Gebäulich-

leiten ersetzt, sogar der Schloßgraben theilweise verschüttet, nur das

Doppelgebäude in der Gestalt von 1587 erhalten.

Nach einer von einer Ofenkachel entlehnten Zeichnung hatte die

von dem Erbauer des jetzigen Schlosses entfernte ältere Burg ein

längliches Viereck gebildet, ohne Hauptthurm. Ob wirklich ein

solcher Burgthurm, ohne den man sich eine Burgfeste des XII. Jahr-
Hunderts kaum denken kann, schon bei der ersten Anlage gefehlt

habe, oder ob er vielmehr bei einem Umbau im XIV. Jahrhundert
in die Herrschaftswohnung hinein gezogen und bis auf die Höhe

derselben abgetragen worden sei, läßt sich nicht mehr ermitteln.

Immerhin war noch zur Zeit der Appenzeller Kriege Altenklingen
eine der bestbewehrten Burgen. Während die Appenzeller und ihre
Verbündeten bei 70 Burgen im Thurgau und in der nächsten

Umgebung erstürmten und ausbrannten, lagerten sie ohne Erfolg
vierzehn Tage vor Altenklingen. Weder kühner Anlauf noch List
und Verrath vermochten etwas gegen die durch Natur und Kunst
bewehrte Feste.

Diese Auszeichnung des Stammsitzes der Herren von Alten-
klingen stand in Uebereinstimmung mit dem Adel und Ansehen der

mittelalterlichen Freiherren, deren Geschichte die folgenden Blätter
gewidmet sind.

Die Freiherrschaft Altenklingen umfaßte folgende Ortschaften:
Märstetten mit einzelnen Häusern an der Hub, in der Grubmühle
und zu Egolshofen (nicht zu verwechseln mit Egolshofen bei Konstanz)
Uetweilen, Weierhäusli, Ruberbaum, Engelberg, Altenklingen und

Rinklingen. Alle diese Ortschaften liegen am westlichen Fuße des

5) Abgegangenes Rebmannshaus.
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Ottenbergs und bei der Schlucht, durch welche der Kämenbach aus-

der Thalmulde von Schwaderloh und Alterswilen in das Thurthal
hervorbricht. — Als freies Eigen gehörte den Freiherren von Alten-

klingen ferner die Gerichtsbarkeit des Dorfes Jllhart sammt Lam-

perswil und Oberholz, am südlichen AbHange des Seerückens ge-

legen. — Endlich besaßen sie auch als Lehen vom Domstifte Kon-

stanz die Gerichtsherrschaft Wigoltingen, welche sich über das Kirch-

dorf Wigoltingen mit Nicderhofen und die Dörfer und Höfe Eng-

wang, Wagerswilen, Gillhof, Tangwang und Hasli ausbreitete. —
Da diese Gerichtsherrschaft südöstlich mit Altenklingen, nordwestlich mit

Jllhard zusammenhing, bildeten diese drei Gerichtsherrschaften einen zu-

sammenhängenden, abgerundeten Komplex, dessen Zusammengehörigkeit

durch natürliche Gleichartigkeit und eine mehr als fünfhundertjährige
Geschichte bestätigt war. Geschichtlicher tzauptbestandtheil war aber

jedenfalls die Gerichtsherrschaft Märstetten mit der Burgfeste Alten-

klingen.

Auf der linken Seite des Kämenbachs und über den Rücken

des Ottenbergs breiteten sich die Freigerichte aus, die unter un-
unmittelbarer hohengerichtlicher Verwaltung standen. Sie scheinen

zu der frühe erloschenen Freiherrschaft Hugolshofen gehört zu haben

und nach Abgang dieser Freiherren an das Reich zurückgezogen und

in Folge dessen der Landvogtei unterstellt worden zu sein. Es ist

von historischer Bedeutung, daß in diesem Landstriche zwei Burg-
Mlle des Namens Altenburg sich vorfinden, beide über dem Kämen-

bach auf Anhöhen und so gelegen, daß sie mit der gegenüberstehenden

Burg Altenklingen bestimmt gewesen zu sein scheinen, die aus dem

Thurthale längs dem Kämenbache und dann durch das Schwaderloh
und die Bischofshöre führende Straße nach Konstanz zu überwachen.

Wird mit diesen örtlichen Gebietseintheilungen des XV—XVIII.
Jahrhunderts die heraldische Ueberlieferung in Verbindung gebracht^

daß die Freiherren von Märstetten einen gerade getheilten Schild

führten mit Adler und Löwe, die Freiherren von Hugolshofen einen

schreitenden Löwen im flachen Felde, die Freiherren von Altenktingen

einen schreitenden Löwen in einem mit Wecken oder Schindeln be-

streuten Felde, so ergibt sich die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Ab-
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stammung dieser drei Familien. Da endlich der Name der Herren
von Märstctten urkundlich schon im XI. Jahrhunderte vorkömmt

und die Chroniken sie als Grafen bezeichnen, die Herren von Klingen

dagegen erst am Ende des XII. Jahrhunderts vorkommen, drängt
sich die Vermuthung auf, daß die Herren von Klingen aus dem

Stamme der Herren von Mürstetlcn hervorgegangen seien und erst

nach ihrer Abzweigung von Märstetlen, als die beiden Altenburg
einem andern Zweige zufielen, die Vurg auf Klingen zu ihrem

Stammsitze erkoren und sich davon benannt haben.

Klinge heißt im schwäbischen Landesdialekt ein Waldbach und

in abgeleiteter Bedeutung eine Waldschlucht. Die Burg Klingen
oder, wie sie erst später zum Unterschiede von Hohenklingen genannt

wurde, Altenklingen liegt auf dem Scheitel von zwei solchen zu-
sammenstoßenden Waldschluchten auf fester Molasse und Nagelfluh,
eignete sich also ganz vorzüglich zu einer Burgfeste, wie die fehden-

reiche Zeit des XIl. Jahrhunderts eS erforderte. Bei solcher Be-

schaffenheit mag die ursprüngliche Anlage der Befestigung auch

älter sein als die Familienabzweigung von den Herren von Mär-
stetten und in die Zeiten der heiligen Wiborad und der Hunnen
oder noch weiter zurückreichen. Die im nahen Wäldchen Löhli auf-
gedeckten großen alemannischen Grabhügel und die vorübcrführende

Straße nach Konstanz begünstigen die Annahme, daß zur Zeit der

Alemannenherrschaft hier eine Niederlassung begründet wurde; und

die Widmung der Burgkapelle zu Altenklingen zur Ehre der heiligen
Wiborada mag als eine Bestätigung der Sage gelten, daß Wiborada

um die Mitte des IX. Jahrhunderts der Familie entsprossen sei,

die später von der Burg Altenklingen genannt wurde. Der Ge-

schichtschreiber Ekkehard, der mehrere Züge aus ihrem Leben in seine

Chronik des Klosters St. Gallen aufgenommen und ihren 925 durch

die Hunnen erlittenen Tod erzählt hat, sagt freilich nichts von ihrer
Herkunft; und Hepidan, von dem um 1060 zwei Bücher von

Mirakeln der heiligen Wiborada gesammelt wurden, weiß nur, daß

die Heilige in Alemannien geboren sei: wenn aber zwischen zwei

spätern widersprechenden Behauptungen, daß sie aus Klingnau an

der Aare, und daß sie aus Klingen im Thurgau stammte, enE
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schieden worden soll, muß man der letzteren darum den Vorzug
geben, weil Klingnau erst im XIII. Jahrhunderte und zwar durch

Walter von Klingen aus Thurgau gebaut und benannt worden ist.

Wenn die fromme Rathspenderin Wiborad (Weiberrath) bei

den folgenden Geschlechtern in gesegneter Erinnerung blieb und in
der ihr geweihten Kapelle auf Klingen manche unglückliche Frau
lindernde Tröstung fand, ging doch ihre Gesinnung nur unvoll-
kommen auf spätere Familienglieder über. Der freilich unzuverläßige
Lirer von Rankwil berichtet nämlich, daß um 995 in dem Kampfe
der bedrängten Bauern gegen den gewaltthätigen Adel ein Herr
von Klingen der Anführer des Adels gegen den Bauernhauptmann
Heinz von Stein gewesen sei und in der Schlacht bei Schwarzach
die Unterdrückung der freien Bauern vollendet habe.

Ebenso sagenhaft wie die Nachricht des Lirer von Rankwil ist,

was Graf Wilhelm von Zimmern, geboren 1485, Verfasser einer

in Donaueschingen aufbewahrten Chronik aus ältern Aufzeichnungen

geschöpft haben will. Er erzählt nämlich, im Kriege des Kaisers

Heinrich's III. mit Herzog Wratislav von Böhmen seien Freiherr
Werner von Zimmern, der Graf Arnold von Dierstein und Herr
Kuno von Altenklingen in Gefangenschaft gerathen, aber wunder-

barlich gerettet worden, und im Kampfe des Kaisers Heinrich IV.
mit dem Gegeukönige Rudolf von Schwaben haben Friedrich von

Zimmern und Adam von Hohenklingen auf Seiten des Kaisers

gestritten. An einer andern Stelle der Chronik von Zimmern heißt

es: Herr Jerg von Zimmern, der Sohn Gottfrieds, habe mitge-

holfen, den Bischof Gebhard von Konstanz zu vertreiben und den

Gegenbischof Arnold von Heiligenberg einzusetzen; auf diesem Kriegs-

zuge habe er bei dem bereits altersschwachen Freiherrn Hartmann von

Hohenklingen, dem Schwager des Grafen von Heiligenberg und
Vetter des Gegenbischofs, auf der Burg Hohenklingen Einkehr ge-

nommen und freundliche Gastwirthschaft genossen und mit Heinrich,
dem Sohne Hartmanns sich befreundet, sei aber auch zugleich in
Liebe zu des Freundes Schwester Adelgunde entbrannt, jedoch in
der Bewerbung um sie und in den Anordnungen zur Eheverbindung
so gehemmt worden, daß unterdessen Jahre verstoßen, der Bräu-
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tigam von einer Seuche dahingerafft wurde und zuletzt Fräulein
Adelgunde sich mit Eberhard von Rosenegg verehelichte.

Augenscheinlich sind in diesen Familiennachrichten die Erinner-

ungen verschiedener Gcschlechtsalter zusammengeflossen, viele dadurch

entstellt, andere wenigstens der Hauptsache nach wahr. So wird

ganz richtig Hohenklingen als ein Sitz der Herren von Klingen
bezeichnet, aber unrichtig ist der Name Hohenklingen selbst; denn

urkundlich wurde Klingen ob Steil? geschrieben und erst im XIV.
Jahrhundert kam die Benennung Hohenklingen in Uebung. Dasselbe

war, wie bereits angedeutet ist, mit Altenklingcn der Fall; ebenso

war es ja mit Rosenegg, dessen Erbauer, ein Herr von Riilasingen,
lange nach den Zeiten jener Fehde gegen Bischof Gebhard sich von

Rosenegg zu benennen beliebte. Man darf hiemit annehmen, daß

wirklich in den Kriegen Heinrichs III. und IV. einige Edle von

Klingen für Kaiser und Reich in das Feld gezogen und durch ihre

Tapferkeit zu Ehren und neuen Gütern und Lehen gelangt seien.

Ohne Zweifel stand besonders die Erwerbung von Hohen-

klingen und Stein mit diesen Kriegen im Zusammenhange. Kaiser

Heinrich II. hatte das von der Herzogin Hedwig auf Hohentwiel

begründete Benediktiner-Kloster St. Georgen nach Stein Verlegt,

ihm die Grundherrschaft von Stein und andere Güter vergabt, es

aber zugleich dem von ihm gestifteten Bisthum Bamberg einver-

leibt. Da mm der Bischof von Bamberg zu entfernt war, um dem

St. Georgenkloster am Ausflusse des Rheins aus dem Unterste un-
mittelbaren Schutz zu gewähren, trat die Nothwendigkeit ein, dasselbe

unter die Schutzvogtei eines benachbarten Machtherrn zu stellen. Die

Vorfahren der Herzoge von Zähringen, damals Landgrafen im

Thurgau und Besitzer eines Theils der Herrschaft Oeningen, eigneten

sich vorzugsweise dazu, solchen Schutz zu gewähren; allein in den

Parteikriegen unter Heinrich IV. und seinen Nachfolgern wurden sie

aus diesen Gegenden verdrängt und sie mußten es sich gefallen

lassen, bei Uebernahme des Reichsrektorats in Kleinburgund auf ihre

im Herzogthum Schwaben liegenden Güter und Herrschaften zu ver-

zichten. Wenn nun die Herren von Klingen wirklich zur kaiserlichen

Partei gehalten hatten, so war dainit dem Kaiser Gelegenheit ge-
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geben, seine treuen Diener durch Verleihung der Schirmvogtei über

Stein und das Kloster St. Georgen zu belohnen und sie zur Er-
bauung einer wehrhasten Burg auf dem Stein zu bevollmächtigen.

Zwei Thatsachen kommen hiebet in besondern Betracht. Eine

im Jahre 1090 von dem Grafen Burkard von Nellenburg für das

Allerheiligenkloster in Schaffhausen gemachte Vergabung wurde in
Villa guaa ckieitur Listn verschrieben, und zwar in Anwesenheit
der Zeugen: Herzog Welf, Herzog Bertold (von Zähringen), Graf
Dietrich von Bürgten. Als zehnter Zeuge wird auch Adelgoz von Mär-
stetten genannt und viele andere nach ihm; eines Herren von Klingen
aber wurde nicht gedacht, was doch, da die Verhandlung in Stein
vorging, erwartet werden dürfte, wenn die Schirmvogtei von Stein
bereits in ihren Händen war. Daß nun Adelgoz von Märstetten
als Stammvater der Herren von Klingen die Schirmvogtei bereits

besessen habe, ist nicht sehr wahrscheinlich, er müßte denn nur Unter-
schirmvogt gewesen und darum so weit zurückgesetzt worden sein.

Diese Annahme ist jedenfalls um so Mäßiger, weil drei Jahre
früher (1087) die beiden Adelgoz von Märstetten, Vater und Sohn,
ebenfalls im Gefolge der Herzoge Welf und Bertold in Sachen des

Klosters Allerheiligen als Zeugen verzeichnet sind und diese Gefolgschaft

zwischen den Freiherren und Herzogen gemeinsame Interessen vor-
aussetzt, die in jener Unterschirmvogtei eine angemessene Erklärung
finden.

tziemit trifft zusammen, daß die Freiherren von Klingen und

Märstetten als Erben der Freiherren von Werra mit den Herzogen

von Zähringen abermals in Berührung kamen. Adelgoz von Werra

wird noch 1115 und 1125 genannt. Er war Schirmherr des

Klosters St. Blasien, wurde bei dem Kaiser wegen Gewaltthätig-
keit, die er gegen das ihm anvertraute Stift sich hatte zu Schulden
kommen lassen, verklagt, und mußte nun die Schirmvogtei an Herzog

Bertold von Zähringen überlassen. Möglicherweise hat Herzog

Bertold bei diesem Anlaße sich bewogen gefunden, an die Erben des

Freiherrn von Werra, die Herren von Klingen, zu einiger Enficha-

digung für solchen Verlust, die Schirmvogtei Stein abzutreten.
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Immerhin waren die Herren von Klingen wenige Jahre
später in wirklichem Besitze der Schirmvogtei Stein; denn der

Bischof Eberhard von Bamberg, der 1142—1172 regierte, ließ
dem Walter von Klingen netvoeatus moimsterii 8tein die Mah-
nung zugehen, dieses Kloster zu schützen.

Außer den zunächst bei der Vnrg Klingen im Thurgau ge-

legenen und mit der Schirmvogtei Stein verbundenen Gütern und

Lehen gelangten die Herren von Klingen auch zu sehr bedeutenden Lehen

des Bisthnms Konstanz und der Abteien Reichenau und St. Gallen.

Mangold, der Verfasser einer Chronik des Bisthnms Konstanz,
macht dem Bischöfe Ulrich, dem Stifter des Klosters Krenzlingen
um 1125 zum Vorwurf, daß er, um den Bau dieses Stifts zu

bewerkstelligen, die Einkünfte des Bisthnms geschwächt, namentlich

Bischofszell verpfändet habe. Ta unter dem Bischöfe Heinrich
1232—43 die Vogtei des Chorherrenstifts Bischofszell den Brüdern
Walter und Ulrich von Klingen zustand, ist es keineswegs un-
wahrscheinlich, daß ihre Borfahren schon um 1125 die Geldver-

legenheit des Bischofs Ulrich benutzten, die Pfandschaft Bischofszells

zu erwerben. Ohne Zweifel geschah dieß mit Zustimmung des

bischöflichen Schirmvogts, des Grafen Heinrich von Heiligenberg.

Unter der Verwaltung des bischöflichen Schirmvogtes stand

auch die zur sogenannten Bischofshöre gezählte Vogtei Eggen. Andere

Theile der Bischofshöre waren im Thnrgan, nebst Bischofszell. die

Herrschaften Wigoltingen, Pfin, Wärtbühel, Egnach mit Arbon;
indessen sind nur in Bezug auf die Vogtei Eggen urkundliche Be-
weise übrig geblieben, daß der Schirmvogt die vogteilichen Rechte

Wirklich von sich ans, selbst oder durch seine Diener, ausgeübt habe.

In den schweren Kämpfen zwischen Staat und Kirche unter Kaiser
Friedrich II. verarmten die Grafen von Hciligenberg. Graf Ber-
told starb 1262 und Bertold sein Sohn, der letzte seines Geschlechts

1276. Mit ihnen erloschen auch die Ansprüche auf die bischöfliche

Schirmvogtei; die bischöflichen Herrschaften wurden mit ihren Vogtei-
rechten an einzelne Edelleute verliehen. Um diese Zeit mag es also

geschehen sein, daß die Freiherren von Klingen vom Bischöfe mit
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Wigoltingen und Jllhard, vielleicht auch mit der Vogtei Eggen, die

später an die Edlen von Klingenberg überging, belehnt wurden. *)
Endlich erscheinen die Herren von Klingen auch noch als In-

Haber ausgedehnter Lehen der Abteien St. Gallen und Reichenau.

Die Herrschaft Wagenhausen mit Richlingen, Burg, Eschenz und

Freudenfels, die Herrschaft Mammern und die Herrschaft Feldbach

mit vielen Höfen und Waldungen an der Seehalden und auf dem

Seerücken waren in den Besitz der Herren von Klingen gekommen,

ohne daß bestimmt nachgewiesen werden kann, wie und bei welchem

Anlaße solches geschah. Indeß weiß man, daß die Freiherren von
Mammern lange vorher, bevor der Name der Herren von Klingen
erwähnt wird, in großem Ansehen standen und daß Freiherr Walter

von Mammern im Jahre 1152 noch im Gefolge des Kaisers in Straß-
bürg war. Kurze Zeit vorher soll Herr Mangold von Mammern
1123—29 in St. Gallen die Würde eines Abtes bekleidet haben, was

leicht dazu führen konnte, die Lehenschaft von Mammern auf St. Gallen

überzutragen. Immerhin muß nach dem Tode Walters die Herr-
schaft Mammern als Lehen von St. Gallen sammt den reichenau-

rischen Lehen und Besitzungen um das Jahr 1155 auf die Herren
von Klingen übergegangen sein. Es ist sogar die Muthmaßung
zulüßig, daß eine an einen Herrn von Klingen verehelichte Tochter
Walters von Mammern mit ihrem Erbe auch den Namen Walter
in die Familie Klingen verpflanzte und von da ab dieser Name mit
dem Namen Ulrich wechselte.

Die Vermehrung der Familiengüter durch eingeheirathete Erb-
töchter hatte, wenn mehrere Söhne vorhanden waren, Zweigungen
der Familie zur Folge. Dieß war auch der Fall bei den Herren
von Klingen, als sie die Herrschaft Werra und Mammern erbten.

Indem der ältere Sohn den Stammsitz behauptete, wurde dem

zweiten Sohne der Stammsitz des mütterlichen Großvaters zu Theil.
Ein dießfülliger Theilungsvertrag ist zwar nicht vorhanden, die

Thatsache aber, daß die Familie Klingen in die zwei Linien Alten-

*) Man vergleiche ?> B. A. Fickler, das Schloß Heiligenberg, 1853. S.
117 ff. und Thurgauische Beiträge, Heft VIII, S. 1. ff.
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klingen und Hohenklingen auseinander ging, durch den noch län-

gere Zeit fortgesetzten Besitz einiger gemeinsamen Güter mehrfach

bestätigt.

In Bezug auf die Geschichte der Familie tritt hiemit auch die

Nothwendigkeit ein, jede Linie in einem besonderen Abschnitte zu

behandeln.

Erste Abtheilung»

Die Kreiljenen von Klingen zu Menkttngen.
Die gemeinsamen Stammväter der Herren von Altenklingen und Hohenklingen.

Die erste urkundlich bezeugte Handlung eines Freiherrn doit

Klingen fällt in das Jahr 1169. In einer Urkunde nämlich,

welche in diesem Jahre Bischof Otto von Konstanz im Münster
daselbst dem Kloster Sälem ausfertigen ließ, wurde Walter von

Klingen als Zeuge verzeichnet. Im folgenden Jahre (1179) wurden
bei einer ähnlichen Veranlassung Walter und Ulrich von Klingen
als Zeugen eingeschrieben und in gleicher Eigenschaft erscheinen sie

wieder 1175 in dem Spruche des Bischofs Bertold von Konstanz
über die Zugehörigkeit der Kirche Lang-Rickenbach. In dieser Ur-
künde ist bemerkenswerth, daß unter mehr als vierzig weltlichen

Zeugen die beiden Herren von Klingen die zweite und dritte Stelle

einnahmen, nämlich unmittelbar auf den Grafen von Pfullendorf
folgen, selbst vor Albert von Bußnang, dem Bruder oder Vetter des

Bischofs, den Vorrang behaupten. Die von ihnen unter den Zeugen

eingenommene Reihenfolge kann als ein Beweis betrachtet werden,

daß sie damals schon unter dem durch Lehen dem Bischof verpflich-
teten Adel eine der ersten Stellen eingenommen haben.

Wenn der Herr Walter von 1169 als Vater des Herrn
Walter II, und Ulrich I. von 1169 und 1170 angesehen werden

darf, so war Heinrich von Klingen, von 1299—1293 Abt in
St. Gallen, wohl ein dritter Sohn Walters I. Er wird in der
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Stiftschronik von St. Gallen eoZnàs seines zweitletzten Vorgängers,
des Abtes Ulrich von Tägerfelden genannt, der 1199—1200 re-

gierte; hiemit waren sie als Geschwisterkinder verwandt und zugleich

auch verwandt mit dem Bischöfe Konrad II. von Tägerfelden, der

um 1209 zum Bisthume Konstanz gelangte und diese Würde bis

1225 bekleidete. Dem Abte Heinrich wird nachgerühmt, daß er
die Ersparnisse seines Vetters und Vorgängers Ulrich wohl ange-
wandt, die verpfändeten Höfe Elgg, Hunwil und Romanshorn
wieder eingelöset und durch seine dem Kaiser Philipp geleisteten

Hülfsgelder dem Kloster mehr Nutzen als Nachtheil gebracht habe.

Ehrgeizig, aber durch Herkunft, gute Sitte und Leibesgestalt ehr-

würdig, aufbrausend, jedoch bald wieder begütigt, habe er, sagt der

Berichterstatter, die Regel eingehalten purears sudsàis at clsdsU

tara supardos; dadurch habe er das Glück an sich gefesselt, bis

schon nach vier Jahren der Tod seiner Wirksamkeit ein Ziel setzte.

In einer 1209 zu Mülibach im Thurgau ausgestellten Urkunde
des Bischofs Konrad von Tägerfelden trägt der Zeuge Walter von

Klingen den Beinamen uàvaeàs, Vogt. In einer andern Urkunde

desselben Bischofs vom Jahr 1225 heißt der Zeuge Ulrich von
Klingen Vogt. Sie wurden als Schirmvögte des St. Georgeu-
klosters in Stein so genannt und der Name Vogt wurde beigesetzt,

um sie von den gleichnamigen Vettern zu Klingen ini Thurgau zu
unterscheiden. In diese Zeit fällt also auch die Theilung ihrer bis

dahin gemeinsam genossenen Stammgüter und der durch mütter-
liches Erbe ihnen zugefallenen neuen Besitzungen, ihr Auseinander-

gehen in zwei Linien, diejenige der Freiherren von Altenklingen
und von .Klingen ob Stein oder Hohenklingen, und die Führung
von zwei verschiedenen Wappenschildern und Siegeln. Statt des

weißen Löwen mit den goldenen Wecken oder Schindeln, im schwarzen

Felde, des ursprünglichen Wappens von Klingen, wählte die Linie
Von Hohenklingen als Abzeichen ihres Namens einen fünfblättrigen
Eichenzweig im goldenen Felde und auf ihrem Helme prangte statt
des mit Pfauenfedern geschmückten halben Löwen ihrer Vettern, eine

rothe mit weißen Schuppen eingerahmte Scheibe. Da beide Linien
dieselben Vornamen zu führen pflegten und sich häufig nur einfach



15

von Klingen nannten, ist es oft, besonders wenn die Siegel der

Urkunden nicht mehr vorhanden sind, ungemein schwer, die beiden

Linien auseinander zu halten.

Walter II. und Ulrich II. zu Meuklingen uud Kliugcuau.

Die Abwesenheit der Nebenbezeichnung aeivoeatuL bei Walter II.
und Ulrich II. von Klingen im Jahre 1214 ist eine Andeutung,
daß sie der Linie Altenklingen angehören. Ihre Namen sind unter
den Zeugen einer Urkunde verzeichnet, welche vom Kaiser Friedrich II.
auf dem Tage zu Ulm dem Kloster Salem ertheilt wurde. Er-
innert man sich, wie der Abt von St. Gallen, der Bischof von

Konstanz und der Graf von Kyburg wetteiferten, den znr Besitz-

nähme des deutschen Thrones aus Italien über die Alpen gekom-

menen jungen Fürsten zu unterstützen und durch ihr Kriegsvolk nach

Straßburg und weiterhin zu begleiten, so wird man es ganz be-

greiflich finden, daß auch einige Herren von Klingen die Gelegen-

heit benutzten, um sich Ehre und Sold zu erwerben. Zum min-
besten durften sie nicht ausbleiben, als Friedrich zwei Jahre später,

nachdem er im Elsaß und Mittelrhein sich festgesetzt hatte, in seinem

Erbherzogthum Schwaben zu Ulm seine Getreuen sammelte, um sie

nach Norddeutschland zu führen und den Gegenkaiser Otto zur Ab-
dankung zu nöthigen. In Ulm also, wo es sich um Zeugen han-
delte, welche mit Salem bekannt waren, boten sich als solche Walter
und Ulrich von Klingen an. Nachdem 1219 und 1220 der Doin-
Herr Heinrich II. von Klingen, ihr Bruder oder Vetter auf ahn-
liche Weise seinen Namen verewigt hatte, ist es 1225 wieder
Walter II., der abermals für Salem in einer Urkunde des Abtes
der Reichenau als Zeuge erscheint.

Aus einer Verhandlung des Bischofs Eberhard von Konstanz
Vom Jahre 1248 ergibt es sich, daß die Brüder Walter und Ulrich
von Klingen die Vogtei über das Stift und ohne Zweifel auch
über die Stadt Bischofszell inne hatten, und daß Walter schon unter
Bischof Heinrich, welcher 1232 zum Bisthume gelangte, wegen eines

Zwistes mit dem Propste und den Chorherren von Bischofszell einen
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Vertrag einging, der dann 1248 durch Walters Bruder die Zu-
stimmung erhielt. Daraus mag die Folgerung gezogen werden,

daß Walter als der ältere und als das Familienhaupt die eigent-
liche Herrschaft Klingen inne hatte und Ulrich kaum einen eigenen

Hausstand hätte einrichten können, wenn ihn nicht das Glück be-

günstigt hätte, die Erbtochter des Freiherrn Walter von Tüger-
felden zuehelichen.

Gerade um dieses Umstandes willen und weil sein Leben be-

wegter war, nimmt Ulrich II. die Aufmerksamkeit besonders in
Anspruch.

Einen nähern Einblick in die häuslichen Verhältnisse Ulrichs II.
von (alten) Klingen eröffnet der Inhalt einer Urkunde vom Jahre
1227. Dem Gemahle seiner Schwester, dem Truchsäßen Eberhard

von Waldburg, stellte Ulrich eine Schuldurkunde von 200 Mark
Silber aus. Er verpfändete demselben für diese Schuld alle seine

Güter, mit Ausnahme der bischöflich-konstanzischen Lehen zu Herdern
und der väterlichen Burgfeste Klingen, mit dem Vorbehalte jedoch,

daß der über den Zins hinausgehende Mehrertrag, wenn der

Schuldner während der Minderjährigkeit semer Kinder mit Tod
abgehen sollte, bis zu ihrer Volljährigkeit im Stiftsärar zu Konstanz

aufbewahrt werde, oder wenn die Kinder sterben, sammt den Pfand-
gütern, seiner Schwester und ihren mit dem Truchsäßen erzeugten

Kindern zufalle. — Diese Pfandverschreibung ist offenbar eine letzte

Willensverfügung und erinnert an die zahlreichen ähnlichen Verträge
und Vermächtnisse, mit welchen die Kreuzfahrer bei ihrer Abreise

ihr Haus zu bestellen pflegten. In das Jahr 1227 fallen auch

die Vorbereitungen, welche Kaiser Friedrich II. zu der längst in
Aussicht gestellten Heerfahrt in das heilige Land traf. Um an
dem großen Verdienste der Eroberung Jerusalems und der Befreiung
des heiligen Grabes Theil zu nehmen, bedürfte der ritterliche Frei-
Herr eines Vorschusses, den ihm sein Schwager darlieh; die Sorge
für die zurückbleibenden Kinder wurde dem Bischöfe empfohlen, der

unterdessen den Ueberschuß der Herrschaftseinkünste in Verwahrung
nehmen sollte. Nachdem alles so geordnet war, zog der fromme
Vater erleichterten Herzens in den heiligen Krieg.
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Dem Kaiser Friedrich gelang es, ohne Anwendung großer

Kriegsgewalt, vielmehr durch kluge Unterhandlung mit den sara-

cenischen Fürsten, seinen Zweck zn erreichen. Nachdem er im Sommer
1228 Italien verlassen, dann in Cypern die Rechtsordnung her-

gestellt und im November Joppe erreicht hatte, konnte er am 17.

März 1229 seinen Einzug in Jerusalem halten. Zwei Monate

nachher, am 17. Mai 1229, schiffte er sich wieder ein, um seinen

Krieg mit dem Papste in Italien ausznfechten. Freiherr Ulrich

von Klingen aber kehrte wohl behalten zu den Seinigen zurück.

Schon im Oktober 1229 erschien er wieder bei dem Sohne des

Kaisers, dem Reichsverweser und König Heinrich, bei einer Ver-

sammlnng in Ueberlingcn und ließ sich in einer Urkunde für das

Kloster Salem als Zeuge einzeichnen. Die Schuldverbindlichkeiten

gegen den Trnchsäßcn abzutragen hatte nun auch um so weniger

Schwierigkeit, da um dieselbe Zeit der reiche Nachlaß des ohne

männliche Leibeserben verschiedenen Freiherrn Walter von Täger-
felden an seine Tochter Jta fiel, die Gemahlin Ulrichs von

Klingen. Diese Erbgüter lagen im Thale der untern Aare und

auf beiden Rheinufern, so daß sie mit den Erbgütern von Werra
nahezu sich berührten.

Nachdem noch im Jähre 1228 Jta von Klingen und ihr
Vater, der Edle Walter von Tägerfelden, eine Jahrzeit in dem

gleichzeitig durch den Grafen Heinrich von Rapperswil gegründeten

Kloster Wettingen gestiftet hatten, ist im Jahre 1236 Ulrich II. von

Klingen bereits im Besitze des tägerfeldenschen Erbes. Er war
damals mit der Komthurei Lütgern wegen des Kirchensatzes von

Lütgern in einen Span verwickelt, der durch den Grafen Hartmann
Von Kyburg so ausgetragen wurde, daß Bischof Heinrich von

Konstanz als Lehenherr und Freiherr Ulrich von Klingen als In-
Haber des Lehens zu Gunsten des Ritterordens von St. Johann
auf ihre Rechte und Ansprüche verzichteten.

Ein bleibendes Denkmal seines Namens und seiner Herkunft
erwarb sich Ulrich II. von Klingen durch die Erbauung der Burg
und Stadt, welche er, seines väterlichen Stammhauses eingedenk,

Klingcnau oder Klingnau benannte. Da ihm hiefür der Raum
2
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seines eigenen Besitzthums nicht genügte, tauschte er 1240 von dem

Kloster St. Blassen für die Hofstätten in Begenau nach einiges

Land ein, um die Stadtmauer und den Wall weiter auszudehnen.
Die Fruchtbarkeit der Umgebung und die Fischerei und Schifffahrt
auf der Aare versprach der Stadt eine günstige Zukunft. Der
Gründer selbst fühlte sich in dieser neuen Schöpfung so heimisch,

daß er hier seinen Wohnsitz nahm; und da seine Söhne an dem

schönen Erbe ihrer Mutter gleiche Berechtigung hatten, hiemit eine

Theilung vorauszusehen war, hatte der Vater durch die Erbauung
von Klingnau dafür gesorgt, daß, wenn dem einen Sohne die

väterliche Staminburg Klingen zufiel, der andere in Tägerfelden
einem neuen Zweige des Geschlechtes den Ursprung gebe oder den

Namen des mütterlichen Großvaters von Tägerfelden erneuere.

Daß der Erbauer von Klingnau nicht in eitler Selbstüber-
schätzung befangen war, sondern wie bei seinen Dienern, so auch bei dem

höhern Adel verdiente Achtung genoß, ergibt sich noch aus folgenden
Urkunden. Als Graf Hartmann der ältere von Kyburg am 28. Mai
und 1. Brachmonat 1241 für seine Gemahlin Margaretha neue

Leibdingsverträge anfertigen ließ, wurde in der großen Reihe von

Zeugen der Name Ulrichs von Klingen vorangestellt und ihm die

Ehre gestattet, neben dem Bischöfe von Konstanz und den Aebten

von St. Gallen allein als Laie den Urkunden sein Siegel anhängen

zu lassen. Ebenso war er im Begleite des Grafen, als derselbe

1244 am 28. April in Herbolzheim dem Bischof von Straßburg
die Lehenschaft von Kyburg übertrug. — Daß Herr Ulrich 1243
den Vertrag, den sein Dienstmann Volkhard über drei Jucharten
streitigen Ackerlandes in Grasbüren mit dem Kloster Salem ab-

schloß, nicht nur genehmigte, sondern dabei zugleich auch zu Gunsten
des Klosters auf die Lehenschaft verzichtete; und daß er in dem-

selben Jahre gemeinschaftlich mit dem Edlen E. von Krenkingen
und U. von Liebenberg einen verdrießlichen Zwist des Klosters St.
Blasien und des Herrn Hugo von Tüfenstein durch Ermittelung
einer angemessenen Entschädigung friedlich beilegte —, sind zwei

Beispiele rücksichtsvoller Billigkeit und Rechtlichkeit, die in jener ge-

waltthätigen Zeit nicht häufig vorkamen.
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Noch im Jahre 1247 lebte er in glücklicher Gemeinschaft mit
seiner Gattin Jta und drei Söhnen Walter III., Ulrich III. und

Ulrich Walter I. Dann fühlte sich die fromme Frau von der Hin-
fälligkeit des Lebens ergriffen und von der Pflicht durchdrungen,

zu rechter Zeit noch für ihr Seelenheil zu sorgen, und mit Zu-
stimmung ihres Gemahls und ihrer Söhne vergabte sie die von
ihrem Vater in der Pfarre Bukheim (Beuggen) ererbten Güter an
die dortige Komthurei des Deutschordens. Als Zeugen wohnten
dieser feierlichen Verhandlung bei: die Leutpriester E. von Nünforn
und H. von Werra, der Arzt Meister H. von Schaffhausen, die

Physiker W. und H., die Edlen Jakob von Wart, Ulrich von Tüfen-
stein und Heinrich von Krenkingen. Dieses geschah in Klingnau
unter der Lauben vor dem Thurme am 26. Brachmonat 1247.
Die Anwesenheit zweier Pfarrherren, eines Arztes und zweier

Physiker (Wundärzte?) deutet auf eingetretene lebensgefährliche

Krankheit der Geberin. Der Tod ging jedoch an ihr vorüber. Es
war ihr vergönnt, ihren Gatten zu überleben.

Noch wohnte am 15. April 1248 der Freiherr Ulrich von

Klingen mit dem Grafen Kraft von Toggenburg und andern Herren
und Rittern in Straßburg der feierlichen Belehnung des Grafen
Hartmann von Kyburg mit den von ihm dem Bischöfe übertragenen

Herrschaftsgütern bei; und noch am 16. Dez. 1248 gab er seine

Zustimmung zu dem von seinem Bruder Walter mit dem Bischöfe

Eberhard über die Vogteirechte zu Bischofszell (wo auch ein Hug
von Klingen damals Chorherr war) gemachte Vereinbarung.
Zwei Jahre nachher war er in's Grab versenkt; denn 1250 stifteten

seine Söhne für ihr und ihrer Vorfahren Seelenheil die Kirche

St. Johann in Klingnau und dabei auch eine Komthurei des Jo-
hanniterordens. Ueberdieß vcrgabten sie 1251 noch eine Hofstätte
bei Klingnau, der Insel gegenüber, an die Komthuri Lütgern; und

nachträglich 1254 einen Weingarten bei Brugg, welchen der Schenke

von Habsburg von ihnen zu Lehen getragen. Bei der letzteren Ber-

-gabung ist auch ihr Neffe Zeuge: H. von Krenkingen.
Man wird kaum irren, wenn man den Hauptgrund, der die

Söhne zu diesen Vergabungen bewog, in einer letzten Willensver-
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ordmmg ihres Vaters sucht und in der dankbaren Erinnerung des-
selben an die Pflege und Hülfeleistung, die ihm und manchem andern

Pilger im heiligen Lande von den Johannitern widerfahren ist.

Bei der Theilung des elterlichen Nachlasses zwischen den drei
Brüdern waren als Zeugen und wohl auch als Vermittler und

Schatzungsmänner gegenwärtig: Graf Albrecht von Habsburg (der
Vater des Königs Rudolf), der Konventbruder und Sänger Jo-
hannes von Wettingen, die Edlen Eberhard von Gutenberg und

Arnold von Kaiserstuhl, die Ritter H. Franko, und der von Ger-
linkon, R. der Vogt von Baden, C. von Totingen, R. der Ammann,
C. und B. Gebrüder und C. von Zurzach; und gesiegelt wurde

der Theilungsvertrag von dem Bischöfe von Konstanz, von dem

Abt von Wettingen und von Heinrich von Buchse, dem Provinzial
des Johanniterordens, so wie den Brüdern Walter und Ulrich von

Klingen. Ihre ausdrückliche Zustimmung erklärte auch der dritte
Bruder Ulrich Walter, der noch kein eigenes Siegel hatte, und

Sophia die Gemahlin Walters für sich und ihre Kinder, und zwar
durch den Komthur Konrad und seine Ordensbrüder Hartmann von

Jberg, Bruder Rudolf von Spreitenbach und Bruder Rudolf von
Totingen. Der Hauptinhalt des Vertrages war, daß voraus die

schon 1251 dem Hause Lütgern zugesicherte Vergabung einer von
allen Steuern und Beschwerden gefreiten, östlich von der Stadt
Klingnau gelegenen, zur Erbauung eines Hauses bestimmten Hof-
statte bestätigt, dem Herrn Ulrich III. die obern (im Thurgan lie-

genden), dem Herrn Walter III. die untern Güter überlassen, dem

noch minderjährigen dritten Bruder Ulrich Walter einstweilen die

zu seiner gelehrten Ausbildung nöihigen Hülfsmittel zugesichert

wurden.

Dieser in so großartiger Versammlung abgeschlossene vom 22.
Oktober 1253 datirte Vertrag erweiset sich indessen nur als Ergebniß,
einer Schlußverhandlung, der viele andere Beredungen und Ver-
rechuungen vorausgegangen sind, von deren Einzelheiten sich auf die

Nachwelt keine Kunde erhalten hat, so daß es unmöglich ist, eine

auch nur annähernde Schätzung von dem Umfange und Werth der
in der Theilung inbegriffenen Güter und Zinse aufzustellen.
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Ulrich III, und seine Söhne Ulrich V, und Ulrich Walter I. auf dem Erbtheil
Altenklingen.

Die Erbtheilung von 1253 war keine eigentliche Todtheilung,
so daß nun jeder Bruder über seinen Antheil nach Willkür verfügen

mochte. Die ältern klingen'schen Stammgüter wenigstens konnten

nur mit Zustimmung der Erbgenossen veräußert werden. Auch

nach jener Erbthcilung hatten daher Ulrich III. und seine Söhne
den Bruder und Oheim Walter lll. bei allen Verhandlungen,
welche Stammgüter betrafen, um Einwilligung oder Bestätigung
anzugehen.

Dieser Grundsatz fand sogar gegenüber den Vettern von Hohen-

klingen bei Errichtung des Nonnenklosters Feld b ach am Untersee

noch seine Anwendung. Kuno von Feldbach, der auch 1248 bei

der wegen des Stifts Bischofszell mit Bischof Eberhard gepflogenen

Verhandlung als Zeuge genannt wurde, hatte seine Burg Feldbach

um 100 Mark Silber an die bei der Brücke in Konstanz ange-
siedelten Nonnen verkauft und 1252 dazu vou seinem Lehenherren

Walter III. von Klingen für sich und seine Kinder Ulrich
Walter, Hermann und Agnes die Zustimmung erhalten.
Weil aber durch die Uebergabe Feldbachs an eine geistliche Korpo-
ration das Stammhaus Klingen alle Anrechte an dieses Lehen

wcrlor, genügte die Zustimmung Walters und seiner Kinder nicht,
sondern die ältern Vettern Ulrich von Klingen Vogt von Stein
und dessen Bruder Walter mußten ebenfalls Verzicht leisten.

Die Verhandlung darüber fand statt, auf der Burg Altenklingen

(in euslro vsteri ElinMn) am 18. Juli und wurde bezeugt durch

den Priester genannt von St. Gotthard, den Chorherrn Arnold
von Haitnau zu Bischofszell, die Leutpriester Konrad von Lipper-
wilen, Beringer von Steckborn, Burkhard von Ermatingen und

Ulrich von Altnau, die Edlen Diethelm von Steinegg und Eberhard
von Spiegelberg und die Dienstmänner Heinrich von Rosenegg,

Konrad den Bettler, beide Konrad von Moos Vater und Sohn,
Berthold von Baumgarten, Konrad von Tettikofen, Heinrich von

Märstet ten, Ulrich von Klingenberg, Burkhard und Hermann
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von Neunforn, Otto von Hard. Die Niederlassung eines geistlichen-

Ordens war ein Ereigniß, welches der Verhandlung doppelte Wich-

tigkeit verlieh. Darum ließ auch der Bischof von Konstanz sein

Siegel anhängen.

Die Herren von Klingen waren zu sehr für die kirchlichen

und namentlich für die klösterlichen Anstalten eingenommen, als daß
sie sich darauf beschränkt hätten, zu solchem Zwecke ein Lehenrecht zu
opfern, das ihnen jedenfalls nur geringe Einkünfte abwarf. Im
Jahre 1254 vergäbten sie daher dem Kloster Feldbach noch alle

Besitzungen, die sie in Feldbach von den Edlen Walter und Eber-

hard von Elgg um 50 Mark Silber kauften. Weingärten, Aecker,

Mühlen, Wiesen, Baumgürten u. s. w. Die Uebergabe geschah in
Stein. Nicht nur die drei Brüder von Klingnau und alten Klingen
Walter III., Ulrich III. und Ulrich Walter I. und ihre
Vettern von Stein Ulrich und Walter auf Hohenklingen,

sondern auch die Kinder Walters von Klingnau Ulrich IV. Walter IV.
Hermann, Agnes und Verena wurden als Wohlthäter aufgezählt
und verzichteten auf ihre Rechte. Als Zeugen wohnten der Ver-
Handlung bei: der Leutpriester Beringer von Feldbach, die Edlen

Arnold von Kaiserstuhl, Diethelm von Steinegg, Heinrich von
Klingenberg, H. von Wunnenberg, H. von Rosenegg, H. von Lieben-

fels, Werner von Schinen, Johannes von Mülheim, Albert und

Lütold von Marbach, der Ammann Bertold von Stein; und mit
den Herren von Klingen siegelte auch der Bischof Eberhard von

Konstanz.

Selbstverständlich gehörten die Männer, welche sich bei dm
von den Herren von Klingen an das Kloster Feldbach gemachten

Vergabungen als Zeugen einstellten, zu den angesehensten des

Landes. Sie waren Burgherren und Gerichtsherren, die im Stande
gewesen wären, ihrem Zeugnisse durch die Kraft der Waffen gegen
den Wortbrüchigen Nachdruck zu verleihen.

Das Beispiel der Herren von Klingen und die dem Kloster

Feldbach von ihnen erwiesene Begünstigung ermunterte auch Andere

ähnliches zu thun und hiefür die Bereitwilligkeit der Herren von

Klingen noch mehr in Anspruch zu nehmen, so daß Ulrich von
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Hohenklingen 1256 veranlaßt wurde, auf die Lehenschaft eines an

das Kloster Feldbach abgetretenen Gutes in Richlingen zu verzichten.

Derselbe Ulrich von Hohenklingen und seine Vettern Walter III.
von Klingnau und Ulrich III. von Altenklingen thaten dasselbe

1261 in Bezug auf Güter, welche Hiltibold und Eberhard, Vater
und Sohn, und die Brüder Rüdiger und Burkhard von Wuppenau
von ihnen zu Lehen trugen; dasselbe geschah wieder 1261 mit
einem Hofe zu Reckenwil, den Hiltibold von Steckborn, Ulrich
von Klingenberg und Wilhelm von Milheim von den Herren von

Klingen und diese vom Stift St. Gallen zu Lehen hatten. Die
Vettern von Altenklingen und Ulrich von Hohenklingen geben ihre

dießfütlige Belehnung ausdrücklich an das Stift St. Gallen auf.
Auch bei diesen Verhandlungen werden manche Namen von

Zeugen erwähnt, deren Andenken ohne diese Veranlassung ganz
verschollen wäre, z. B. 1256 die Pröbste Ulrich und Walter von

Oeningen und Jttingen, die Leutpriester Werner von Hüttwilen und

Lütold von Stein, 1261, Herr Konrad der Marschall des Bischofs,

Ulrich von Berg, Konrad von Schönem, die beiden Eberhard Vater
und Sohn Von Bichelsee, der Schenk Bertold von Kyburg u. a.

Namentlich stellt sich heraus, daß die Edlen von Klingenberg von
den Herren von Klingen Lehen angenommen hatten, hiemit unter

ihre Dienstmänner zählten.

Endlich ist in einem Tauschvertrage von 1273, laut welchem

das Kloster Feldbach einige mit Zinsen an die Reichenau beschwerte

Güter zu Hermetshausen und zwei Höfe zu Herdern gegen Güter

zu Tegermoos, Sassenloch und Unwilen an Ulrich V., den Sohn
Ulrichs von Altenklingen vertauschte, auch erwähnt, daß die Gattin
Ulrichs V. Richenza von Hohenberg (Homberg?) war.
Noch ein anderes Verwandtschaftsverhältniß wird aus einer Urkunde

von 1275 ersichtlich. Eine Schwester Walters III. von Klingnau
und Ulrichs III., Namens Willi bürg, war an Rudolf von
R o r schach verehelicht. Sie verzichtet auf ein von ihren Brüdern

an die Klosterfrauen von St. Gallen verkauftes Gut zu Langwat,
auf welches ihr Leibgeding angewiesen war. Ulrichs Sohn Ulrich IV.
erklärte sich in der Sache mit dem Vater und Oheim einverstanden.
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Diese Nachrichten werden ferner ergänzt durch eine Urkunde

von 1274, die von Ulrich von Klingen auf seinem Wohnsitze dem

Kastrum Neuenburg ausgestellt ist und dem Freiherrn Lütold
von Regensberg vier Schuppissen zu Tüffenhausen als Eigen zu-
sichert. Das Kastrum Neuenburg, bei dieser Veranlassung zum
ersten Male genannt,*) auf einem Vorsprunge der Seehalde zwischen

Steckborn und Mammern erbaut, könnte als ein Gegenstück von

Klingnau, als besonderes Denkmal Ulrichs betrachtet werden, der es

hierin seinem Bruder Walter gleich thun wollte. Noch in seinen

Ruinen zeugt der Umfang und die Stärke seines Gemäuers von
einer ungewöhnlichen Unternehmungskraft seiner Erbauer. Hoch

genug ragt es so weit aus der Berglehne hervor, daß der Ausblick

auf den Untersee eine umfassende und ungemein reizende Aussicht

gewährt. Da es noch innerhalb der Gemarkung der dem Stifte
St. Gallen lehenpflichtigen Herrschaft Mammern lag, mußte dieser

neue Bau für die alte Burg Mammern die Folge haben, daß

sie vernachläßigt wurde und allmälig zerfiel. Der Aufwand,
welchen die Erbauung von Neuenburg erforderte, mochte theilweise

durch die 43V Mark Silber gedeckt worden sein, welche Bischof

Eberhard von Konstanz als Auslösung für die Pfandschaft der

Vogtei Bischofszell ausrichtete.

Gleichzeitig wie die Urkunden von Feldbach über die Herren
von Klingen und ihre Wohlthätigkeit nichts mehr zu berichten wissen,

spinnt sich der geschichtliche Faden derselben in den Urkunden des

Klosters Mün sterling en weiter fort. Die Bischöfe von Kon-
stanz, ursprüngliche Patrone dieses Stiftes, hatten in der durch den

endlosen Streit zwischen Kaiser und Papst entstandenen Reichsver-

wirrung den Frauen von Münsterlingen nicht mehr den erforder-

Zwar ist in der Urkunde des Königs Konrad von 1141, (bei Neu-

gart Nr. 855), mit Walter von Manbüren auch Uozo von Neuenburg als

Zeuge verzeichnet; allein der Burgen, die den Namen Neuenburg trugen, waren
damals schon so viele, daß die Beziehung auf die Neuenburg bei Mammern
um so weniger zuläßig ist, weil bis 1274 derselben nicht mehr gedacht wird.
Neugart selbst verseht den Uozo von Neuenburg an den Rhein im Breisgau.
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lichen Schutz zu leisten vermocht; sie waren daher in die Nothwen-
digkeit versetzt, ihre eigenen Besitzungen unter die Schirmvogtei der

Grafen von Heiligenberg und diejenigen des Klosters Münsterlingen
auf die Schirmvogtei der Herren von Klingen überzutragen. Ueber

die Zeit dieses Vorganges und die Bedingungen, die beiderseits ge-

stellt wurden, sind keine bestimmten Angaben vorhanden. Da aber

die Vettern von Hohenklingen bei dieser Schirmvogtei nicht bethei-

ligt waren, dürfte der Schirmvertrag kaum vor 1230 errichtet
worden sein. Immerhin bezeugt der Name der Edelknechte von

Baum g art en und die Ruine einer dortigen bescheidenen Burg,
daß die Herren von Klingen eine kleine Besatzung in der Nähe

hatten, um gewaltthätige Angriffe auf das Kloster abzuwehren. —
Vermöge der den Herren von Klingen zuständigen Schirmvogtei
und den damit verbundenen Rechten bewilligte 1275 Ulrich V.
von Klingen, genannt von Ne uenb urg, daß die dem

Martin von Bodmann geliehene Vogtei Utwil für 9 Mark Silber
wieder an die eigentliche Herrschaft Meisterin und Konvent Mün-
sterlmgen zurückgekauft werde; und fünf Jähre später, 1280, ge-

stattete Ulrichs V. Vater Ulrich III. und sein Oheim Walter III.
(von Klingnau), daß die Frauen von Münsterlingen jene Vofftei
wieder leibdingsweise dem Ulrich von Bodmann überließen.

Da aber mittlerweile durch König Rudolf den Habsburger
die Raubreiterei strengstens verpönt und eine einigermaßen gesetz-

liche Ordnung wieder hergestellt wurde, glaubten die Frauen Von

Münsterlingen, solcher Bevormundung sich entziehen zu dürfen. Sie
kündigten den Herren von Klingen die Schirmvogtei auf und zwischen

RitterUlrich III., Ulrich V., und Ulrich Walter II.
seinen Söhnen von Altenklingen und der Meisterin und Konvent von

Münsterlingen ward 1288 das Uebereinkommen getroffen, daß die

Herren von Klingen gegen Erstattung von 90 Mark Silber auf
die Schirmvogtei verzichten sollen. Dieser Freikauf erhielt 1291 in
Konstanz die feierliche Bestätigung.

Auch die Vogtei über die Gerichte Altnau stand den Herren
von Altenklingen zu; denn Ulrich III. von Altenklingen und seine

Söhne Ritter Ulrich V. und Ulrich Walter wurden von
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dem Kloster Salem zu der Erklärung angehalten, daß sie an die

von den Herren von Güttingen vergabten Güter und Leute auf
dem Bühelhofe keine Rechte haben und sie nicht zum Besuche ihrer
Gerichte zwingen dürfen.

Im Jahre 1277 vergabten die Herren Walter III. von Klingen
(zu Klìngnau), Ulrich III. und Ulrich V. von Klingen ihr im Dorfe
Ringwil gelegenes Gut in der Zinkinne Hofe an das Johanniter
Haus Bubikon. Auch 1286 ist Walter III. noch mit seinem Bruder
und Neffen in der Angelegenheit Münsterlingens als Genosse der

Familiengüter genannt: dagegen bei dem Abschlüsse jenes Aus-
lösungsvertrags von Münsterlingen 1288 ist von den Herren Ulrich,
Ulrich und Ulrich Walter des Oheims und Großoheims Walter von

Klingnau nicht mehr gedacht. Es mag dies als Fingerzeig gelten,
sich nach demselben umzusehen.

Walter HI. von Klingen zu Klingnau.

Während der Freiherr Walter von Klingnau bei den meisten

auf die alten Stammgüter von Klingen bezüglichen Verhandlungen
seine Anrechte geltend machte, so daß nichts ohne seine Zustimmung
veräußert werden durste, stand ihm in Bezug auf sein Erbe von

Tägerfelden ein unbeschränktes Verfügungsrecht zu.

Daß Herr Walter in vielen weltlichen und geistlichen Dingen
sich als einen klugen und wohlgesinnten Mann kund gab, bezeugen

eine Menge aus der Zeit seines Aufenthaltes in Klingnau übrig
gebliebener Urkunden. Er siegelte z. B. zu Kloten mit seinem

Bruder Ulrich in Angelegenheiten der Edlen von Schnabelburg, war
1255 mit Heinrich von Klingenberg Zeuge über Güter zu Täger-
felden für das Stift Lütgern, 1258 als Vetter (consanZuiusus)
der Brüder Ulrich und Hugo von Tüfenstcin Mitsiegler bei dem

Verkaufe der Au bei Klingnau an das dortige Johanniter Haus;
wohnte 1259 den Verhandlungen über Abtretung des dem Konrad

von Tettingen gehörigen Vogteirechtes über einige an St. Blasien

verkaufte Güter bei; ließ sich mit seinem Bruder Ulrich (dem ältern)
1262 als Zeuge in einer Akte des Bischofs von Konstanz ver-
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zeichnen; übte 1263 das Schiedsrichteramt in einem Streite zwischen

der Stadt Zürich und den Edlen non Schnabelburg, bekräftigte

durch sein Siegel eine den Johannitern von Bubikon von dem

Grafen L. von Frobnrg gegebene Urkunde u. s. w. Am meisten

sicherte er sich bei der Nachwelt ein Andenken durch die freigebigen

Schenkungen, die er an fromme Stiftungen selbst machte oder seiner

Gattin und seinen Kindern und Angehörigen zu machen gestattete.

Wie viel er zur Stiftung und Mehrung der Komthureien

Klingnau und Lütgern und des Klosters Feldbach beigetragen, ist

bereits erzählt. Im Jahre 1255, als unterdessen auch seine Mutter
Jta gestorben war, bestätigte er mit Zustimmung seines Bruders

nicht nur die von derselben an die Komthurei Buckheim gemachten

Vergabungen, sondern vermehrte sie auch durch Güter, welche bis-

dahin der Truchsäß von Rheinfelden lehenweise inne gehabt hatte.

Im Jahre 1257 am 5. Sept. zu Klingnau ordnete er ferner
den ehemals in Häusern ansäßigen Schwestern zu seinem und der

Seinigen Seelenheile von seinem Eigen in Werra fünf Höfe sammt
dem Patronate über die dortige Kirche und die Burgkapelle, auch

die Fischenz, die Weide in den Almenden und die Waldungen, und

zwar mit Zustimmung seiner Gattin Sophia, seines Sohnes Ulrich,
seiner Töchter Agnes, Verena, Herzlaude und Katharina und seines

Bruders Ulrich Walter. — Diese Stiftung war die Grundlage das

nach seinem Stifter Walter von Klingen benannten Klosters Klingen-
that, welches durch mancherlei andere Schenkungen bereichert, aber auch

durch mancherlei Kriegsunfülle geschädigt, als der Bischof von Basel
sich die Burg Werra aneignete, nach Klein-Bascl verlegt wurde. Ohne
Zweifel auch auf seinen Rath übergab 1261 Jta von Klingen (die

wahrscheinlich seine Schwester war) Wittwe des Vogtes C. von

Fridingen ihre Aussteuer an die Frauen von Klingenthal, mit dem

Rechte, ihre bestrittenen Anforderungen an den Vogt von Kreigen,
den Bruder ihres verstorbenen Gatten, beizutreiben. Sie selbst

scheint sich damit die Aufnahme in das Kloster erkauft zu haben.

Dem Mönchskloster St. Blasien im Schwarzwalde schenkte

Walter mit Zustimmung seiner Gattin Sophia und seines Bruders

Ulrich Walter 1257 das Gut Azinbach in Wiesenthal sammt der
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Vogtei. Demselben Gotteshause erließ er 1258 die Frohndieuste,

zu welchen die Bewohner des von demselben erworbenen Gutes bei

Tettingen dem Steinhause Klingnau verpflichtet waren. Eben so

gestattete er demselben Gotteshause, in der Nähe der Burg Klingnau
an der Aare eine Mühle zu errichten; und 1269 verzichtete er auf
alle Anrechte an diese Mühle, namentlich auf die Fischenz im Sal-
menwag und auf sein Lehenrecht über den von seinem Eigenmann B.
von Tägerfelden an St. Blasien vergällten Hof Niederloh.

Auch die Komthurei Bnckheim wurde nochmals mit Ver-
gabungen bedacht. Der Wald Totmos erstreckt sich vom Ursprung
des Flüßchens Werra bis an den Venbach in der Nähe des Ortes

Gerisbach. Er wurde 1267 von Freiherrn Walter von Klingen
der Komthurei Buckheim und dem Bischöfe Eberhard von Konstanz

zu gemeinsamer Benutzung überlassen, damit sie das ihrige beitragen,
das Seelenheil des Gebers und seiner Vorfahren und Angehörigen

zu befördern.

Wenn bei Betrachtung so mannigfacher Vergabungen an geist-

liche Stiftungen den Herren von Klingen überhaupt, besonders

Herrn Walter von Klingnau und seiner Gattin Sophia maßlose

Freigebigkeit vorgeworfen werden wollte, muß man erwägen, daß eine

unbegrenzte Verehrung des klösterlichen Lebens im Geiste jener Zeit
lag und daß man durch die Fürbitte der dem Dienste des Himmels
geweihten Personen alle gedenkbaren Gnaden erlangen zu können

hoffte; dann aber auch, daß der dritte der Brüder Ulrich Walter

zum Eintritt in einen geistlichen Orden sich vorbereitete, im Jahr
1257 bereits als soàlis in der Komthurei Buckheim eingetreten war,
also manche Gabe auf Rechnung seines Erbtheils gehen mochte. Am
meisten mochte aber die Trauer um den Verlust dreier Söhne, Ulrich,
Walter und Hermann, das Elternherz niedergedrückt und sie zu den

Opfern bewogen haben, durch die sie den abgeschiedenen Seelen ihrer
Lieblinge das Glück der Ewigkeit zu erkaufen den zuversichtlichen

Glauben hatten. Im Jahre 1269 lebten nur noch die vier Töchter

Verena, Herzlau dis, Katharina und Klara, die

erstere an Graf Heinrich von Beringen, Herzlaudis und Katharina
mit zwei Freiherren von Lichtenberg, deren Güter im untern Elsaß
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lagen, verehelicht. In der Burg Klingnau war es stille geworden
und einsani.

Die neue sorgsam gepflegte Schöpfung Klingnau sollte auch

der Ort nicht sein, auf welchem der Stamm frische, kräftige Zweige
treibe. Manche Güter aus dem Erbe von Tägerfelden waren schon

durch Vergabung in fremde Hände gekommen und 1267 wurde
den Johannitern zu Klingnau zu allem dem, was sie bereits er-

halten, noch die Vogtei Gippingen geschenkt. Nun mochte Bischof

Eberhard von Konstanz, geborner Freiherr von Waldburg, ein Sohn
der Schwester von Ulrich von Klingen, dem Vater Walters, schon

1269 die Beobachtung gemacht haben, wie leicht sein Vetter seine

Besitzungen hingegeben. Walter hatte damals ein ausgedehntes

Stück bischöfliches Land um 119 Mark Silber an die Komthurei
Lütgern verkauft. Dadurch ermuntert bot ihm der Bischof den

zehnfachen Preis, 1199 Mark, für die Herrschaft Klingnau selbst,

den Burgstall Tägerfelden und die Vogtei Tettingen mit eingeschlossen,

und Herr Walter nahm das Angebot an. Die Weigerung des

Grafen Heinrich von Beringen seines Eidams, zu einer solchen

Entäußerung seine Zustimmung zu geben, konnte nicht hindern, daß

am 21. Mai 1269 zu Klingnau der Kaufvertrag in bester Form
verschrieben wurde. Damit Graf Heinrich nicht über Beeinträchtigung

klagen könne, wurden 399 Mark von der Kaufsumme zu abfälliger
Ausgleichung bei Seite zu legen verabredet, und Herr Walter
faßte den Vorsatz, seine Wohnung nach Basel zu verlegen.

Eine Folge davon war, daß 1271 die Güter, Rechte und

Gerichte zu Birdorf, Buch, Kadelburg und Oberendingen dem Kloster

St. Blasien für andere Güter zu Sesenheim und Wisentau ver-

tauscht wurden; denn diese im Elsaß gelegenen Ortschaften lagen
seinen Schwiegersöhnen, den Herren von Liechtenstein, näher und

bequemer als die Einmündung der Aare in den Rhein.
Und gleichsam zum Abschiede von seinem mütterlichen Erbe

steuerte Walter mit seiner Gattin Sophia von Klingen noch für
den strengen Orden der Wilhemiter, einige hundert Schritte oberhalb

Klingnau, ein Kloster aus, dem sie 1269 Weingärten im Rorholz
und im Sack bei Tettingen, 1272 das Lehenrecht über eine Wiese
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genannt des Frigen Math, 1274 ein Lehen bei Tettingen, 1280

Güter zu Endingen vergabten und für ihr Seelenheil zu beten zur
Pflicht machten.

Ob auch die Komthurei Bubikon gleicher Gunst sich zu erfreuen

hatte oder ein Freikauf voraus ging, als Herr Walter, sein Bruder
Ulrich und dessen Sohn Ulrich 1277 auf ihre neun Stücke in des

Zinken Hof zu Rinkwil zu Gunsten der Komthurei verzichteten, ist

in der Urkunde von 1277 nicht gemeldet. Heinrich von Bernegg,
der den Hof als Lehen von Klingen besaß, hatte denselben an Bu-
bikon förmlich verkauft.

Wer bei Aufzählung der besonders von Herrn Walter ge-

machten frommen Stiftungen zu der Ansicht gekommen wäre, daß

Herr Walter durch diese Vergabungen sich arm gemacht habe, würde

voreilig urtheilen; denn gar oft, wenn Güter an geistliche Stif-
tungen verkauft und der Werth bezahlt war, stellte der frühere

Besitzer noch eine Vergabungsurkunde aus, durch die er lediglich auf
das Rückkaufs- oder Auslösungsrecht verzichtete. Auch die Ver-
gabungen Walters mochten also in manchen Fällen eigentliche Ver-

kaufsverträge (Handfesten) hinter sich haben. — Eben so wenig

ist man zu der Folgerung berechtigt, daß Herr Walter einer mönchisch

trübsinnigen Stimmimg verfallen gewesen sei und darum seinen

Reichthum an die Klöster verschleudert habe; denn in Basel lebte

er keineswegs als armer Ritter. Er hatte dort seine Wohnung

„im hohen Haus" neben dem Kirchhof von St. Peter. Auch be-

weisen seine Vermächtnisse, daß er noch über viele Glücksgüter zu
verfügen hatte.

Herr Walter war endlich auch weltlicher Liederdichter. Nach

damaliger Ritterart Pries er in seinen Versen die Tugenden und

Schönheiten des Frauengeschlechts. Und diese Kunst betrieb er nicht

in stiller Abgeschiedenheit, sondern in Gemeinschaft, wetteifernd mit
zahlreichen Freunden und Nachbarn, deren Namen in den von ihm
ausgestellten Urkunden häufig genannt werden. In der Sammlung
der mittelalterlichen Minnesänger sind Steinmar (1269) Gutenberg

(1258), Tettingen (1259, 1269), Wart (1245), Hohenfels (1269,
1271, 1278), Winterstetten (1269), Buchheim (1277) die Sänger-
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namen, die in den urkundlichen Verhandlungen Walters von Klingen
sich erwähnt finden. Der Minnesänger von Mengen aber in seiner

dem Herrn Walter gewidmeten Strophe lobt nicht die Kunst und
die Kunstliebhaberei Walters, sondern vielmehr die Sitte und Recht-

lichkeit desselben. Eben deßwegen mag jene Strophe unverkürzt hier
eingeschaltet werden.

Dane dada der rvsrds IviinZer, dar Münzet übt
triurve, imite und dâ dî ?ndt,! die rvii er >vol bàdten,
Da? sr si von dein lande mdt vertribsn Int.
vo? la?o in Mb nâeii sinom rviiien wunnelriietien alten!
Ki da?et leider inaniMr man;
vor den er si delralten rvil: da? ist in allen srvoere.

'Wie soliôns er? in gedieten Iran!
er mölit ir niemer da? MptleMm od er ein deiser rvmre.
ir rvsrdsn kroun, ir sulnt im rvünselikn gnoter ?it,
sit dôdin turent in sinsm süe?en der?sn lit.
dir ist erdarmio, unde ist oed den triunden Zuot.
8selde dà in rvol dâ der vor aller missetât dednot.^)

Acht Lieder Walter's haben sich an der Mannessischen Samm-
lung der Minnesänger erhalten und sind in der Sammlung Von

So schwierig es auch ist, diese Verse mit Beobachtung des Reims und
Tonfalles in neues Deutsch überzutragen, so sei doch der Versuch gewagt:

Dank sei dem werthen Klinger, bei dem stets Pflege fand

Treue, Milde und dabei Zucht. Er wird daran halten,

Daß er sie nicht verdrängen lasse aus dem Land!
Deß' möge Gott ob ihm bis zu dem höchsten Alter walten!
Sie hasset leider mancher Mann,
Vor dem er sie bewahren will; wie sehr es sie beschwere,

er's ihnen doch belieben kann

so gut, er könnt' es besser nicht, wenn er der Kaiser wäre.

Ihr werthen Frauen, wünschet ihm viel Freude und Lust

Denn hohe Tugend schlägt in seiner Brust.
Er ist erbarmungsreich, den Freunden gut;
D'ruin hält ihn das Geschick in treuer Hut!
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der Hagen's abgedruckt, und haben dann auch kritisch verbessert m
Dr, Wilhelm Wackernagel's „Walter von Klingen" Aufnahme ge-
funden. Dieser Kunstrichter läßt dem Dichter zwar die Anerkennung

widerfahren, daß die Sprache seiner Lieder den grammatischen Formen
nach die reine edle Hossprache des XIII. Jahrhunderts sei, wie die

thnrgauischen Dichter sie auffaßten, die Verwendung seiner Worte
und Formen aber doch einen gewissen Mangel an Sprachbewußt-
sein verrathe und ein bei den damaligen Dichtern seltenes Ungeschick

für klaren und zusammenhängenden Vortrag der Gedanken. E5
wird auch nachgewiesen, daß manche Gedanken und Wendungen von.

ältern Dichtern und von Zeitgenossen, Konrad von Würzburg,
Steinmar dem Alten, Wachsmuth von Künzingen, Walter von der

Vogelweide, vielleicht auch von Neidhart und Wolfram entlehnt

seien, mancher Ausdruck auch als Nachahmung französischer Lyrik
erscheine, ähnlich wie bei Konrad Schenk von Landeck, dem Lands-

manne des Klingers. Dann aber, fügt Herr Wackernagel bei, wirkte

wohl auch das Beispiel Gottfrieds von Neifen mit, des eigentlichen

Meisters in all' den Stücken und Zierlichkeiten des Rhythmus und
des Strophenbaues der damaligen Poesie, um so wahrscheinlicher

als noch ein Kunstgriff, welchen namentlich Gottfried liebt, auch

von unserm Dichter gebraucht wird, das Hinüberziehen des Satz-
schlusses an den Versanfang; dem Dichter Walter wäre hiemit
kaum ein höherer Werth beizumessen als der eines immerhin löb-

lichen, jedoch wenig berufenen und auch wenig belohnten Strebens;
er war eben nur eine Stimme in dem großen Chor, und manche

andere sang gebildeter und stärker.

Dieses strengen Urtheils ungeachtet oder vielmehr zur Milderung
desselben möge einigen Strophen Walters hier eine Stelle einge-

räumt werden.

Vorangehe als Beispiel sentimentaler Zierlichkeit aus dem ersten.

Liede die erste und zweite Strophe der ^Recension Wackernagels:
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8vio à à sied vil vorlàon,
seren') inou? clas sonclosi dor^s min:
MI min krovo iniod nidt ère n.

mêron inon/ inin sonoliedor pin.
d'rovo, ir tonnt mir kolke sodinsi
krovo, ir suit mied krooiäo leren,
alcl ied inouü voràordon sin.

^.od, ied sneli ein Ziiotlied laedon
inaedon ininnelîlicli ein inümlol rôt:
Von clion minnodiieden saedon

kracdon wuo? cla^ der^o inîn von not.
Ninno sâmer mir Mdôt,
cla/ min sin doZnnclo svaeden:
äes din ied an krceiclen tôt.

Dagegen gibt sich ein einfacher Natursinn in einfacher Form
im zweiten Liede kund, namentlich in den ersten zwei Strophen:

Muter vil uns ador solvent
liodtosi dluoinon nk eler doiào droit;
dir vil oued à doumo volvon,si
clie àâ Innre vâren vil Mineit.^)
Ilndosun^on sint àin tal,
clâ vil manie stiinine erdal,
clnr äiu ôren suo^enr in sencle? dors:o erZal.^)

') sôron verwunden, verletzen, schmerzen.

si senels ^ schmachtend, sehnend, daher senelich — sehnlich.

si sedin ^ Schein, Glanz, Anblick.

si selven 77-7 sal machen, (von sal ^ trnbe, sahl, gelblich schmutzig)

entfärben.

si liodts ^ hell, strahlend,
si vsl^en 7— sahl machen,

si gemeit 77^ fröhlich, stattlich, schön,

si erZal ^ erschallte, von Zale singen.

3
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Ouà àM ied à inius svvesrs,

cìill mir ssnllsn man sö nulls îit,
Ou/ min trulve ist krosiclkllssrs,
lliiäe ir Aksts mir nilll krcniàs zit.
I>iu vil iislls à Zit mir
krcîàls llsrnlls °) minas Zir:
uell, ir Lillys ied ssmisr man sinllir. '°)

Bewährte sich also Herr Walter, wie seine Verse zeigen, weder

als schwungvoller und begeisterter Dichter noch als Meister der

Dichtersprache, sondern vielmehr als Dilettant und Nachahmer, so

dürfte er gerade darum nur um so bereitwilliger und eifriger ge-

Wesen sein, diejenigen, welche derselben Neigung sich ergeben hatten,

zu ehren und mit ihnen Gesellschaft zu Pflegen.

Indem Herr Walter in der Stadt Basel sich liederließ, fand
er Gelegenheit, diese Neigung noch leichter zu befriedigen, als es in
Klingnau der Fall gewesen war. Mehrere Freunde der Dichtung

wohnten dort. Durch sie wurde um dieselbe Zeit der ausgezeichnetste

deusche Dichter der damaligen Zeit, Konrad von Würzburg, nach

Basel berufen und gastlich unterhalten, um mit sorgenloser Muße
eine seiner besten Dichtungen zu vollenden.

Gegen Ende der sechszigcr Jahre nämlich war Konrad von Würz-
bürg, der Dichter der goldenen Schmiede, über Straßburg nach Basel

gekommen. Von Lütold von Rotenlein, dem Domherrn, begünstigt
und ermuntert, dichtete er hier den Silvester; auf Veranlassung
der Bürger Joh. v. Bermeswil und Heinrich Jsenlin die Legende

Vom heiligen Alexius. Vorher in Straßburg entstand Otto mit
dem Barte auf den Wunsch des Domherrn Bertold von Thiersperg,
eben so die goldene Schmiede. Von Peter Schaler, Heinrich Mar-
chant und Arnold Fuchs unterstützt, übersetzte oder vielmehr über-
arbeitete er den Partonopier und Meliur um 1273—77. Von dem

Ritter Johannes von Arguel, einem bischöflichen Dienstmanne, in

o) vsrnàs ^ gebärend; fröide beende, Freude mit sich bringend,
embir — entbehre.
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Sold genommen, übertrug er dos welsche Gedicht Pantaleon in
deutsche Verse.*)

Denke mcm sich aber Herrn Walter nicht als weichlichen Poeten,
der für Thaten und Tugenden ohne eigene Kraft nur Verse aufzu-

bringen vermag. Die Liedersammlung, in welcher einige seiner

Strophen der Nachwelt überliefert sind, stellt ihn in der für ihn be-

stimmten Bildertafel vielmehr als körperkraftigen Ritter dar, wie

er im Turniere auf seinen Gegner einsprengt und verwundet vom

Pferde stößt, so daß die Zuschauerinnen auf der Bühne zweifelhaft
find, ob sie mehr den Sieger bewundern oder den Gefallenen be-

klagen sollen.

Indessen war zu der Zeit, da der Klinger seine Burg Klingnau
verließ, das Feuer seiner ritterlichen Kampflust und des Minnesangs
bereits verglüht. Daß jetzt die Staatsgeschäfte oder die Politik ihm
noch näher lagen, zeigt sein Verhältniß zu Graf Rudolf von Habs-
bürg vor und nach seiner Erhebung auf den deutschen Königsthron.
Ungefähr gleichen Alters, wenige Stunden von einander entfernt

wohnend, kannten sie einander von Jugend auf. Auf den Freiherrn
Walter von Klingen stellten Graf Rudolf und Abt Bertold den

schiedsrichterlichen Entscheid ab in ihrem Zwiste über die dem Grafen
Hartmann von Kyburg zuständig gewesenen Lehen der Abtei
St. Gallen. Der allgemeine Wunsch, daß der Reichsverwirrung
durch die Wahl eines thatkräftigen Königs ein Ende gemacht werde,

beschäftigte Herrn Walter so lebhaft, daß er vor der Wahl ein

Traumgesicht hatte, in welchem er die Wahlfürsten um die Königs-
krone stehen sah. Er hörte sie sagen: Wer unter uns diese Krone

empor zu heben vermag, soll König sein. Alle versuchten es, keinem

gelang es. Da trat Graf Rudolf zu ihnen, ergriff die Krone und

setzte sie auf sein Haupt. Das alles hatte Walter in seinem Traum-
gesicht gesehen und gehört, und als der Traum in Erfüllung ging,
konnte ihn Niemand in seiner Treue und Ergebenheit an den König
irre machen. Die königlichen Urkunden bezeugen, daß er den König

*) Esrmama von Pfeiffer, 1867 1. Heft.
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oft auf seinen Reisen begleitete und an den wichtigsten VerHand-
langen des Hofes Theil nahm, 1275 in Hagenau, 1276 in Basel,
1281 in Gmünd, 1283 in Luzern, 1285 in Kolmar. Für solche

Dienste und muthmaßlich auch für gemachte Vorschüsse (denn König.
Rudolf hatte oft Mangel an Baarschaft) wurde ihm der König
mit einer Schuld von 1160 Mark verpflichtet, die er ihm auf die
Steuer von Zürich anwies.

Als Herr Walter, durch die zurückgelegte Zahl seiner Lebens-

jähre gemahnt, am 26. Februar 1284 seine letzte WillensverfüguiU
machte, schenkte er dem Kloster des Predigerordens zu Basel von der

Zürchersteuer 300 Mark. Zwei Tage später wiederholte er eine schon

früher zu Klingnau getroffene Verfügung, daß seine Gattin Sophia
die ganze auf Zürich stehende Schuld zu frommen Zwecken verwende

und sein den Predigern und dem Kloster Klingenthal, das seit 1274
nach Klein-Basel versetzt war, zugesichertes Vermächtniß vollziehe. Er
wollte nicht sterben, ohne der Ueberzeugung gewiß zu sein, daß diese

Verfügung vollzogen werde, und bedrohte daher noch zum zweiten und

dritten Male widersprechende Erben mit Verlust des Pflichttheils ihrer
Erbberechtigung. Indessen blieb ihm noch eine einjährige Lebens-

frist vergönnt. Nachdem er noch am 20. Oktober 1285 zu Kolmar
ein zwischen seinem Eidam dem Grafen Dietbold von Pfirt (dem

zweiten Gemahl seiner Tochter Katharina) und dem Bischof Heinrich
von Basel getroffenes Uebereinkommen besiegelt hatte, starb er am
1. März 1286. Da er so vorzugsweise das Vermächtniß für die

Prediger sich hatte angelegen sein lassen, wird angenommen, daß

er auch in ihrer Kirche bestattet sei.

Wie Herr Walter, so machte auch Frau Sophia, in Erwartung
ihres nahen Todes, noch einige Stiftungen; im Jahre 1287 für
eine singende Pfründe in Kliugenthal 30 Mark Silber; 1290 für
eine Jahrzeit bei den Predigern und in Klingenthal 37 Mark und
15 Pfund; 1291 zu ihrer und ihrer Tochter von Baden Seelen-

heil an Klingenthal 60 Mark; und zu einer Jahrzeit für sie, ihren
sel. Ehegatten und ihre Tochter von Baden an die Predigermönche
50 Mark, letztere mit dem Bedinge, daß bei dieser Feier die Pre-
diger in Prozession nach Klingenthal ziehen und daß je 10 Schillinge
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vom Zins für die Jahrzeiten ihrer Töchter, der Frauen von Pfirt
» und von Beringen, verwendet werden sollen. Der Andreastag war

der Todestag Sophiens. Es ist anzunehmen, daß es der Andreas-

tag des Jahres 1291 war; denn spatere Urkunden von ihr sind
keine vorhanden.

Man durfte erwarten, daß Frau Sophia, wenn nicht in den

mit ihrem Ehegatten gemeinsam ausgestellten Urkunden, so doch in
ihren letzten Verfügungen irgendwie ihrer Eltern gedenken werde;
allein nirgends wird eine zuverläßige Andeutung über ihre Herkunft
gegeben. Auch das von ihr geführte Siegel löset das Räthsel nicht.

Der Pelikan, der mit seinem Schnabel seine Brust aufreißt und

mit seinem Blute die Jungen speiset, ist das Symbol, das sie im
Schilde führt. In einer Urkunde von 1263, ausgestellt von Graf
Ludwig von Froburg, ist zwar als erster Zeuge Friedrich von

Bechburg, Domherr in Basel, und als zweiter Zeuge Walter von

Klingen verzeichnet und zwischen beiden Namen die nähere Bestim-

mnng gesetzt, unser lieber Schwager (sororins); und daraus wollte

man folgern, daß Graf Ludwig den Walter von Klingen als

Schwager begrüßt habe; allein es ist eine überwiegende Wahrschein-

lichkeit, daß damit der Bechburger gemeint war, nicht der von

Klingen; denn um 1290 erscheint ein Ulrich von Bechburg als Vogt
seines Schwestersohnes Volmar von Froburg. Wenn aber die An-
nähme aufgegeben werden muß, daß Frau Sophia eine gcborne

Gräfin von Froburg gewesen sei, dürfte in Betracht kommen, daß
dem dritten Sohn Sophiens der Name Hermann beigelegt wurde und

dieß möglicher oder vielmehr wahrscheinlicher Weise der Name seines

mütterlichen Großvaters war.

In den gothischen Kirchenhallen des Klosters Klingenthal,
dessen prachtvoller Bau großentheils durch die Freigebigkeit Walters

von Klingen und seiner Gattin Sophia zu Stande kam, das aber,

seit Basel refornnrt geworden, zu mancherlei ökonomischen Zwecken

verwendet und entstellt worden ist, hat sich bis auf diese Tage das

Grabmal Klara's von Klingen, der Tochter Walters und Sophiens
erhalten. Vor einer reichverzierten steinernen Spitzbogennische liegt

auf einem Steinschemel ein großer Denkstein, auf dem zwei Wappen-
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schilde ausgemeißelt sind. Der obere Wappenschild zeigt den schrei--

tenden Löwen von Klingen. Der untere ist durch ein Band schräge-

getheilt und von der Unischrist eingerahmt:

Von öaclin inarZravinno vrovs (Aura ron-it binns,
von XlinZon Í8i ir vator Zinant, nn breeds Zot ir sslon bunt,
obiit XII. Xal. axrilis.

Gerade auf der entsprechenden Stelle der Außenseite im Kreuz-

gange hat die Mauer wieder eine Nische, diese jedoch mit geschweiften

Bogen überwölbt. In dem an der Wand befindlichen Gemälde

oben ein Papst mit Weihwedel und Buch, ihm zur Seite ein Kar-
dinal und ein Bischof und zu äußerst links neben dem Bischof ein

Edelmann, seine Rechte an seine Mütze legend, rechts neben dem

Kardinal eine Frau, die Hände zum Gebete zusammenfaltend. Vor
ihnen liegt in einem Steinsarge reich gekleidet und mit überge-

schlagenen Händen eine Frauenleiche, um das Haupt einen Kranz
von Perlen und rothen und weißen Rosen und ein Heiligenschein'»

vor dem Sarge zwei brennende Leuchter und links und rechts zu

Haupt und Füßen der Leiche zwei knieende Engel, die Rauchfässer

schwingen. Die vordere Seite des Sarges aber bilden vier ge-

schweifte Bogen. Zwischen der Blätterkrönung der zwei mittleren

Bogen deutet ein Medaillon mit dem Gotteslamme auf den Bürgen
der christlichen Hoffnung.

Obwohl dieses Gemälde die Farben und Lineaments der Kunst-
entwickelung des XIV. Jahrhunderts trägt, ist das Urtheil der

Sachverständigen dennoch darin einig, daß es in Beziehung stehe zu
dem Grabmale der Frau Klara von Klingen. Die später mehr
ausgebildete Kunst mag dem ursprünglichen Kunstwerke bei einer

erforderlich gewordenen Ausbesserung sein vollkommeneres Gepräge
verliehen haben.

Dieß als die richtige Ansicht angenommen, drängt sich die

Frage auf: In welchem Verhältnisse stehen die beiden Kunstgebilde

zu einander und welches ist ihr gemeinsames Motiv? Wer war der

Markgraf, der Gemahl Klara's, und warum ist sein Name ver-
schwiegen? Wie kommt es, daß sie in der Kirche Klingenthal be-
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stattet wurde und nicht in einer dem Markgrafen von Baden ge-

hörigen Gruft Sollte ein kunstreiches Grabmal in dem von Vater
und Mutter vielfach beschenkten Gotteshause ihr das ersetzen, was
der Gatte, was die Welt ihr versagte? Diese Vermuthung hat um
so mehr Wahrscheinlichkeit, da die Annalen der Markgrafen von

Baden den Namen Klara's nicht kennen, und die Forscher sich

umsonst abgemüht haben, das darüber schwebende Dunkel auf-

zuklären.

Jene Vermuthung wird bestärkt durch das eigenthümliche Trost-
wort, das wohl noch der Vater Klara's auf ihr Grabmal
setzte: von Klingen ist ihr Vater genannt; nun breche Gott ihr
Seelenband!

Möge man „breche" durch brasetrs erklären, das im Mittel-
deutschen beleuchten, verklären heißt und mit dem Neudeutschen

„prächtig", mit dem Altdeutschen parât, leuchten verwandt ist, oder

möge man brechen im gewöhnlichen Sinne fassen; der Ausdruck

„ihr Seelenband" wird darum nicht minder eine leidvolle Gebunden-

heit des Gemüths bezeichnen, die nach der Hoffnung des Vaters im
Tode gelöset oder verklärt wurde.

Das Gegenbild im Gemälde stellt die Verklärung dar, und

zwar in der Grabweihe oder Heiligsprechung ihrer Namenspatronin,
der heiligen Klara, Schülerin des heiligen Franz von Assist. In
der Legende der heil. Klara wird nämlich erzählt"'); Sy gürtet
auch zu nacht ein seyl mit dreyzehen knöpfen an den leyb; vnd wann
sy hört, das man die menschen marteret, so begeret sy von gantzem

hertzen, das sy auch gemarteret würd", und als sie gestorben war,
„an dem nechsten tag darnach do kam der bapst mit den kardinalen
vnd besungen sant Klara mit andacht vnd trugen sy zu sant Jörgen,
das sy den burgern defter neher were, do begrub man sy mit an-
dacht"! Wie nun bei dem Grabe Klara's viele Wunderheilungen
geschehen „hört der heilige Papst Alexander IV. von den Zeichen,
die sant Klara let; der nam die kardinal vnd bischof vnd die pfaff-

Leben der Heiligen Augspurg, 1480 (Hain 997Z) Bl. 149 b 251 b
253 a.
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heit mit im vnd ethub sant Klara wirdigklich; das was zwey jar
nach irem tad." Da diese Heiligsprechung im Jahre 1255 geschah

und die heilige Klara hiemit nahezu Zeitgenossin Walters von Klingen
und seiner Tochter Klara war und der Ruf ihrer Heiligkeit überall

von den Schülern des heiligen Franziskus verkündet wurde, so ist die

Vermuthung nahe gelegt, daß die Leiden und die Heiligsprechung

der heiligen Klara dem Vater vorschwebten, als er der Tochter das

Trostwort niederschrieb: Nun breche Gott ihr Seelenband. Wenn
die Vergleichung des peinlichen Leibgurtes oder Ciliciums mit dem

frommen Gemüthsleiden Klara's auch sehr gesucht und dem Vor-
stellungskreise des XIX. Jahrhunderts fremd ist, so ist dieß ja auch

mit andern poetischen Bildern in den Gedichten Walters der Fall.

Die Sohne Ulrichs V. von Altenkliiigen: Ulrich VI., Ulrich Walter II.,
Walter V., Ulrich VII. und Walter Ulrich.

Als der Freiherr Walter von Klingen, genannt von Klingnau,
ohne männliche Leibeserben gestorben war und die Stammesehre

seines Geschlechts auf die Nachkommen seines Bruders Ulrich über-

ging, traten bald Ereignisse ein, die den Bestand des Hauses der

Herren von Alteuklingen vielfach gefährdeten. Als Lchenträger des

Bisthums Konstanz für die Herrschaft Wigoltingen und die Ding-
Höfe Sulgen, Mühlebach und Rüti und zugleich als Pfandherren
der Stadt Bischofszell und Inhaber anderer stiftlichen Besitzungen

dem Bischöfe von Konstanz verpflichtet, durften sie in dem zwischen

Bischof Rudolf von Konstanz und dem Könige Rudolf waltenden

Zwiste ohne große Gefährde weder für die eine noch für die andere

Partei sich entscheiden. In ähnlicher Lage befanden sie sich, als

König Rudolf und sein Sohn Herzog Albrecht den Abt Wilhelm
von St. Gallen wegen der Stadt Schwarzenbach befehdeten. Der
Lehenbesitz der Herrschaft Mammern und anderer Güter des Stifts
St. Gallen legte den Herren von Altenklingen die Pflicht auf,
jede Verletzung der Rechte des Stiftes abwehren zu helfen, setzte sie

dann aber der Ungnade Oesterreichs aus. Blieben sie aber in
Erfüllung ihrer Dienstpflicht zurück, so verwirkten sie ihre St. Gal-
lischen Lehen. Dabei waren die benachbarten aufstrebenden Edlen
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von Klingenberg in so weit zu fürchten, als sie bei dem Bischöfe

von Konstanz sowohl als bei Oesterreich eine hohe Gunst genoßen
und fällige Lehen sich zuzuwenden wußten. Nach dem Tode des

Bischofs Rudolfs von Konstanz ward nämlich der königliche Kanzler
Heinrich von Klingenberg Bischof, ein Mann, der eben so klug als

haushälterisch bei Verleihung einträglicher und einflußreicher Aemter
und Bedienstungen vorzugsweise seine Brüder und Neffen bedachte

und durch diese, Edelknechte von Geburt, die freiherrlichen Familien
aus ihrer bis dahin genossenen Bevorzugung verdrängte. — Auch

in den folgenden Jahrzehnden gestalteten sich die Verhältnisse nicht
günstiger. Wenn auch der Krieg des Herzogs Albrecht gegen den

König Adolf diese obern Gegenden nicht berührte und der Römer-

zug des Königs Heinrich VII. dem Adel mehr Ehre und Gewinn
versprach als Verlust, so brachten der von den Gegenkönigen Ludwig
von Bayern und Friedrich von Oesterreich geführte langjährige
Krieg und die Kriege Oesterreichs gegen die Eidgenossen und gegen
die freien Städte die alte Aristokratie des Adels so sehr aus allen

Fugen, daß nur wenige Familien in ihrem ererbten Glänze und in
ihren Vorrechten sich zu erhalten vermochten.

Aus dem Nachlasse Walters von Klingnau fielen zwar seinen

Neffen einige Reichslehen zu, namentlich seinem Brudersohne, dem

Ritter Ulrich von Klingen zu Neuenburg, allein die Inhaber dieser

Güter hatten bereits so viele Rechtsansprüche darauf, daß den Lehen-

Herren nur geringe Einkünfte von denselben zukamen. Als solches

von Walter hergekommenes Erbtheil ist anzusehen das Gut am

Sihlbühel vor den Thoren der Stadt Zürich, welches von seinem

Inhaber Wyß von Zürich sammt dem Mannschaftsrechte mit Zu-
ftimmung seines Lehenherrn, des Ritters Ulrich von Altenklingen
und seiner drei Söhne, dem Könige Rudolf aufgegeben wurde.

Auch das Lehen eines Weingartens an Swendi bei Klingnau mochte

uoch von Walter herrühren, so daß 1298, bei dem Verkaufe desselben

an das Kloster St. Blasien nöthig schien, die Verzichtleistung Ulrich's
von Altenklingen auf das Lehenrecht nachzusuchen. Ueberhaupt sind

von diesem Zeitpunkte an fortwährend beinahe nur solche Verzicht-
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leistungen oder Verkäufe, keine neuen Erwerbungen der Herren von

Altenklingen verzeichnet.

Auch nach der Auseinandersetzung mit dem Stifte Bischofszell

über die Pfandrechte der Herren von Altenklingen, war das Vogtei-
recht über die zu den Dinghöfen Sulgen, Mühlibach und Rüti ge-

hörigen Eigenleute des Stifts mit der Herrschaft Altenklingen ver-
bunden geblieben; der ebenfalls dazu gehörige Hof Buwil war aber

als Afterlehen an den Edelknecht Gottfried von Keßwil ausgethan,
der auf der bei diesem Hofe erbauten Burg Keßwil saß. Als nun
dieser Edelknecht sein Vogteirecht dem Stifte anheim zu geben sich

bereit erklärte, ließ 1298 Ulrich V. von Altenklingen sich bewegen,

auf seine Anrechte ebenfalls Verzicht zu leisten. Das Stift drückte

ihm in einer besondern Urkunde seine Erkenntlichkeit dafür aus,

ohne zu sagen, ob Herr Ulrich dafür eine Entschädigung erhalten
oder ihm zum Danke die Aufnahme seines Bruders Ulrich Walter
oder seines Sohnes Walter V. in das Stift zugesichert worden sei.

Um dieselbe Zeit soll Bischof Heinrich auch die Pfandschaft der

Stadt Bischofszell wieder von der Herrschaft Altenklingen abgelöset

haben. Vielleicht stand diese Ablösung in Verbindung mit der

Zahlung von 200 Mark Silber, die der Stadtvogt von Konstanz

Albrecht von Klingenberg, Bruder des Bischofs, auf den 30. Okt.
1299 an Ulrich von Klingen leisten sollte, die aber erst am Ende
des Jahres 1300 nach dem Tode Ulrichs erfolgte, so daß sein gleich-

namiger älterer Sohn die Empfangsbescheinigung ausstellte.

Eine noch bedeutendere Beschränkung erfuhr der Besitzstand
der Herren von Altenklingen durch den Verlust der Herrschaft Neuen-

bürg und Mammern, Lehen von dem Stifte St. Gallen. Es ist

nicht genau bekannt, in welchem Jahre und auf welche Veranlassung
das geschah, ob die Besitzer dieselbe eigenen Entschlusses veräußerten
oder ob der Lehenherr wegen Verletzung der Lehenpflicht ihnen die-

selbe entzog; aber Thatsache ist es, daß 1319 Abt Hiltebold von

St. Gallen die Herrschaft Mammern sammt dem Dorf, den Leuten

und dem Kirchensatze und mit der Feste Neuenburg an den Propst
Albrecht von Kastel und seinen Bruder den Domherrn Albrecht
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von Kaste! zu Konstanz verliehen hat und seither daselbst die Herren

von Altenklingen keine Lehen nach Eigenthumsrechte mehr besaßen.

Von dem Ritter Ulrich V. sind fünf Söhne bekannt: Ulrich VI.,
Ulrich Walter II., Walter VII. Ulrich VII. und

Walter Ulrich II. Als Schwestern desselben mögen bezeichnet

werden: B rigitta, Gemahlin Eberhards von Bürgten, gestorben

1323 und vielleicht auch Frau Fides Aebtissin in Zürich 1340 bis
1350. — Ulrich VI., Ritter, erscheint als Haupt der Familie,
mit Walter VII., in einem Kaufbriefe, vermöge dessen sie 1303
den von ihren Voreltern her auf sie vererbten Zehnten von Benken

an das Kloster Rheinau verkauften und die Zustimmung ihrer
übrigen Brüder beibringen zu wollen versprachen. Bei der Ver-

tauschung eines Leibeigenen von Andelfingen an das Frauenstift
Zürich noch in demselben Jahre 1303 erklärten dann alle fünf
Brüder ihre Zustimmung und ließen ihre Namen dem Tauschver-

trage beisetzen. Nachdem indessen Ulrich VI. *) im Jahre 1304
auf einige Rechte am Hofe Weckin gen zu Gunsten des Klosters

Einsiedeln verzichtet hatte, muß er bald gestorben sein; denn im

Jahre 1308 sagt ein Kaufbrief, daß Ulrich von Klingen seligen
Andenkens sein zu Lüp old s w il gelegenes Eigen dem Ulrich von

Klingenberg überlassen und dieser dasselbe dem Stifte St. Johann
in Konstanz verkauft habe. Daß auf demselben Wege die ganze
Vogtei Eggen sammt dem Raitegerichte von den Herren von Klingen
an die Herren von Klingenberg gekommen sei, ist wenigstens nicht

unwahrscheinlich. Nach Ulrichs VI. Tode gingen die Rechte des

Familien-Aeltesten auf den zweiten Bruder Ulrich Walter II. iiber.

Indessen haben sich von Ulrich Walter II. wenige Zeugnisse er-

halten. Das erste, in dem er über Familiengüter verfügt, ist vom

21. Hornung des Jahres 1326. Er lag damals auf dem Schlosse

Küssenberg in Besatzung und belehnte den Klaus Simler von Her-

*) Die Verfügung Ulrich Walters II. im Jahre 1326 zeigt, daß die

Herren von Altenklingen in Weckingen Besitzungen hatten, so daß wohl die-

jenigc Ulrichs vom Jahre 4304 auch auf Altenklingen zu beziehen ist. Das
Einsiedler Regest nennt ohne nähere Bezeichnung Ulrich von Klingen.
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dern mit zwei Schuppissen zu Herdern und mit Zehntenrechten zu
Kalchrain und Weckingen, welche bis dahin Rudolf von Klingen-
berg als Lehen der Herrschaft Altenklingen besessen und nun an den

Simler verkauft hatte. Konrad und Albrecht von Hugolshofen,
die Waffengeführten Ulrich Walters wurden als Zeugen dieser Ver-
Handlung genannt. Da wenigstens ein Theil jener Güter bald

nachher für die Stiftung des Klosters Kalchrain erworben wurde,

mußten die Herren von Altenklingen veranlaßt sein, auf das be-

zügliche Lehenrecht zu Gunsten des nenen Klosters ganz zu verzichten,

daher sie neben Konrad von Klingenberg Bischof von Freisingen
als Mitstifter betrachtet und in dankbarem Andenken geblieben sind.

Im Jahre 1342 unterhandelten Ulrich Walter II. und Walter
von Altenklingen als Vögte ihrer Hörigen von Wernswilen, Berg
und Mauren mit dem Stifte Vischofszell über Zehntenberechtigungen.

Dann wohnte Ulrich Walter im folgenden Jahre zu Zürich einer

Gerichtsverhandlung bei, bei welcher er dem minderjährigen Grafen

Gottfried von Habsburg, Herrn zu Raperswil, zur Fertigung des

Verkaufs von Grinau, Tuggen und Wangen an den Grafen Friedrich

von Toggenburg als Vogt bestellt wurde. Noch zwei Jahre später,

1350, verkaufte er in Gemeinschaft mit Freiherr Walter, Knecht

(noch nicht Ritter), von Altenklingen um 17 Pfund Pfenning den

halben Theil eines Zehntens zu Morwilcn an die durch ihre Vettern,
die Herren von Hohenklingen gestiftete Propstei Klingenzell. Ob

dieser Walter, Knecht, derselbe gewesen sei, der 1342 mit Ulrich

gemeinsam verhandelte, ist mit Sicherheit so wenig zn entscheiden

als die Frage, ob der eine oder der andere, der Bruder, der Sohn
oder ein Vetter des Herrn Ulrich Walter II. gewesen sei. Nur so

viel ist gewiß, daß neben Walter, Knecht, noch ein Ritter Walter
von Altenklingen lebte, der 1344 den Ulrich Zehnder, Bürger zn

Frauenfeld mit seinem Zehnten zu Baumgarten und Mauren be-

lehnte. Möglicher Weise hatte unterdessen der Knecht selbst die

Riiterwürde erworben.

Nach 1350 erscheint Herr Ulrich Walter II. nicht mehr als

Familien-Aeltester. Daß ihm sein Bruder Walter VI. oder Ulrich VII.
gefolgt sei, ist durch keinerlei Akt bezeugt; vielmehr ist anzunehmen.
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daß Walter VI. als Chorherr in Bischofszell keine Berechtigung

mehr hatte, über Stammgttter zn verfügen, und derselbe Fall
bei Ulrich VII. eintraf, welcher bis 1366 Kirchherr in Goßau (bei

Grüningen) und Chorherr in Bischofszell war und 1376 als Kirch-
Herr zu Grießhain eine Leibeigene aus der Reichenau an die Bene-
diktinerinnen in St. Agatha verkaufte, hiemit auch Stiftsherr in
Reichenau gewesen zu sein scheint. Die Oberverwaltung über die

Stammgüter ging hiemit an den ältesten noch lebenden Sohn Ulrich
Walters über, nämlich an Ulrich VIII. Andere Kinder Ulrich
Walters möchten gewesen sein: Walter, der Knecht, der schon 1350

gestorben zu sein scheint, Ulrich Walter III. Eberhard (Mönch in
Reichenau), Verena (Gemahlin Ulrichs von Hohenlandenberg zu

Regensberg), Margaretha (Gemahlin Rudolfs von Arburg). Hein-
rich wurde 1358 als Zeuge in St. Gallen bei dem Verkaufe des

Hofes Sornthal genannt, und war 1359 Kirchherr zu Goßau, dürfte
Wohl ein Miterbe des Herrn von Matzingen, also ein Sohn
Walter Ulrichs gewesen sein.

Nur durch drei bis jetzt bekannt gewordene urkundliche Zeug-
nisse hat sich die Erinnerung an den Familien-Aeltesten Ulrich VIII.
erhalten. Er wurde 1351 als Vogt seines Vetters Ammer von

Bürglen zu Rathe gezogen, und 1353 half er in Gemeinschaft mit
dem Grafen Friedrich von Toggenburg und mit dem Landgrafen
Eberhard von Lupfen zu Stühlingen und andern Freunden einen

Streit beilegen, in welchen der Abt Friedrich von Stein und seine

Schirmvögte, die Herren von Hohenklingen zerfallen waren. We-

niger ehrenvoll als diese beiden Bethätigungen war der Verkauf eines

Theils der Herrschaftsgüter. Im Jahre 1364 verkauften nämlich
die Brüder Ulrich und Ulrich Walter, Ulrichs sel. Söhne ihre Güter

zu Eppishausen sammt der Burg und Vogtei und den Zehnten

zu Engishofen, Lehen des Bischofs von Konstanz an den Edlen

Rudolf von Rheinegg. Ueber diese beiden Brüder fehlen dann alle

weitern zuverläßigen Nachrichten. Möglicher Weise war aber

Ulrich VIII. derselbe, der 1366 den Beinamen Flach trägt. Als
nämlich Freiherr Walter VII. im genannten Jahr einige bei Grü-

ningen gelegene, zum Pfarrwidum Goßau gehörige Güter und den
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Kirchensatz von Goßau an Hermann von Landenberg zu Werdegg

verkaufte, versprach er, in Monatsfrist die Zustimmung seines landes-

abwesenden Vetters Ulrich, genannt Flach, beizubringen. Vermuthlich
tummelte er sich in den Fehden herum, welche damals in Schwaben

zwischen den Fürsten und Städten geführt wurden.

Walter VII. von Klingen, Landvogt im Aargau, Thurgau, Schwarzwald und

Suntgau.

Jener Walter VII., der Verkäufer des Kirchensatzes von Goßau,

war der Sohn des Freiherrn Walter Ulrich von Altenklingen, des

letzten, also wohl auch des jüngsten der bei dem Jahre 1303 auf-
gezählten fünf Brüder. Es ist nur eine von ihm ausgestellte ur-
kundliche Verfügung bekannt. Im Jahre 1347 nämlich bezeugte

er, daß er von dem Lehen zu Wald (bei Bubikon) dem Heinrich

Störi, Bürger in Zürich, sieben Stück Geldes (7 Mütt Kernenzins)
versetzt habe. Mit eben denselben Besitzungen belehnte dann Walter
voil Altenklingen 1271 den Johannes Störi. Daß er wirklich der

Sohn Walter Ulrichs war, zeigt auch folgende Urkunde. Im Jahre
1361 belehnte Walter von der Altenklingen Herren Walter Ulrichs

Sohn, den Ritter Gottfried Müller von Zürich für geleistete treue

Dienste mit den in Zürich gelegenen Hofstätten, welche Meister Ulrich
Vink, Sänger der Propstei, von ihm und seinen Vordern zu Lehen

besessen, dann zu Gunsten Rudolfs und Hartmanns von Hünaberg
aufgegeben, Rudolfs Sohn aber durch seinen kinderlosen Tod ge-

ledigt hatte (Grundzinsbrief des Wyß. Familienfonds). Jener
Walter Ulrich, als jüngerer jener Brüder von 1303, hatte zwar
keine ersten Anrechte auf die Stammgüter von Altenklingen; da

aber sein Sohn Walter in den Besitz der Herrschaft Matzingen*)

") Ein direkter Beweis kann freilich nicht erstellt werden, daß der Besitz
der Freiherren von Matzingen an die Freiherren von Alienklingen vererbt

sei; indirekte zeugen aber folgende Thatsachen dafür: 1. Kirchherren von
Goßau waren 1227 Rudolf, 125g Heinrich, 1282 Rudolf, 1305 und 1306
Eberhard, 1315 und 1321 Petrus, alle von Matzingen, 1359 Heinrich von
Altenklingen, 1366 Ulrich Walter von Altcnklingen der ältere, Chorherr von
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gelangte, liegt die Vermuthung nahe, daß seine Mutter eine Schwester
oder Tochter des Ritters Ulrich von Matzingen war, der 1350 in
der Mordnacht von Zürich fiel und so die Herrschaft Matzingen als
Erbe an Walter Ulrich und seinen Sohn Walter VII. von Alten-
klingen kam. Durch sie wurde dann auch Heinrich von Alten-
klingen, der 1358 in St. Gallen, als Zeuge bei dem Verkaufe des

Hofes Sornthal Junker genannt wurde, 1359 mit der Kirche
Goßau belehnt, an dessen Stelle später Ulrich Walter der ältere

an dieselbe Pfründe gesetzt, bei dem Verkaufe des Kirchensatzes 1366

auf seine Chorherrenstelle in Bischofszell gewiesen, alles vermöge
rechtlichen Besitzstandes, verwandtschaftlicher Gunstbezeugung und

pekuniärer Rücksichtslosigkeit. Das Erbe von Matzingen wird es

auch gewesen sein, was Herrn Walter VII. in den Stand setzte,

seine Vettern Ulrich VIII. und Ulrich Walter IV. zum Verkaufe

ihrer Vorrechte auf Altenklingen zu bewegen. Wenn die Herren
Vettern auch nicht gerne Hand dazu boten: der Ritter Walter war
um Mittel und Wege nicht verlegen, seinen Willen durchzusetzen.

Noch weniger klar als die Erwerbung der herrschaftlichen Güter

von Matzingen ist die Erwerbung der Burg Mörsberg und anderer

Güter, Hofstätten und Höfe in der Stadt Zürich und auf der Land-
schaft. Hinsichtlich Mörsbergs ist es bekannt, daß diese Burg als

Eigen dem Grafen Hartmann dem ältern von Kyburg angehörte
und dieser seine Gemahlin Margarethe: von Savoyen für einen Theil
ihres Wittwengutes auf Mörsberg angewiesen hatte. Nun ist 1365
Freiherr Walter von Altenklingen Lehenherr von Mörsberg und

bewilligt dem Meier von Mörsberg, diese Burg sammkvder Vogtei
Ober-Winterthur an Ebrecht von Goldenberg, seinen Tochtermann

zu verpfänden. Wie kam der Herr von Altenklingen zu solchem

Bischofszell, 1397—1379 Johannes von Mapingen', woraus folgt, daß die
beiden Familien Matzingen und Altenklingen in den letzten Jahrzehnten Ge-
meinder dieses St. Gallischen Lehens waren. (Archiv Rüti). 2. Die Herr-
schaft Matzingen wurde 1402 von Walter von Hohenklingen, ans den die

Reichslehen Walters von Altenklingen übergingen, durch Walter Hofmeister,
genannt Sänger von Frauenfeld, an die Herren von Hohenlandenberg zu Son-
nenberg verkauft. (Archiv Fürstenberg.)



48

Besitzrechte? Wie gelangte er zu den zwei Jucharten Reblehen auf
Hohenrain bei Zürich, die Rudolf Biberli von Wespersbühl ihm zu

Handen Konrads am Hof, des Schreibers, Bürgers in Zürich, und

seiner Hauswirthin Anna Merler und ihrer Kinder 1374 aufgab?

Hat er die Hofstätte in Zürich, welche Meister Ulrich Vink, der

Sänger der Probstei, als Lehen inne hatte und mit welcher Herr
Walter 1361 den Ritter Gottfried Mülner belehnte, erkauft, ererbt

oder durch Vergabung erhalten? Auf welche Rechte bezog sich die

Ansprache an die Aebtissin Beatrix von Wollhausen in Zürich, welche

von Peter von Hünenberg, Johann von Seon und Johannes Vink
1375 zu Ungunsten Walters schiedrichterlich erledigt wurden? Wenn

man den Lehenrechten jener Zeit auch im Wesentlichen keine höhere

Bedeutung beilegen darf als den Hypothekar-Verbriefungen des

XIX. Jahrhunderts, so geht doch aus jenen und andern Besitz-

rechten hervor, daß Herrn Walter don Altenklingen Hülfsmittel zu
Gebote standen, durch die er vor andern Mitgliedern seiner Zeit
ausgezeichnet war. Aber auch an Einsicht, rascher Entschlossenheit

und trotzigen Muth übertraf er viele seiner Standesgenossen. Von

besonderer Bedeutung ist sein Benehmen in den damaligen Wirr-
nisten des bischöflichen Hofes von Konstanz.

Als nämlich in Folge des zwischen dem König Friedrich dem

Schönen von Oesterreich und Kaiser Ludwig von Bayern geführten

Reichskrieges alle gesetzliche Ordnung aus den Fugen gewichen.

Hohe nnd Niedere geächtet und mit dem Bannfluch belegt, durch

die Pest und durch die Judenverfolgung alle Gräuel entfesselt waren,
geschah 1352 für fromme Gemüther das Entsetzlichste: Bischof

Johann von Konstanz wurde bei offener Tafel in seinem Speise-

zimmer ermordet. Bei der neuen Bischofswähl war nun als Be-
Werber um den Bischofssitz auch der Abt von Reichenau Eberhard

von Brandis; weil aber das Domkapitel sich lange nicht einigen

konnte, wurde von Rom aus Heinrich von Brandis, der Abt von

Einsiedeln, zum Bischöfe ernannt. Weder das Domkapitel noch die

Stadt Konstanz waren mit dieser Verfügung zufrieden. Das Dom-
kapitel fühlte sich in seinem Wählrechte verletzt; die Stadt beschwerte

sich über Nichtachtung der ihr von frühern Bischöfen gewährten
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Vergünstigungen und namentlich über Mißbrauch des Münzrechtes.
Der Dompropst Felix Stucki sandte eine Klagschrift gegen den Bi-
schof an Papst Urban V. Zugleich verlegte er aus Furcht vor

Gewaltthätigkeiten der bischöflichen Partei seinen Wohnsitz und das

geistliche Gericht, dessen Vorstand er war, nach Zürich. Da aber

die Entziehung des geistlichen Gerichts und seine Versetzung nach

Zürich nicht nur für den bischöflichen Hof schmählich, sondern Mittel-
bar auch der Stadt Konstanz nachtheilig war, wurde der Dompropst
Felix der Gegenstand des grimmigsten Hasses bei allen, die durch

sein Parteitreiben geschädigt oder durch seine scharfe Zunge und

Feder an ihrer Ehre verletzt waren. Zu diesen gehörte auch Walter
von Klingen. Sich dafür zu rächen, ließ er sich in eine Verbindung
ein mit des Bischofs Vetter Wolfram von Brandis, des Bischofs
Bruder Thüring und desselben Bruderssöhnen und andern bischöf-

lichen Räthen und Dienern. Sie, ritten nach Zürich und unter
dem Schutze des Gastrechtes der Stadt spähten sie auf eine günstige

Gelegenheit, den Meister Felix Stucki zu erschlagen. Die That ge-

lang, aber die Thäter wurden von der Zürcher Obrigkeit ergriffen
und gefangen gesetzt, um nach Gastrecht bestraft zu werden. Als
diese Nachricht zu den Ohren des Bischofs kam, bot er alle Mittel
auf, seine Freunde und Verwandte vor schändlichem Tode und Ver-
stümmelung zu retten. Er begab sich selbst nach Zürich und unter-

handelte mit der Stadtobrigkeit um ein Sühnegeld, das auf 6009
Gulden oder auf den sechsjährigen Ertrag des geistlichen Gerichtes

angesetzt wurde. Aber freigelassen wurden die Mörder nicht, bis
sie eine Urkunde ausstellten, deren Inhalt ain besten den Antheil
der Schuld, die Walter von Altenklingen an der That hatte, be-

zeichnet.

Die Urkunde lautet in verkürzter und protokollarischer Fassung

wie folgt:
»Im Jahre 1363, an St. Bartholomews Abend, Urkunden

Walter von der Altenklingen, Thüring von Brandis, Ritter, Wol-
fart der ältere und der jüngere von Brandis, alle vier Freiherren,

Heinrich von Steinach, Rudolf von Ebnöd, Heinrich von Hugols-
Höfen, Johannes von Verenbach und Peter Kel von Schwyz und

4
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bekennen: Als Meister Felix Stucki, weiland Dompropst zn Kon-

stanz, dem Walter von Altenklingen großes Unrecht und „berlich
laster erbotten" und dieß bekannt worden, haben Walter, seine

Freunde und Diener, in der Stadt Zürich den Meister Stucki er-

schlagen, seien deßwegen in Gefangenschaft gesetzt worden und haben

sich auf Vermittelung guter Freunde mit Burgermeister und Räthen
und Burgern der Stadt Zürich verglichen und schwören nun, daß
keiner von ihnen die erlittene Gefangenschaft an denselben rächen,

noch durch Freunde oder Verwandte rächen lassen wollen, vielmehr
mit Eiden sich verpflichtet haben, den Zürchern lebenslänglich und

auf eigene Kosten zu warten und zu dienen init ihrem Leibe und

mit ihren Burgen, sie auch, wenn ihnen anderswoher Schaden

drohe, zu warnen so treu als wenn es ihre eigene Sache wäre." —
Alle neun hängten dieser Pergamenturkunde ihre Siegel an. Das

Siegel Walters mit dem Löwen von Altenklingen eröffnet die Reihe.

Durch diese Verschreibung war hiemit Freiherr Walter den

Zürchern lebenslänglich verpflichtet. Daß er länger im Dienste des

Bischofs geblieben sei, ist bei solcher Beschränkung seiner Wehrhaftig-
keit von Seiten der zürcherschen Nachbarschaft zweifelhaft; wenig-
stens wird sein Name im Verfolge der Streitigkeiten von Konstanz

nicht mehr genannt, auch 1366 nicht, als sein Vetter Eberhard
von A l t e n k li n g e n, der Kantor des Stifts Reichmau, und

der Stiftskellner Mangold von Brandis aus Rache gegen die Stadt
Konstanz einem Fischer von Petershausen die Augen ausdrückten

und die Konstanzer dafür ihren grausamen Gegnern einige Höfe
verbrannten. — Dagegen freilich scheint die Thatsache, daß er 1365
als Lehenherr von Mörsberg dem Junker Johannes Meyer von
Mörsberg die Verpfändung dieser Feste und der Vogtei Ober-

Winterthm an dessen Schwiegersohn Egbrecht von Goldenberg er-
laubte, dafür zu sprechen, daß Walter durch den Bischof von Kon-
stanz in diesen Besitz gekommen sei.

Im Jähre 1366 verkaufte Walter den Kirchensatz von Goßau
an Hermann von Landenberg zu Werdegg und sein gleichnamiger
älterer Vetter, der Chorherr von Bischofszell, bis dahin Pfarr-
Herr von Goßau mußte auf die Pfarrkirche Goßau verzichten
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(8/1V. 1366). Er war auch der zweite von den fünfzehen Gläu-
bigern, welche den Ritter Hermann von Hohenlandcnberg 1369

zur Veräußerung der Herrschaft Greifensee drängten und bei dein

Verkaufe derselben an die Grafen von Toggenburg mit Hermann
und Rudolf von Landenberg-Werdegg sich bethätigten. Es mußte

ihm dabei eine angelegentliche Sorge sein, bei diesem Schiffbruche die

Güter und Rechte Hermanns von Hohenlandenberg zu Regensberg,
des Gemahls der Verena von Altenklingen, sicher zu stellen.

Daß diese Verena von Altenklingen Walters Schwester oder

Tochter gewesen sei, ist durch keinerlei Andeutung unterstützt, viel-

mehr das Gegentheil; denn bei dem später erfolgten Erbe treten

weder sie noch ihre Kinder als berechtigte Ansprecher auf.
Dasselbe ist der Fall mit Margaretha von der Altenklinge,

Hausfrau Rudolfs von Aarburg, die durch den Verkauf von drei

Höfen und einer Schuppis zu Jnwil und die darüber 1372 aus-
gestellte Urkunde bezeugt ist. In näherer Verwandtschaft stand er
mit den Freiherren von Bußnang; aber der Name der mit einem

Herrn von Bußnang verehelichten Freifrau von Altenklingen*) ist

nicht genannt, so wenig als ihr Ehegatte. Immerhin hat sich

Freiherr Walter für diese Verwandten verschiedene Male freund-
schaftlich verwendet, namentlich 1372, als Rudolf von Walse, der

österreichische Landvogt im Thurgau, veranlaßt wurde, in einem

Zwiste des Abtes Georg von St. Gallen und seiner Konventherren,
der Gebrüder Bußnang, einen Entscheid zu treffen.

Daß Herr Walter seit dem Tode seines Vetters Ulrich, genannt
Flach, ausschließlicher Besitzer der tzerrschaftsgüter von Altenklingen
und der dazu gehörigen Zinse war, ergibt sich aus verschiedenen

Verhandlungen. Im Jahre 1375 verlieh er dem Johann Störi,
Bürger von Zürich, alle Lehm, die er und seine Vorfahren von

ihm inne gehabt, ohne Zweifel also den Zehnten zu Wald, der

1347 dem Heinrich Stör mit Bewilligung Ulrich Walters ver-

pfändet wurde. — Als 1375 Herr Walter an die Aebtissin Beatrix

*) Verena von Bußnang, geboren von Klingen, war die Tochter Wallers
von Hohentlingen.
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Von Wollhausen in Zürich gewisse Anforderungen stellte, die sie

nicht anerkennen wollte, übergaben sie den Streit an Peter von

Hünenberg, Johann von Seon und Johannes Vinke und diese

ledigen die Aebtissin von aller Ansprache. — Nachdem die Grafen
Donat und Friedrich von Toggenburg die Herrschaft Spiegelberg
von den Edlen von Straß durch Kauf erworben hatten, belehnte

1377 Ritter Walter von Altenklingen dieselben mit dem Friedolz-
Hofe, den die frühern Besitzer von Spiegelberg inne gehabt hatten.

Da nach allen diesen Zeugnissen Herr Walter seit dem Ereig-
nisse von 1363 im Thurgau und Zürichgau mannigfach beschäftigt

war und sich vorzugsweise auf seinem Erbsitze Altenklingen aufge-

halten zu haben scheint, ist es bedeutsam, daß 1378 das Dom-
kapitel Konstanz der Frau Katharina Portwin^ oder vielmehr Port-
nerin von Augsburg, ehelichen Wirthin des Ritters Walter von

Altenklingen, den Zehnten von Märstetten als Leibding für erwiesene

Dienstleistungen verlieh. Diese Verehelichung mit einer Patrizierstochter
von Augsburg läßt vermuthen, daß Freiherr Walter schon in früherem
Lebensalter in Schwaben, Bayern oder in dem Gebiete Oesterreichs

sich aufgehalten habe. Diese Vermuthung wird namentlich bestätigt

durch die Thatsache, daß er 1381 von den Herzogen von Oesterreich

mit der Landvogtei im Thurgau, Aargau und im Schwarzwalde

beauftragt wurde. Ohne vorher im Dienste Oesterreichs durch klugen
Rath und männliche Thatkraft Vertrauen erworben zu haben, wäre

ihm eine so wichtige Beamtung nicht anvertraut worden.

Landvogt im Thurgau wurde Walter am Ende Aprils 1381

genannt, als er mit dem Kloster Magdenau auf seiner Burg Alten-
klingen den Vertrag über den Wechsel einiger Leibeigenen abschloß.

Als Landvogt im Thurgau, Aargau und Schwarzwald entschied er

zu Baden, Freitag nach Joh. Bapt. 1381 zwischen den Städten

Freiburg und Villingen und dem Herrn von Falkenstein einen Streit
über den Zoll, den der Herr von Falkenstein auf der Straße von

Freiburg und Villingen forderte; fällte er in demselben Jahre einen

Spruch über die Pflichtigen Leistungen der Bewohner der Grafschaft
Baden an die Burg Baden. In derselben Eigenschaft, nämlich als

Landvogt des Herzogs Leopold belehnte er am 2. März 1383 den
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Henzmann mit Gütern zu Littau und entschied er um 30. Juli
Juli 1383 zu Buden einen Streit zwischen dem Abte Konrud von
Muri und Walter von Heidegg über Lehenzinse und Güter zu Aristuu.
Ebenso entschied er in Gemeinschaft mit seinen Räthen 1384,
15. Nov. über einen Pfandschilling von 40 Mark Silber, die Mar-
garetha Vinkin von Zürich auf dem Zehnten zu Poppensol hatte.

Wichtiger und folgenreicher als diese und ähnliche BerwalmngS-
angelegenheiten waren aber die Berührungen mit den Ländern und

Städten der Eidgenossen.

Es geschah dieß zuerst bei einem Streite über die Landmarke

und Weideberechtigung zwischen den Bewohnern von Obwalden und

Entlibuch. Die Obwaldner hatten sich Waldungen und Weideplätze

angeeignet, von denen die Entlibucher behaupteten, daß sie innerhalb

ihrer Landmark liegen und ihnen zugehören.

Als die Obwaldner die Weide nicht verlassen wollten, lauerten

die Entlibucher auf den Augenblick, da die Obwaldner Hirten in

ihren Hütten Kurzweil trieben, lösten den Kühen die Schellen ab,

führten die Herde fort und ließen einen der ihrigen zurück, um
bisweilen Geklingel zu machen. Als sie weit genug waren, warf
dieser die Schellen von sich, lachte und floh. Hierauf fielen die

Obwaldner in's Land, wurden aber aus einem Hinterhalte von den

Entlibuchern erschlagen und verloren ein Fähnlein. Thorberg, ein

österreichischer Pfandherr des Entlibuchs, statt seinen Angehörigen

zum Rechte zu verhelfen, Verbannte die Urheber des Streites und

erpreßte von ihnen und ihren Mitschuldigen 2600 Pfund, ohne

weiter etwas für die Entscheidung der eigentlichen Streitfrage vor-
zukehren, so daß die Entlibucher 1380 sich klagend an den Herzog
wandten und dieser die Sache seinem Landvogte im Aargau, Frei-
Herrn Walter von Altenklingen übertrug. Billiger oder klüger als

Thorberg leitete der Landvogt ein Schiedsgericht ein. Entlibuch

war in diesem Schiedsgerichte vertreten durch Propst Rudolf
von Beronmünster, Rudolf von Hallwyl, Hemman von Grünen-

berg, Werner Schenk von Bremgarten und Hans Schreiber, Amt-
mann zu Rottenburg; Obwalden durch Hans Hösch von Zürich,

Gilg Spillmann von Bern, Klaus Vonmatt von Luzern, Hans von
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Rudenz von Uri und Gilg zu Engiberg von Schwyz; Obmann war
Peter von Gundoldingen, Schultheiß der Stadt Luzern. Der Span
wurde dahin verglichen, daß die Feindseligkeiten der Entlibucher und

Obwalduer aufhören, beide aber das Recht gegen einander zu Luzern

suchen sollen. Für Entlibuch siegelte Thorberg die Urkunde.*)

Man darf glauben, daß diese Weisung des Landvogts vor
den Rath in Luzern in guten Treuen gegeben wurde, und in der

Meinung, daß der Rath von Luzern das Herkommen und die An-
sprüche der streitenden Theile besser zu beurtheilen verstehe als ein

Richter aus dem Flachlande. In der That wurde der Span zur

Zufriedenheit beider Theile geschlichtet, und die Obwalduer und

Entlibucher dermaßen mit einander versöhnt, daß sie, wie Thorberg
den Entlibuchern wieder Gewalt anthat, dem strengen Herrn gemein-

samen Widerstand leisteten.

Dieser Ausgang des Rechtsstreites wurde dadurch verhängniß-
voll für Oesterreich und für den Landvogt, der Oesterreichs In-
teresse vertrat, weil die Entlibucher Vertrauen zu Luzern gewannen

und dieselben mit allen Kräften in den gegen die österreichische

Herrschaft erhobenen Streitigkeiten unterstützten. Der Landvogt hatte

sich verrechnet.

Dagegen zeigen die Verhandlungen mit dem Rathe der Stadt
Basel im Frühjahre 1383, daß der Landvogt Walter ganz im

Sinne österreichischer Politik vorzugehen verstand. Indem nämlich
die Herzoge von Oesterreich die zwischen dem Bischöfe und der

Stadt Basel entstandenen Zwistigkeiten benutzte, sich vom Bischöfe

pfandweise mit Klein-Basel belehnen zu lassen und die einflußreichsten

Mitglieder des Rathes durch Lehen und andere Gunsterweisungen

an sich zu ketten, war die Stadt so sehr in Abhängigkeit von

Oesterreich gerathen, daß die Herzoge sie ihren andem Herrschaften
und Städten gleich setzten. Statt in den schwäbischen Städtebund

einzutreten und die reichsstädtische Freiheit gegen die Grafen und

Fürsten vertheidigen zu helfen, schloß der Rath von Basel 1380

*) Nach K> Pfysser, Eeschichte de? Kanloiiö Lnzem l. S. 87.



55

sich an den Löwenbund an, dessen Hauptleute Graf Heinrich von

Montfort, Graf Ulrich von Württemberg, Herr Boemund von Etten-

dorf zu Hohenfels und Ritter Martin Malterer waren. Dieser

Löwcnbund hatte zwar angeblich denselben Zweck, wie der schwä-

bische Städtebund, gemeinsame Nothwehr gegen fremde Gewalt;
aber schon die Namen der Hauptleute des Löwenbundes lassen er-

kennen, daß auf dieser Seite das Interesse des Adels vorwaltete.

Der Bürgerschaft Basels blieb die Gefahr nicht verborgen, die ihr
drohte. Nachdem sie so lange alle Kräfte angestrengt hatte, sich

der bischöflichen Dienstbarkeit zu entwinden, hatte Herzog Leopold

von Oesterreich sie von allen Seiten und selbst durch ihre Räthe

und Vorsteher so umgarnt, daß österreichische Knechtschaft unver-
meidlich schien. Dieses Werk zu vollenden und alle freien Regungen
in der Bürgerschaft durch Uebermacht zu ersticken unterhandelte der

Rath von Basel am 6. April 1383 zu Brugg mit dem Landvogte
Walter von Altenklingen einen Vertrag, laut welchem Oesterreich

der Stadt Basel seinen Schutz zusicherte, die Stadt Basel dagegen

sich verpflichtete, wie andere des Herzogs Städte Kriegshülfe zu

leisten, und zwar mit sechs Spießen zn der kleinen Summe, mit
zwanzig Spießen zu der großen Summe bis an den Lech, von da

aufwärts bis an den grauen Wald und in die Herrschaft von

Württemberg und bis an den Hagenauer Forst. — Am 20. April
1383 wurde dieser Vertrag im Namen des Herzogs Leopold von
dem Landvogte beschworen.

Während dieß in Basel und im Aargau geschah, wurde ähn-

liches in noch größerem Maße in Schwaben unternommen. Die

schon länger bestandenen Rittergesellschaften vom Löwen, von St.
Wilhelm und St. Georgen, Graf Eberhard von Württemberg und

Herzog Leopold von Oesterreich verbanden sich 1382 mit sechsund-

dreißig Städten Schwabens und Frankens zu gegenseitigem Schutze,

unter ihnen auch St. Gallen und Wyl. In dem Bundesrathe

zu Kirchheini erschien im Namen des Herzogs Leopold der Vogt
von Altenkliagen. Angeblich war der Zweck des Bundes Abwehr
der Willkürlichkeiten des Königs Wenzel, der jedem gegen Recht und

Herkommen für Geld alle möglichen Freiheiten und Anmaßungen
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gestattete, am wenigsten dem Schwachen gegen den Starken Schutz

gewährte. Daß der Bund aber in Wahrheit ein bürgerfeindticher

Herrenbund war, stellte die Folge klar heraus. Herzog Leopold

benutzte die Bundesverpflichtung der schwäbischen Städte besonders

dazu, sie von der Einmischung in die Streitigkeiten fern zu halten,
die sich gegen Luzern und ihre Eidgenossen anbahnten.

Es ist nicht ermittelt, was der Freiherr Walter von Alten-
klingen bei der Vorbereitung auf den entscheidenden Kampf weiter

gethan, ob er zu begütigen und auszugleichen versucht oder aufge-
muntert und gereizt habe. Eine der Stadt Schaffhausen im An-
fange Brachmonats 1385 ausgestellte Bescheinigung, daß die Stadt
zwar von dem Reiche in Pfandsweise an Oesterreich versetzt, aber

nicht Pfand für Oesterreich sei, beweiset nur, wie fein zugespitzt

die Unterscheidung war, mit welcher der Landvogt Walter die be-

sorgten Bürger über die Politik seiner Herrschaft zu beruhigen
suchte. Entscheidend ist die Thatsache, daß, wie ein mm freilich
seither erloschenes und nur noch in Kopien vorhandenes Wandge-
mälde des Klosters Königsselden bezeugt, 1386 in der Schlacht von

Sempach mit Herzog Leopold auch Heinrich und Walter von Alten-
klingen erschlagen worden sind. War Heinrich jener Junker Heinrich,
dessen bei dem Jahre 1358 gedacht wurde, hiemit ein bereits be-

jahrter Mann, so ist sein Waffengefährte, da er als zweiter genannt
ist, jüngern Alters gewesen. Durch den Tod desselben wurden alle

Wurzeln des Stammes Altenklingen durchgeschnitten. Der Land-

Vogt Walter war jetzt der einzig noch übrige und zwar abgelebte

Sprößling seines Geschlechtes.

Nach der Niederlage Oesterreichs bei Sempach, wo auch Jo-
hannes von Ochsenstein, der Landvogt im Suntgau und obern

Elsaß gefallen war, erhielt Walter von Altenklingen diese Landvogtei.
Am 8. August 1386 sandte Herzog Leopold den Grafen Rudolf
von Sulz, Walter von Altenkkingen und Pentzen den Bochinger

nach Freiburg wegen des Herzogs von Lothringen und seines

Volkes. Zugleich enthob sich auch die Stadt Basel der Verbindlichkeit
jenes durch Landvogt Walter vermittelten Vertrages und traf dafür



57

mit dem Bischof und zugleich auch mit Oesterreich ein neues Ver-
abkommniß. Eine Hauptbestimmung desselben war, daß die Stadt
die Pfandschaft Klein-Basels mit 7000 Gulden von Oesterreich

auslöse. Dem Herrn Walter von Klingen wurden 1389 des Land-
gerächtes wegen 50 Gulden geschenkt, dem Landrichter 100 Pfund,
dem Landschreiber 30 Pfund, dem Stadtschreiber 50 Gulden.

Indem Peter von Thorburg die Fuhrung der Angelegenheiten

Oesterreichs im Aargau wieder übernahm, ließ Herzog Albrecht am
7. Nov. 1387 dem Landvogte Walter die im Dienste Leopolds auf-
gewendeten Kosten vergüten und am 20. Nov. desselben Jahres
gab er ihm auch für die Landvogteiverwaltung eine Anweisung von
400 Gulden auf die nächstfolgende Sonnenwende. Noch 1389 aber

war Herr Walter als Landvogt im Elsaß und Suntgau im Dienste

Oesterreichs thätig. Er selbst nennt sich so in einer Urkunde, in
welcher er dem Steinmur von Sulgau Bürger in Zürich gestattet,

sein Lehen, den halben Theil einer Mühle an der Sihl, zur Stif-
tung eines Altars zu verwenden. Dabei stellte aber Herr Walter
die Bedingung, daß auch zu seinem und seiner Vorfahren Seelen-

heil wöchentlich von dem Kapellan jener Stiftung eine Messe ge-

lesen werde.

Die Verfügungen, die er zu Gunsten der Freiherren von

Bürgten traf, sind Beweise, daß Herr Walter nicht mehr auf viele

Lebensjahre zählte und es daher an der Zeit fand, seinen entfern-
tern und besonders lieben Verwandten zum Andenken einen Theil
seines Besitzes zusichern zu lassen. Er hatte schon 1385 seine ver-

wandtschaftliche Theilnahme dadurch an den Tag gelegt, daß er
zwischen den Herren von Bürgten und Herrn Eberhard von Sax,
dem Miteigenthümer von Bürgten, einen Burgfrieden verinitteln half.
In freundschaftlichem Einvernehmen mit den Vettern von Bürglen
hatte er sich bei der Ausgrabung und Einteichung des Fisch- und

Mühleweihers und Errichtung der Mühle zu Riet betheiligt. Um

nun die damals geschehene Abrede, daß wenn der eine Antheilhaber
ohne Leibeserben sterbe, der andere Theil in den vollen Besitz des

Gutes eintreten solle, außer allen Zweifel zu setzen, fertigte er 139^
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seinen Miieigenthümern seinen Antheil als unbestreitbares Eigenthum

zu. Ueberdieß ließ er 1494 den Bischof Burkhard von Konstanz

bitten, das Lösungsrecht und Lehen der 1392 an Konrad In der

Bünd von Konstanz verpfändeten Dinghöfe Sulgeu, Mülebach und-

Rüti (Hessenrüti), die seit anderthalb hundert Jahren mit der Herr-
schaft Altenklingen verbunden waren, auf die ihm angebornen, durch

Sippschaft verwandten Brüder Eberhard und Albrecht von Bürgten
überzutragen.

Nachdem er endlich noch in demselben Jähre seinem Lehenmanne

K. Blum von Zürich den Verkauf seines unter den Zäunen gele-

genen Hauses zum blauen Stern bewilligt und auf alle Rechte an

dieses Haus zu Handen des Baarfüßerklosters verzichtet hatte, war
auch seine Lebensfrist abgelaufen. Der Tag seines Todes ist nicht

bekannt, das Jahr aber durch die Streitigkeiten über seinen Nach-

laß festgestellt. Von einem Denkstein, der sein Grab in der Kirche

zu Wigoltingen bedeckt habe, wurde bei der Reparatur der Kirche
1866 keine Spur mehr aufgefunden.

Die Eigcngüter der Herrschaft Altenklingen fielen an die Frei-
Herren Conrad, Albrecht, Walter und Agnes von Bußnang. Ihre
Mutter muß eine Freifrau von Altenklingen gewesen sein, sonst hätte
Agnes nicht mit ihren Brüdern in das Erbe eintreten können.

Darum hatte Herr Walter, wie schon 1372 so auch noch 1384,
ihrer Angehörigen, der Brüder Propst Johann von St. Gallen und

Friedrich, Conrad und Walter von Bußnang, gegen die Grafen
Hug und Heinrich von Werdenberg mit Rath und Fürsprache sich

angenommen, als sie denselben wegen des au ihrem Bruder began-

genen Todschlages berechteten. Die Erinnerung an diese und andere

Freundschaftsbeweise war jedoch nicht so lebendig geblieben, daß sie

darum seine vorsorgliche Verfügung geehrt und ihren Mitverwandten
von Bürgten einen Antheil am Erbe hätten gönnen mögen. Bei
der reichsten Erbtheilung geht der Neid stets darauf aus, noch mehr

zu erHaschen. Von dem Freiherrn Wilhelm von Ende, dem Gemahle

ihrer Schwester Agnes, geführt, erhoben die Erben bei dem Bischof
Burkhard einen Rechtsstreit gegen die Herren von Bürgten und be-

haupteten, daß ihr verstorbener Vetter, Herr Walter, nicht befugt
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gewesen sei, über die Dinghöfe Sulgeu, Mülebach und Riet in
geschehener Weise zu verfügen, wurden jedoch 1395 mit ihrer Klage
von dem Pfalzgerichte abgewiesen. Dagegen konnte der Herr von

Ende, als er mit seinen Schwägern durch eine Auslösungssumme

sich abgefunden, ohne Hinderniß von der Burg Altenklingen und

den damit verbundenen Herrschaften Besitz nehmen.

Nur auf die Reichslehen erstreckte sich diese Erbberechtigung

nicht. Sie wurden sammt dem Wappenschild und Namen von

Altenklingen den ursprünglichen Stammgenossen der Freiherren von

Hohenklingen zugetheilt. Namentlich gehörten dazu die Herrschaft

Matzingen, die Burg Mörsberg, mehrere Häuser und Hofstätten in
der Stadt Zürich und manche andere dießseits und jenseits des

Untersees gelegene Höfe, die später aus der Verlassenschaft der Herren
von Hohenklingen an ihre Erben, die Grafen von Fürstenberg, ge-

langten.

Zweite Abtheilung.

Die Freiherren von Klingen zu Kohenkttngen.

Tie Burg Hohenklingen und die Schirmvogtei Stein.

Die Burg Hohenklingen, auf dem südwestlichen Rande des

Schyner Berges, in einer Meereshöhe von 1825 Fuß, thront hoch

über dem Thalgelände des Rheines und dem Spiegel des Unter-
see's. Eine prachtvolle Aussicht über die zu ihren Füßen liegende

Stadt Stein und ihre Umgebungen und über den waldigen See-
rücken und den Bodensee hinaus auf das Alpengebirge, von den

Vorarlbergen bis zu den Firsten der Bernerälpen lohnt den Wan-
derer für die mühsame Ersteigung des Felsenhanges, an welchem

die Fußpfade von Stein zu der Burg hinauf führen. Die Betrach-

tung der noch wohl erhaltenen Burgfeste, ihres mächtigen Thurmes
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der weiten Gemächer und verschiedenartigen Nebengebäude innerhalb
der über steilen Abhängen schwebenden Ringmauer, versetzt den Geist

um ein halbes Jahrtausend zurück in die romantische Vergangenheit
des Mittelalters und der Ritterzeit. Auf einem festen Nagelfluh-
lager, das nach Süd, West und Nord scharf abgeschnitten, östlich

durch einen tiefen Graben von dem Hochrande des Schyner Berges

getrennt ist, widerstand die durch eine tapfere Besatzung vertheidigte

Burg jedem Sturmangriffe eines zehnfach überlegenen Feindes. Sie
war der Schlüssel für die Wasserstraße, welche durch den Rhein den

Aargau und Schwarzwald mit dem Bodeusee verband.

Schon die Römer betrachteten die Thalenge, durch welche der

Rhein aus dem Wasserbecken des Untersee's heraus tritt, als eine

militärisch wichtige Stelle. Auf der linken Rheinseite legten sie ein

Castrum an, auf dessen Gemäuer Kirche und Pfarrhof Burg ruht.
Oberhalb dieser Stelle führte gleichsam über den Hals des im Ab-
fluffe zusammengedrängten Gewässers eine Brücke auf das jenseitige

Ufer. Der Name des Dorfes Eschenz, noch im Jahre 799 exsientia,

geheißen, bezeugt, daß hier für den Verkehr auf dem Bodensee und

Untersee ein Hafen oder Schifflände angelegt war, entsprechend der

Lriguntiu, Bregenz, am Obersee.

Wie nach dem Falle des Römerreiches beide Ufer alemannisch

wurden und für die beidseitige Bevölkerung jeder Grund, sich gegen-
seitig feindlich zu überwachen, wegfiel, zog sich der Verkehr auf das

flachere rechte Ufer hinüber, wo Fischerei und Gewerbe die Bildung
eines städtischen Gemeinwesens begünstigten. Der Ort erhielt den

Namen Stein, ohne Zweifel von dem Namen des Berges, an dessen

Fuß es lag; denn es war im Lande üblich, solche Felsenhöhen ein-

fach Stein zu heißen. Man denke an den hohen Sentis, dessen

pyramidales Haupt im Thurgau als Alpstein begrüßt wird, an
den Stein zu Baden im Aargau, an die Burgen Steinegg, Star-
kenstein u. s. w. Von einem andern Stein oder Felsen, welcher

der Stadt den Namen gegeben, aber den Abfluß des Sees und

die Schifffahrt gehindert habe und deßhalb weggeräumt worden sei,

ist keine sichere Spnr vorhanden. Die Römer hätten denselben wohl
auch für ihre Brücke benutzt, wenn sich ihnen ein so fester Stütz-
Punkt dargeboten hätte.
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Die für die Fischerei, die Schifffahrt und den Handelsverkehr

auf dem See und Rhein so günstige Niederlassung zu Stein erhielt
eine bedeutende Erweiterung durch die Verlegung des St. Georgen-

Klosters der Benediktiner von Hohentwiel nach Stein. Es war
dieß das Werk des Kaisers Heinrich II., der wegen seiner großen

Freigebigkeit gegen Kirchen und Klöster der Heilige genannt und

ais Heiliger verehrt wird. Die neuen Klostergebäude wurden ober-

halb der herkömmlichen Schifflände bei der Nikolauskirche da erbaut,

wo die Ufer des Sees sich einander so weit nähern, daß die Ge-

Wässer zusammen gedrängt in das Rinnsel des Rheins abzufließen

beginnen, von dem höhern Ufer aus aber eine weite Aussicht über

den Untersee offen steht.

Mit ihrem Schutzheiligen St. Georg brachten die Mönche auch

die Legende mit, durch welche St. Georg verklärt ist. Nicht nur
wurde ihm neben deni höchsten Namen der heiligen Dreifaltigkeit
und der Gottesmutter Maria unter den übrigen Heiligen in der

Kirche der Ehrenplatz angewiesen, auch im Siegel des Kloster-Con-
ventes und später im Siegel der Stadt war der heilige Georg, der

Drachentödter, der die Königstochter Aja dem Rachen des Ungeheuers

entreißt, das Sinnbild des höhern Schutzes, dessen das Stift und
die Stadt vor andern aus gewürdigt sei. Daher hat denn auch

die Volkssage und die Dichtung die Rettungsthat des Heiligen aus

Kappadozien oder Palästina an den ehemaligen Egelsee, oberhalb

Wagenhausen, verlegt.

Daß Kaiser Heinrich II. dem .Kloster St. Georgen die Grund-
Herrschaft über Stein und viele andere Güter in der Umgebung ver-

gabt, das Obereigenthum aber dem Bischof von Bamberg verliehen

Habe, ist bereits in der Vorgeschichte der Freiherren von Klingen
erzählt. Ebendaselbst sind auch die Zeitereignisse und Rechtsverhält-

nisse auseinandergesetzt, welche herbeiführten, daß die Schutzvogtei
über das Kloster und die Stadt Stein an die Herzoge von Zäh-
ringen und von diesen an die Freiherren von Klingen übergieng,

und ein Familienzweig dieser Freiherren als Vögte von Stein die

Burg Hohenklingen erbaute. Das Jahr, in welchem dieser Bau
begonnen, der Name desjenigen Klingers, von welchem der Bau
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unternommen und der Name Klingen auf den Stein übergetragen

wurde, kann zwar nicht mehr ermittelt werden; aber die Ausdeh-

nung und Festigkeit der Burg, namentlich des über die andern Ge-

bäulichkeiten hervorragenden Thurmes beweisen, daß dem Erbauer

ungewöhnliche Kräfte und Mittel zu Gebote standen. Freilich tie-

ferte ein benachbarter Steinbruch und das bei Anlegung des Burg-
grabens gewonnene Gestein ein sehr brauchbares und leicht verwend-
bares Material; ein großer Theil der Ecksteine des Thurmes scheint

aber aus größerer Entfernung herbeigeschleppt worden sein; ihre

Farbe und Härte ist eine andere als diejenige des Gesteins, das

die Unterlage der Nagelfluh von Hohenklingen bildet.

In einer Urkunde von 1359 werden zwar zwei Burgen Hohen-

klingen unterschieden, nämlich die vordere Burg Klingen, zum Hofe
Oeningen gehörig, Lehen des Bischofs von Constanz, und die hin-
tere Burg Klingen, welche mit dem Lehen von Reicherm» in Ver-
bindung gestanden zu haben scheint. Diese Unterscheidung zwischen

einer vorder» und einer hintern Burg kann sogar als Hindeutung
auf eine dritte mittlere Burg verstanden werden, welche auf Reichs-

boden gestanden hätte. Umsonst wird aber nach drei durch örtliche

Entfernung unterschiedeneu Burgstätten auf dem Kamme des Berges
und an seinen Abhängen geforscht. Auch die Urkunden geben keine

nähern Andeutungen. Es bleibt daher nur die Vermuthung übrig,
daß die von der gemeinsamen Ringmauer eingeschlossenen Abthei-
lungen des Eingebäudes als besondere Burgen bezeichnet worden

seien, und den drei Lehenherren, dem Reiche nämlich, dem Hochstifte

Constanz und dem Abte der Reicherm», von welchen die Herren

von Klingen ob Stein ihre Herrschaften zu Lehen trugen, dadurch

eine Art Bürgschaft für die Treue ihrer Lehenträger gegeben wer-
den sollte. Eine auf dem Boden eines Lehenherrn stehende Burg
gewährte dem Besitzer derselben überdieß den Vortheil, daß kein

Feind dieselbe erobern oder zerstören durfte, ohne sich der Rache

des Grund- oder Lehenherrn auszusetzen. Es galt dies als eine

rechtliche Schutzwehr, die oft zuverlässiger war als die stärkste Mauer

sammt Wall und Gräben.*)

Auch Neu-Regensberg wurde auf Leheugruud gebaut, uud zwar auf
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Der vorgebliche Zweck des Burgenbaues war die Sicherung
und Vertheidigung der Herrschaftsleute gegen feindliche Ueberfülle;

besonders sollte die Burg Hohenklingen dem Stifte St. Georgen

Schutz gewähren. In dieser Beziehung hatte die Berghöhe ans

Klingen eine treffliche Lage als eine Hochwachc, von deren Blick

kein Nachen auf dem See und Rhein, kein Wanderer auf der Straße
unbemerkt blieb. Die mit ihr in Verbindung stehenden Burgen
Kattenhorn (zu Oeningen gehörig), Mammern und Freudenfels

sammt Richlingen und Bibern boten zugleich verstärkende Rückhalte.

In der That weiß auch die Geschichte nichts von Raubfehden, von
denen das St. Georgen Stift zu Stein heimgesucht worden wäre
und die anderwärts in jener wilden Zeit so viele Verheerungen an-
gerichtet haben. Hinwieder wird auch von keiner Klage über Ge-

Waltthätigkeiten berichte:, deren sich die Herren von Hohenklingen

gegen schwächere Nachbarn oder gegen Pilger und Kaufleute schul-

dig gemacht hätten.

Aber auch in Rechtsangelegcnheiten war der Schirinvogt der

Stellvertreter des Stiftes. Ihm lag es ob, in Rechtsstreitigkeiten

vor Kaiser und Reich oder vor den Hof- und Landgerichten die

Sache des Stiftes zu vertheidigen und alle gesetzlichen Mittel anzu-
wenden, dasselbe vor Schaden zu bewahren. Gegenüber den An-
gehörigen, Leibeigenen und Ansaßen des Stiftes waren dem Abte

zwar die Rechte des Grund- und Leibherrn vorbehalten. Er ent-

schied gemäß der Öffnung über alles, was den Land- und Grund-
besitz betraf, ertheilte die Lehen, bezog die Zehnten, Zinssrüchte,

Zinsgelder, Todfall und Laß; über Polizeivergehen, Frevel und

Verbrechen war aber der Vogt Richter, dem dafür in der Regel der

dritte Theil der Bußen zufiel. Indem endlich der Vogt auch eine

besondere Vogtsteuer von den Herrschaftsangehörigen bezog, lag ihm
dafür ob, auch sie in ihren Rechten gegen alle fremde Gewalt zu

St. Gallischen Stiftsboden. Ebenso baute noch Graf Hartmann der ältere
die Moosburg auf Boden des Stiftes St. Gallen, und Ulrich von Alten-
klingen die Neuenburg auf Boden des Stiftes St. Gallen und des Hochstifteâ
Constanz.
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schützen. Da der Abt als Geistlicher überhaupt weder die Waffen

führen noch vor weltlichen Gerichten Streitigkeiten verfechten durfte,
so war für ihn und seine Untergebenen ein Schirmvogt unentbehrlich.

Bei einer auch nur oberflächlichen Betrachtung des zwischen

dem Grundherrn und seinen Angehörigen einerseits und dem Schirm-
Vogte anderseits bestehenden Verhältnisses leuchtet es ein, daß die

Grenzen zwischen Pflichten und Rechten nicht so scharf gezogen wer-
den tonnten, um alle Verwicklungen und Reibungen fern zu halten.
Namentlich lag für den Vogt, als den weltlichen Arm, der die

Gewalt in seiner Hand hatte, die Versuchung nähe, sich als Schirm-
Herrn oder Kastenvogt zu betrachten und auf die Rechte des Grund-
Herrn überzugreifen oder den Grundherrn zu bevormunden; dieß

um so mehr, da in den zwischen Kaiser und Papst entstandenen

Streitigkeiten des XI.—XIV. Jährhunderts besonders auch die

Ordensgeistlichkeit es nicht vermied, sich in weltliche Dinge mehr

einzumischen, als dem Gemeinwesen ersprießlich war.

Noch ein anderer Umstand trat hinzu, der die Vögte des St.
Georgenklosters verleiten konnte, sich mehr anzumaßen, als ihre

Schirmpflicht erlaubte. Auf dem linken Ufer des Sees und des

Rheins, in den thurganischen Herrschaften Eschenz und Wagenhausen,

besaßen sie eingetheilte Rechte, grundherrliche sowohl als vogteiliche;

im Hegau dagegen, nämlich in Stein, Arten und Hemmenhofen,

stand ihnen nur die Vogtei zu. Zwei verschiedene Rechtsübungen

in einer Hand haben wohl schon Mächtigere verleitet, zu Gunsten

ihrer Gewalt die Schranken ihrer Befugnisse niederzutreten.

Bischof Eberhard von Bamberg hatte hiemit Grund genug,
dem Freiherrn Walter I. von Klingen das St. Georgenkloster nicht

bloß zur Beschirmung gegen fremde Gewaltthat zu empfehlen.

Walter I. und U., Ulrich I. und II. und Walter UI.
von Hohenklingcn.

Ueber Walter I., den Stammvater der beiden Familienzweige

von der alten und von der hohen Klinge, sind keine andern Nach-
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richten auf unser Zeitalter gekommen, als die bereits erwähnten

Urkundenzeugnisse. Dasselbe ist der Fall mit seinem ersten Nach-

folger, dem Vogte Walter II., und seinem zweiten Nachfolger, dem

Vogte Ulrich I. von Hohenklingen, dessen Name im Jahre 1225

erwähnt ist. Dieses bescheidene Stillschweigen mag als Zeugniß

gelten, daß sie die Pflichten des Schirmvogteiamtes eingehalten und

dem St. Georgenkloster zu keinen Klagen Anlaß gegeben haben.

Das Verhältniß zwischen der Abtei und dem Schirmvogt wurde

aber durch Ulrich II. und den Abt Rudolf getrübt. Zwar muß

vorausgesetzt werden, daß bei der Verlegung des Klosters nach Stein
die Collatur der Pfarrkirche St.»Nikolai zu Stein dem Abte über-

tragen worden sei; ob er aber verpflichtet oder berechtigt war, die

Pfarrei einem Weltpriester zu verleihen oder einem seiner Kloster-

brüder, ist nicht klar. Immerhin war es für den Klosterconvent
ein mehrfacher Vortheil, wenn das letztere geschah, nicht nur weil

ihm dann der Pfarrzehnten zufiel, sondern die Uebernahme der Seel-

sorge durch ein Mitglied des Convents das Ansehen und den Ein-
fluß des Klosters auf die Gemeiudeangehörigen steigerte. Diese

Gründe bewogen namentlich auch das Kirchenoberhaupt des heiligen

Stuhls, die geistlichen Orden zur Uebernahme der Pastoration zu

ermuntern und die mehr der kaiserlichen Partei zugeneigten Welt-
Priester fem zu halten. Abt Rudolf hatte nun gleichwohl einen

Weltpriester an die Nikolaikirche gesetzt, war deßhalb in Rom ver-

klagt und durch die Aebte von Rheinau, Schaffhausen und Wagen-
Hausen befehligt worden, in Zukunft die Einkünfte der Stadtpfarre
dem Kloster zuzuwenden und zu solchem Zwecke einen Conventual

anzustellen, und der Bischof Konrad von Constanz sollte darauf halten,

daß davon nicht abgewichen werde. Bei der nächsten Erledigung
der Pfarre kam jedoch der Kastenvogt Ulrich von Hohenklingen dem

Abte zuvor, indem er den päpstlichen Nuntius vermochte, die strei-

tige Pfründe seinem Bruder, dem Clericus Walter von Klingen,

einzuhändigen. Zwar empfieng nun der Bischof vom Erzbischof von

Mainz Gewalt, die Pfarrei dem Magister Albert, Chorherrn von

St. Stephan, zu verleihen, und wie Abt und Convent von Stein
dazu nicht Hand bieten wollten, wurde vom Bischof der Bann über

5
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sie ausgesprochen; allein die päpstliche Curie ließ sich bewegen, durch
den Propst von Einbrach den Bann aufzuheben. Endlich erledigte
sich der Streit einfach dadurch, daß Herr Walter zum Orden der

Deutschritter übergieng und die Aebte von Scutara und Gengin-
bach den von Papst Jnnozens erhaltenen Auftrag erfüllen, nämlich
1251 die Pfarre dem Kloster wieder einhändigen konnten. In-
dessen müssen sich doch noch einige Schwierigkeiten in den Weg ge-
stellt haben; denn 1255 erstatten sie dem Bischof Bericht, daß die

Restitution vollzogen sei und ersuchen ihn, die Contradictores mit
dem Bann zu bedrohen. Auf diese Vorgänge mag sich die Stelle
eines Registers der päpstlichen Curie von 1252 beziehen: Innaekn-
tins papa spisoopo et capitula Eanstantiensi; eos eonsolatur,
guacl nodilis vir IValtsmm cle Klingen violentas inanus iu epi-

seopmn infseerit ste. Hiemit war es zwischen dem Pfarrherrn
Walter und dem Bischöfe von Konstanz zu eigentlichen Gewalt-

thätigkeiten gekommen.

Es war damals Regel, daß die Laien ihre Vergehen gegen

das Ansehen der Kirche, namentlich gegen die Geistlichkeit verübte

körperliche Gewaltthätigkeiten, durch irgend eine den begangenen

Fehler aufwiegende Stiftung erkaufen mußten. Die Vermuthung
liegt also nahe, daß die mit der Beilegung des Streites über die

Pfarre Stein gleichzeitige Stiftung des Klosters eine abgedrungene

Folge desselben gewesen sei, und die Vettern von der alten Klinge
versöhnend in's Mittel getreten waren. Den von dem Vogte Ulrich II.
und seinem Bruder Walter III. in den Jahren 1152, 1154 und
1261 an die Frauen in Feldbach gemachten Schenkungen folgten
wenigstens keine andern, was doch kaum ausgeblieben wäre, wenn

irgend ein tieferer religiöser Grund zu den gebrachten Opfern be-

wogen oder die Absicht obgewaltet hätte, in Feldbach ein Familien-
begräbniß zu stiften oder weiblichen Familiengliedern als Conven-
tualinnen daselbst eine Versorgung zu verschaffen.

Bei den Verhandlungen über den Verkauf der Güter Friedrichs
von Randenburg zu Schwarzach an die Nonnen von Paradies und
die Verlegung ihres Klosters aus dem Paradies von Constanz nach

Schwarzach 1257 waren auch Herren von Klingen im Gefolge des
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Bischofs Eberhard und des Grafen Hartmann von Kyburg anwe-

send; ob sie aber der Linie von Altenklingen oder der Linie von

Hohenklingen angehörten, ist aus der Urkunde nicht zu ersehen.

Dieselbe Unbestimmtheit findet statt in Beziehung ans die beiden

Walter und Ulrich von Klingen, welche der Verhandlung beiwohnten,
als Graf Hartmann den Ort Schwarzach sammt dem Kirchensatz

feierlich den Nonnen von Paradies vergabtc. Dagegen wird der

Edle Ulrich von Klingen, welcher bei dem Verkaufe von Basadingen
und Rudolfingen an das Kloster Katharinathal mit dem Grafen

Hartmann die Kaufsurkunde besiegelt, ausdrücklich Vogt von Stein
genannt.

Als im Jahr 1261 das Kloster Katharinathal wegen eines

Weinberges mit den Brüdern Bertold, dem saàstieus in Schaff-
Hausen, und Rudolf, genannt von Eschenz, in einen Streit verwickelt

war und darüber in Pfyn verhandelt wurde, erschienen unter den

Zeugen auch die Herren Ulrich von Klingen bei Stein, Ulrich
von Klingen, Lüpold von Rosenegg u. A. Die beiden Ulrich von

Klingen wurden als cognali bezeichnet, so daß anzunehmen ist, der

eine Herr Ulrich sei Ulrich III. von Altenklingen gewesen. Nicht
unwahrscheinlich ist es auch, daß jener Rudolf von Eschenz ein

Sprößling von Klingen war, für dessen auf Eschenz angewiesenes

Erbtheil die Vettern beider Klingen einzustehen sich bewogen fanden.
Wie nach dem Untergange der Hohenstaufen und der dadurch

herbeigeführten Beendigung der zwischen Kirche und Staat so lange

fortgeführten Kämpfe das Bestreben der geistlichen Stiftungen all-
gemeiner wurde, der Schutzvogteicn sich zu entledigen oder dieselben

wenigstens auf ihre ursprünglichen Befugnisse zu beschränken, erin-
nerte sich auch das St. Georgenstift in Stein, daß seine alten Rechte

von den Herren von Hohenklingen beeinträchtigt worden seien. Abt
Eberhard erhob namentlich Widerspruch gegen die Eingriffe, die sie

sich in die Gemeindeangelegenheiten der Bürgerschaft von Stein
erlaubt hätten. Als Vögte hatten die Herren von Hohenklingen

allerdings die Gerichtsbarkeit inne; aber die Grundhcrrschaft über

Stein stand dem Kloster zu. Ueber die Grenzen dieser beiden Be-

rechtigungen entstanden Stöße, die im Jahre 1267 zu einem Ver-
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trage führten, laut welchem Walter von Klingen, der älteste, und
die Brüder Ritter Walter, Junker Ulrich und Junker Ulrich von

Klingen, der letztere genannt von Twiel, sich der Einmischung in
die Wahl des Schultheißen, Weibels, Försters und Hirten zu Stein
entschlugen und alle Rechte des Stiftes, namentlich das Recht, an

bestimmten Jahrtagen den Bannwein auszuschenken, zu ehren ver-

sprachen und mit acht Pfund Pfenning jährlicher Steuer für ihre

Dienste sich begnügen sollten.

Man wird kaum irren, wenn man in jenem Walter von Klingen
dem ältesten den Clericus Walter erkennt, der 1252 sich als Pfarr-
Herrn von Stein eindrängte, und in den drei Brüdern Walter,
Ulrich und Ulrich Söhne des damaligen Kastenvogtes Ulrich II.
von Hohenklingen. Wie der dritte Bruder Ulrich dazu kam, sich

von Twiel zu benennen, ist nicht ermittelt. In der Geschichte don

Hohentwiel von Martens wird die Vermuthung ausgesprochen, daß

zu jener Zeit die Burg Hohentwiel dem Hause der Hohenstaufen

angehörte, dann aber dem Reiche anheim fiel, jener Ulrich IV. von

Klingen aber als Burgwart angestellt war. Möglicher Weise wäre

er also im Dienste des 1268 in Neapel enthaupteten Prinzen Con-

radin gestanden und in Italien in dem Kampfe bei Tagliacozzo

gefallen.
Vom Jahre 1267 an fehlen nun alle Nachrichten über die

Herren von Hohenklingen bis zum Jahre 1293, das in einer Kaufs-
Urkunde des Klosters Stein den Herrn Ulrich von Klingen als Vogt
bezeichnet und neben ihm seinen Sohn Ulrich den ältern nennt.

Jener Vogt Ulrich ist als Ulrich III. eingereiht und sein Sohn
Ulrich der ältere als Ulrich V. Da aber der ältere Sohn Ulrich-

einen jüngern vorauszusetzen nöthigt, so wäre damit zugleich ein

Ulrich VI. anzuerkennen. In jener Verkaufsurkunde von 1293 wurden

ferner alle Söhne des Vogtes Ulrich gemahnt, den Inhalt der Ver-
Handlungen im Gedächtnisse wohl aufzuwahren, außer Ulrich dem

ältern aber keine andern Namen verzeichnet. Erst spätere Urkunden

nennen noch Walter V. den ältern und Walter VI. den jüngern,
die als Brüder jener beiden Ulriche anzusehen sind. — Unterdessen

erscheint der ältere Ulrich wieder in einer Urkunde von 1296, in
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Welcher er mit seinem Vater bezeugt, daß Adelheid, die Wittwe
des Müllers Konrad, die untere Mühle gegen die obere an Abt
Konrad vertauscht habe; ebenso 1301 bei Verzichtleistung auf die

leibeigene Frau Anna von Hemmenhofen, die Burkhard von Bolts-
Hausen von ihm zu Lehen hatte, zu Gunsten des Klosters Feldbach.

Die Söhne Ulrichs III, und ihre Verwandtschaft mit dem Adel

von Hochburgund.

Ein Ulrich von Klingen, ohne Angabe, ob von der alten oder

von der hohen Klinge, war im Jahre 1292 Vogt oder Rechts-

beistand Elisabethens, der Gemahlin des Grafen Otto von Falken-

stein, als sie dem Kloster St. Urban zur Tilgung der Schulden
ihres Gemahls für 18 Mark Silber Güter zu Herchingen, Werd unv
Nieder-Buchsiten verkaufte. Graf Otto und zwei Edle von Bech-

bürg mit Ulrich von Klingen siegelten die darüber ausgestellte Ur-
künde. Auf die Frage, wer dieser Herr Ulrich gewesen sei, und

welches Ereigniß ihn vom Bodensee her in den Westen entführte,

gibt erst 1312 eine andere Urkunde einige Andeutungen. Nach der-

selben vergabte Ulrich von Klingen der ältere, der Ehegatte Mech-

tildens, einer Tochter Ulrichs von Bechburg, ihre Besitzungen zu
Hemmenhofen und Richlingen an das Kloster Stein. Es war hie-
mit Ulrich VI. von Hohenklingen, der sich aus der Feste Bechburg
eine Gattin geholt hatte und dadurch mit dem Grafen Otto von

Falkenstein in verwandtschaftliche Verbindung gekommen war.

Wohl bezieht sich auf denselben Ulrich V. auch folgende Nach-

richt: Als Kaiser Heinrich VII. im Jahre 1312 durch Klein-Bur-
gund, Solothurn, Bern, Murten nach Italien zog, um dieses Land
wieder in Gehorsam zu bringen und die römische Kaiserkrone zu
erwerben, schloß sich auch Ulrich von Klingen ob Stein seinem Heere

an und der Chronist Küchimeister von St. Gallen berichtet mit un-
verkennbarer Freude von der Ehre, die seinem Landsmanne wider-

fahren sei, indem 1313 der Kaiser neben vielen andem geistlichen

Herren und edlen Rittern auch den Ulrich von Klingen als Begleiter
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der großen Gesandtschaft beigesellte, welche zn Papst Clemens nach

Avignon zu reisen bestimmt war. Der vorschnelle Tod des Kaisers

entzog ihr freilich die Gelegenheit, sich die gehofften Lorbeeren der

Friedensvermittlung zwischen den höchsten weltlichen und geistlichen

Mächten zu erwerben. Auch Küchimeister unterläßt von den weitern

Verdiensten und Schicksalen seines ritterlichen Landsmanues zu
erzählen, so daß es unentschieden bleiben müßte, ob der Herr von

Hohenklingen bei der zweiträchtigen neuen Königswahl in Deutsch-

land zu Ludwig dem Bayer oder zu Friedrich dem Schönen, Herzog

von Oesterreich, gehalten hätte, wenn nicht 1318 in dem Lehen-

briefe, den der Abt Nikolaus dem Müller C. von Wagenhausen und

seiner Frau Gutta bei der Belehnung mit der untern Mühle zu-
stellte, Ulrich V. (lUrieus à ^ltv (klingen) als juciex provin-
àlis, d. h. Landrichter im Thurgau genannt, hiemit im Dienste

Oesterreichs erschienen, und damit auch bezeugt wäre, daß die Herren
von Hohenklingen auf Seite des österreichischen Fürsten standen.

Auch dieser Landrichter Ulrich V. hatte wie sein Bruder Ulrich

VI. sein eheliches Glück in den Thalgeländen der Aare gesundem

nämlich Anna von Brandis geehlicht, aus einen, Geschlechte, das

bald am bischöflichen Hofe zu hohen Ehren sich empor schwang und
eines seiner Glieder die Würde eines Abtes der Reichenau bekleiden,

ein anderes sogar den bischöflichen Stuhl besteigen sah.

Gleichzeitig, nämlich 1316, war Adelheid von Hohenklingen
mit dem Grafen Rudolf von Thierstein vermählt.

Eine vierte verwandtschaftliche Verbindung der Herren von
Klingen bestand mit dem ebenfalls Hochburgundischen Grafen von
Buchegg. Eine dießfällige Nachricht sagt nämlich, „die edle hohe

Gräfin geboren von Buchegg, genannt von Klingen," habe 1341
den Johannes von Sumoltswald bevollmächtigt, zwei Schupposen

zu Hagsbach für 76 Pfund Pfenning zu verkaufen. Diese Nach-
richt ist aber so kurz und abgebrochen, daß nähere Erläuterungen
über die eigentliche Herkunft dieser Gräfin und ihr Verhältniß zu
den Herren von Hohenklingen erst von einer gründlichen Erforschung
der Geschichte der Grafen von Buchegg zu gewärtigen sind.

Für die Herren von Hohenklingen sind aber jene Eheverbin-
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düngen mit Töchtern der Häuser Bechbnrg und Brandis darum

höchst bemerkenswerth, weil sie eine neue Geschlechtsverzweigung und

Theilung des Stammgutes veranlaßten, und ihre Nachkommen bei

gleichen Vornamen nach ihrer mütterlichen Abkunft sich unterschieden

in solche, deren Mutter von Bechbnrg, und in solche, deren Mutter
von Brandis war.

Vermuthlich gab auch der bequemere und glänzendere Haus-
hält, der diesen fremden Frauen Bedürfniß war, Veranlaßung zur
Erbauung der Burg Freudenfels am nördlichen Bergabhange ober-

halb Eschenz.

Neben den beiden Brüdern Ulrich V. und Ulrich VI. lebten

aber auch zwei andere ihrer Brüder, Walter der ältere und Walter
der jüngere, oder der Zahl nach Walter V. und Walter VI., letz-

tcrer auch der Lange genannt. Aeltere Söhne Ulrichs III. mochten

in der oben angeführten Urkunde von 1293 darum nicht erwähnt
worden sein, weil sie aus einer frühern Ehe entsprossen und aus

dem Haushalte des Vaters bereits ausgetreten waren. Ob die an
einen Herrn Walter von Klingen 1316 von Papst Johann XXII.
ertheilte Ehedispense einem von ihnen oder einem Walter von Alten-

klingen gegolten habe, muß dahin gestellt bleiben; ebenso die Frage,
ob für einen verbotenen Verwandtschaftsgrad oder für ein Cölibats-
gelübde Dispense gegeben worden; immerhin aber setzt eine Anni-

versarstiftung außer Zweifel, daß der ältere Walter verehelicht war.
Margaretha von Thengen hieß seine Gattin. Kinder dieser Ehe

werden im Anniversar nicht genannt.

Ueber die Antheile, die diese vier Brüder, die beiden Walter
und die beiden Ulrich, an dem Gesammtbesitze der Herrschaft Hohen-

klingen hatten, geben die Urkunden nur unbefriedigende Andentungen.

Im Jahre 1324, Dienstags vor Walpurgi, siegelte Walter der

Lange einen Spruchbrief des Schultheißen Wartendinger und des

Gerichts zu Stein, war er hiemit in Stein Gerichtsvogt. Ebenso

versah er mit seinem Siegel den 1327 von Abt Rudolf über den

Kelnhof zu Etzwilen ausgestellten Lehenbrief. Im folgenden Jahre
1328 handelte es sich um ein dem Heinrich Ammann von Dießen-
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Höfen geliehenes Gut zu Barzheim, das er seiner Tochter Klara als

Heimsteuer für 26 Mark Silber verpfänden wollte, wozu er der

Einwilligung seiner Lehenherren bedürfte. In der von denselben

darüber ausgestellten Urkunde nannten sich die Brüder Walter der

älteste, Walter der Lange, beide Ritter, und Ulrich der jüngere, und

ihr Bruderssohn Ulrich, dessen Mutter von Bechburg war. Jenes
Gut zu Barzheim war hiemit ungeteiltes Familieneigenthum, über
das nur die Gesammtheit der Familienglieder oder ihre Mehrheit
verfügen konnte. Nur ein Name war noch weggelassen, derjenige

eines zweiten Brudersohnes, Namens Ulrich, durch den 1332 die

Zahl der erbberechtigten Familienglieder vervollständigt ist.

Die Verhandlung von 1332, bei welcher wieder sämmtliche

Familienhäupter betheiligt waren, betraf die Stadt Stein. Der

Schultheiß und die Bürger der Gemeinde und Stadt Stein ver-

langten gesetzliche Bestimmungen, was bei dem Tode eines Bürgers
und erfolgender Erbtheilung der überlebenden Gattin zukomme. Die

Herren von Hohenklingen als Schirmvögte verständigten sich mit
ihnen und setzten fest: daß eine Wittwe von ihrem verstorbenen

Manne nur einen Kindestheil am Hause und an der Fahrhabe und

zwar nur leibdingsweise erben solle.

Wie jedoch bei diesem Gemeinbesitz der Familiengüter und Rechte

jedes Familienhaupt wieder ein ausgeschiedenes Sondergut hatte
und darüber verfügen konnte, zeigte sich 1336 bei der Stiftung der

Propstei Klingenzell durch Herrn Walter den ältern. Nach den

über diese Stiftung ausgestellten Urkunden wird im Einklänge mit
der Volkssage als Veranlaßung zu derselben folgender Vorfall erzählt:

Herr Walter von Hohenklingen, der ältere, machte sich im Walde

oberhalb Mammern ein Jagdvergnügen. Da stieß ihm ein wilder
Eber auf und brachte ihn so in's Gedränge, daß er in Todesangst
ausrief „Maria hilf!" und für seine Rettung auf dem Orte der

Gefahr eine Kapelle zu bauen gelobte. Er wurde gerettet und hielt
Wort und errichtete hierauf nicht nur eine Kapelle, sondern stiftete
dabei noch die Propstei Maria Hilf zu Klingenzell mit so vielen

Gütern und Einkünften, als zum Unterhalte von zwei Priestern

genügend waren. Die Besetzung der Propstei übertrug er dem Abte
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und Convente des St. Georgenklosters zu Stein. Als die Kapelle
geweiht und mit mancherlei Heiligthümern versehen war, verbreitete

sich der Ruf von der Wunderkraft des Gnadenbildes zu Maria Hilf
so weit in der Runde, daß an den wöchentlichen Freitagen Schaaren

Wallfahrer herbeiströmten und Klingenzell Jahrhunderte lang ein

vielbesuchter Wallfahrtsort geblieben ist.

Laut den Stiftungsbriefen waren es folgende Güter, die von

Herrn Walter der Propstei vergabt wurden: die nächstgelegene Wal-
dung und das anstoßende Reutland, die Hälfte des Zehntens auf
dem Hofe Morwilen, der Kalchrainhof zu Herdern, die Bennenwiese

zu Neunforn, die Mühle zu Eschenz und ein Weingarten bei Stein.
Dem Kloster St. Gallen, welchem die Lehenschaft über die zum
Baue der Propstei angewiesene Stelle und der Hof Morwilen zu-
gehörte, tauschte er den von dem Kloster Wagenhausen abgetretenen

Hof Wangen aus. Aber die Vogtei über die Propsteigüter behielt
er sich als Familienrecht vor, wobei er zugleich seineu Bruder Ulrich,
den Landrichter, und seine Neffen Ulrich VIII. und Ulrich IX. als

Mitgenossen dieser Vogtei verpflichtete, die Stiftung schützen zu

helfen. Die beiden Neffen ehrten das Vertrauen des Oheims, so

daß Ritter Ulrich VIII. schon 1338 ein Stück benachbarter Wal-
dung und beide Brüder gemeinsam noch ein anderes an der See-

Halde gelegenes Stück Waldung vergällten.
Da Herr Walter der Lange bei allen diesen Verhandlungen

nie genannt wird und seiner auch bei spätern Verhandlungen nicht

mehr gedacht wird, muß er schon vor der Stiftung von Klingenzelt

gestorben sein. Der Stifter selbst kommt zwar im Jahre 1337
wieder in Erwähnung bei einem Kaufvertrage Herrn Albrechts von

Steinegg und seiner Söhne Heinrich und Diethelm über das Gut

zu dem Hangenden Neunforn. Nachdem er aber 1338 für sich und

seine verstorbene Gattin Margaretha von Thengen noch sechs Pfund
Pfenninge an die Propstei Klingenzell vergabt hatte, ist er aus den

Reihen der Lebenden ausgetreten.
Wenn auch bisher nicht nachgewiesen werden konnte, daß der

Leutpriester zu Stein, Conrad von Ammenhausen, der um 1337

den Schachzabel schrieb, mit den Herren von Hohenklingen in nähern
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Beziehungen stand als sein Priesteramt ihm zur Pflicht machte, so

darf doch nicht bezweifelt werden, daß sie sein dichterisches Talent
kannten und daß der Witz und die frohe Laune, womit er sein

Gedicht ausgestattet hat, auch zuweilen in der Gesellschaft seiner

Schirmherren sich hören lassen durfte. Sein Schachzabel ist die

Uebersetzung oder vielmehr Ueberarbeitung des durch eigene Ein-
schiebsel erweiterten' allegorischen Gedichtes des Jakobus de Cessolis.

Die Figuren des Schachspieles sind ihm die Repräsentanten der ver-

schiedenen gesellschaftlichen Stände, des Kriegs-, des Wehr- und des

Nährstandes. Er beschreibt ihre Pflichten, ihre Sitten, Tugenden
und Fehler, und zwar in Versen und in der damals im Thurgau
und Hegau üblichen Landes- und Bauernsprache, erläutert sie auch

zuweilen durch Erzählung mancher ernsten und ergötzlichen Anekdoten

aus dem Leben, alles aber von einer erbaulichen Ermahnung be-

gleitet. Nachdem er z. B. die bekannte Fabel von Vater und Sohn
und ihrem Eselsritte erzählt hat, schließt er:

Ui einsam ssol mau msrbsu sol

Das u^mau bau gotuou so vag
Das as mengiieb vol bsbags,
Das mag man berusksn aiid tags.
'Wann s^vis not ioab mmauà tuot,
Ls llunbst cloeb stâsu nit guot;
Vnci à von soi ein guoter viebt
aobteu, vas à besser giebt.

Tie Söhne der Mütter von Brandis und von Bcchburg und ihre

Verbindung mit den Herzogen von Oesterreich.

Nach dem Ableben der beiden Walter V. und VI., die keine

Leibescrben hinterließen, fielen sämmtliche Besitzungen der Herrschaft

Hohenklingen an den Landrichter Freiherrn Ulrich V., den Gemahl

Dieses Gedicht ist nur noch stückweise gedruckt in „Beiträge zur Ge-

schichte der Literatur" von H. Kurz und P. Weissenbach, Aarau t8I6. In
der Einleitung dazu erzählt W. Wackernagel die Geschichte des Schachspiels.
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der Frau Anna don Brand's, und an seine drei Neffen, die Söhne
Ulrichs VI. und der Frau Mechtild von Bechburg. Die Namen

dieser drei Neffen waren Ulrich VIII. Ritter, Ulrich IX. und Walter

VIII., Domdekan in Basel. Aber auch der Landrichter Ulrich be-

schloß noch, bevor zehn Jahre verflossen waren, seine Tage, und in
sein Erbe waren 1347 seine Söhne eingetreten, Ulrich VII.. sein

Nachfolger in der Würde eines thurgauischen Landrichters, und

Ritter Walter VII. von Hohenklingen. Die beiden Zweige, nach

ihren Müttern von Brandis und von Bechburg unterschieden, hatten
die Erträgnisse der Herrschaftsgüter in zwei gleiche Hälften unter sich

getheilt, das gemeinsame Eigenthums- und Besitzrecht aber beibehalten.

Bei dem großen Brandunglücke, von welchem die Stadt Stein
1347 betroffen und fast ganz eingeäschert wurde, lag es also im

Interesse sämmtlicher Glieder des Hauses Hohenklingen und zugleich

auch des Abtes von St. Georgen, zu verhindern, daß die verarmten

Bürger sich nicht zerstreuen und die Stadt im Schütte veröde. Sie
sicherten daher den Pfistern und Bäckern, um sie zur Herstellung

ihrer Häuser zu ermuntern, den Erlaß des Umgeldes zu, und Abt
Johannes stellte denselben dafür eine förmliche Urkunde aus. Es

mag gleichwohl im Zusammenhange damit stehen, daß die Brüder
Ulrich VIII. und Ulrich IX. mit Zustimmung des Dekans Walter
VIII. ihr gemeinsames Haus in Konstanz verkauften. Es lag
neben dem Hause Heinrich Tettikofers des ältern und wurde von
dem „weisen Mann" Meister Werner dem Specker, Arzt in Konstanz,

um 1VV Pfund Pfenninge erstanden.

Mit dieser Veräußerung traten die bisherigen Eigenthümer des

Hauses aus dem Bürgerrechtsverbande von Konstanz. Sie nahmen

dafür das Bürgerrecht der Stadt Dießenhofen an. Walter und

Ulrich stellten 1348 der Stadt Dießenhofen für 14 Mark Silber
Bürgschaft als Pfand, daß sie die übernommene Bürgerpflicht ge-

wissenhaft beobachten werden. Die mit der Judenverfolgung ver-
bundene Volksbewegung und die von dem Adel gegen die Stadt
Zürich erhobenen Fehden, in welchen nicht nur manche Burgen zerstört,

sondern bei der sogenannten Zürcher Mordnacht eine große Zahl
der muthigsten Ritter erschlagen wurden, mußten in den Augen der
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Herren von Hohenklingen dem Bürgerrechte in der nahe gelegenen

Stadt Dießenhofen einen besondern Werth verleihen.

Obwohl auch die Stadt Stein mit Mauern umgeben und durch den

Rhein sowie durch die nahen Burgen Hohenklingen und Freudenfels

gegen feindliche Ueberfälle geschützt war, bot sie doch damals keine ge-

nügende Sicherheit in der gefahrvollen Zeit. Die Herren von Hohen-
klingen, die berufenen Schirmvögte, standen überdieß in Zerwiirf-
nissen mit der Abtei, was unausweichlich auch zu Parteiungen in der

Bürgerschaft führen mußte und zu feindlichen Ucberfällen von außen

her Veranlaßung geben konnte. Es ist nicht bekannt, welches der

eigentliche Gegenstand des Streites war; aber denselben beizulegen

schien so dringend, daß manche der vornehmsten Männer des benach-

Karten Adels und der Geistlichkeit sich Mühe gaben, den Frieden
wieder herzustellen. Graf Friedrich von Toggenburg, der Freiherr
Ulrich von Altenklingen, der Landgraf Eberhard von Lupfen zu

Stühlingen, der Chorherr Meister Ludwig zu Brixen und der Chor-

Herr Ulrich Auf dem Hof zu Freisingen werden als Vermittler ge-

nannt, denen es 1353 endlich gelang, die streitenden Theile wieder

zu beruhigen.

Unterdessen machte Oesterreich in seinem Streite mit Zürich und

den Eidgenossen Erfahrungen, durch die es zu der Ueberzeugung

kam, daß es in Gefahr sei, den Aargau und die Vorlande am

Schwarzwalde zu verlieren. Diesem Verluste zuvorzukommen, mußte

es eine ununterbrochene Verbindung mit jenen Besitzungen herstellen,

Vorarlberg erwerben, von dem Bodensee her eine Straße gewinnen,

auf welcher jederzeit die nöthigen Streitkräfte in den Schwarzwald
und an die Aare geführt werden mochten. Der Paß bei Stein
schien dazu unentbehrlich; daher wurde der Entschluß gefaßt, die

Erwerbung der Herrschaft Hohenklingen in's Werk zu setzen.

Die Zumuthung Oesterreichs fand namentlich bei dem jungen
Landrichter Ulrich williges Gehör. Nicht bloß Pflichtiger Dank für
die Huld, die sein Vater lange Jahre als Vorstand des thurgauischen

Landgerichtes genossen hatte, und die dann auf den Sohn über-

gegangen war, machten ihn geneigt, auf die Anerbieten Oesterreichs

einzugehen; auch drückende Schulden wirkten dazu mit. Er hatte



77

sich 1358 gedrungen gefühlt, den Meierhof Mettschlatt un dus

Kloster Wagenhausen zu verkaufen, um seine Gläubiger zu befrie-

digen. Die Stadt Stein hatte unlängst für ihn und seinen Bruder
eine Bürgschaft von 1100 Gulden eingehen müssen, um sie vor dem

Gerichtszwang zu entledigen. Eine Vergabung von 8 Schillingen
jährlichen Zinses yon dem Gute zu Eschenz an die Abtei Stein für
ein Jahrzeit zum Heile des Vaters Ulrich V. im Jahre 1355 ist

zwar zu unbedeutend, um dabei in Rechnung gebracht zu werden;
aber sie erinnert, daß namentlich die Freigebigkeit gegen die von

dem Oheim gestiftete Propstei Klingenzell das Erbe geschmälert hatte,
die ökonomische Bedrängniß hiemit nicht lediglich im Leichtsinne oder

in ungebührlichem Aufwande ihren Ursprung hatte. Nachdem sie

alles das und die ihnen in Aussicht gestellten Vortheile erwogen,
reisten die beiden Brüder, um mit den Herzogen von Oesterreich für
ihren Antheil an der Herrschaft Hohenklingen einen Kaufvertrag ab-

zuschließen, am Ende des Jahres 1358 nach Oesterreich in die her-

zogliche Hauptstadt und schon am 22. Jenner kam der Kaufvertrag

zu Stande, und zwar um die Summe von 20,000 Gulden. Als
Zeugen, die auch bei der Kaufshandlung mitgewirkt hatten, ließen

sich verzeichnen: Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Frei-
singen; Eberhard von Brandis, Abt in der Reichenau; Graf Heinrich
von Werdenberg; Graf Friedrich von Cyli und sein Sohn Hermann;
Hermann von Landenberg, der Landmarschall in Oesterreich; Eber-

hard von Walse von Linz, Hauptmann ob der Ens; Ulrich von

Walse von Linz, Hauptmann in Steier, und Eberhard, sein Sohn;
Heinrich von Haggenberg, der Hofmeister des Herzogs Rudolf; Herr
Pilgram von Steve, sein Hofmarschall; Friedrich von Walse, sein

Kammermeister; Johannes Platzheim, sein Kanzler.

Im Kaufe waren einbegriffen: der halbe Theil der Kastenvogtei
über das Kloster St. Georgen und über die Stadt und die Leute

zu Stein; die Hälfte des Hofes Arten und der Vogtei Hemmen-

Höfen, alles dieß als Lehen des Reichs; ferner die Hälfte des Hofes
Ocningen, zur vordem Burg gehörig, Lehen vom Bisthum Constanz;
die Hälfte der hintern Burg Klingen; die Vogtei zu Eschenz über

die Leute und Güter des Gotteshauses Einsiedeln und des Berges
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daselbst; die Hälfte der Vogtei Klingenzell und aller zur Herrschaft

gehörigen Eigenleute in der Stadt Stein und innerhalb des Burg-
friedens; die Hülste des Hofes am Stad gelegen zu Eschmz, wohin
die Burg Freudenfels und der Kirchensatz von Burg gehört, sammt
dem halben Theile von Burg und vom Kirchensatze, Lehen der

Reichenau; endlich die Herrschaft Etzwilen; — alles dieses mit den

Befugnissen und Rechten, mit welchen die Verkäufer diese Güter und

Herrschaften bis dahin mit ihren Vettern gemeinsam besessen und

genossen hatten.
Neben diesen gemeinsamen Erbgütern verkaufte ferner Herr

Walter am 17. Hornung 1359 auch seine besondern Bcsitzthümer:
sein Haus sammt Hof zu Stein, seinen Weingarten an der Klingen-
Halde, das Wormingcr Haus, die Waldung zu Rotlobcn und anderes

Gehölze nebst allen seinen Eigenleuten an die Herzoge von Oester-

reich, doch mit dem Vorbehalte, daß ihm diese Güter wieder als

Lehen übertragen werden. Dasselbe that unter demselben Vorbehalte

Herr Ulrich der Landrichter in Bezug auf sein Haus und Hof zu

Stein, seinen Theil Weingarten an der Klingenhalde, den Garten
und Baumgarten bei der Stadt, die Wiesen zu Kaltenbach und die

ihm zugehörigen Eigenleute. Um den Herzogen die verkauften Be-

sitzungen und Güter unbeschwert einzuhändigen, verlegten die Ver-
kaufer die ihren Frauen auf die Stadt Stein und die Burgen Hohen-
klingen und Freudenfels oder andere Güter für Morgengaben und

als Widerlagen für eingebrachte Aussteuern gegebenen Pfandversiche-

rungen auf die Stadt und Bnrg Rheinfelden. Auch die Bürger
von Stein, welche für sie dem Zäringer von Neuenburg um eine

Schuld von 1109 Gulden nebst Zinsen haftbar waren, wurden durch

beruhigende Aussichten auf Ledigung derselben abgefunden. Die

Grafen Eberhard und Heinrich von Nellenburg, Graf Hartmann
von Wartstein, die Freiherren Wölfli von Brandis und Albrecht
von Bußnang, die Edelherren Ritter Albrecht von Steinegg, Otto
Am Hard und Hug von Thengen übernahmen die Bürgschaft.

Als auf solche Weise alle rechtlichen Einsprachen, die gegen
den Verkauf und die Uebergabe sich erheben konnten, beseitigt waren,
ritten am St. Margaretheutag 1359 die Beamten der Herzoge,
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Ritter Johannes von Frauenfeld und Egbrecht von Goldenberg, mit
üblichem Gepränge in die Stadt Stein und nahmen die Bürger
für Oesterreich in Eid und Pflicht, und am 25. Juli sandten sie

einen Brief an Marquard von Ruda, Hemmann von Walpach und

Johann Fingerling, mit dem Bericht und Befehl, daß der Landvogt
(Landrichter) des Thurgaus, Ulrich von Hohenklingen und sein

Bruder Walter, ihnen zu Handen der Herrschaft Oesterreich die

Stadt Stein und die Burg Freudenfcls übergeben haben und den-

selben nun unverzüglich Rheinfelden eingeräumt werden soll.

Dem Abte und Convent des Klosters Stein, dessen Vogtei nun

zur Hälfte an Oesterreich gekommen war, sicherten die Herzoge ihre
besondere Gnade zu und ihre Erkenntlichkeit, weil der Abt den Ver-
kauf der Herrschaft gefördert habe.

Um aber die neue Erwerbung festzuhalten, hatten die Herzoge

schon am 17. Juli 1359, also schon vor der förmlichen Uebergabe,
die Herrschaft Hohenklingen unter die Obhut des Grafen Rudolf
von Hohenberg gestellt.

Ein eigentlicher Kauf oder Verkauf war diese Verhandlung
gleichwohl nicht; denn eines Theils wurde die Kaufsumme nicht
bezahlt, andern Theils blieb wenigstens der eine Verkäufer im Be-
sitze der Herrschaft und der dazu gehörigen Güter. Schon am zweiten

Tage nach dem Abschlüsse des Kaufvertrages nämlich verpfändete

Herzog Rudolf für die bedungene Summe der 29,999 Gulden den

Verkäufern die Burg, Herrschaft und Amt Rheinfelden auf beiden

Seiten des Rheines, mit Ausnahme der Stadt Rheinfelden, des

Schultheißenamtes, der Bürgersteuer und der Kirchenlehen, so daß

sie diese Pfandschaft im Namen Oesterreichs verwalten und genießen
und gegen alle fremden Eingriffe vertheidigen sollten. Dadurch war
auch die Möglichkeit gegeben, die auf Hohenklingen haftenden Pfand-
Verpflichtungen und Schuldverbindlichkeit auf das Amt Rheinfelden

überzutragen und die Baarzahlungen wenigstens zu verschieben.

Während dann aber Walter nach der Uebergabe vom 25. Juli in
das Amt Rheinfelden eingewiesen wurde, blieb der Landrichter Ulrich
auf seinem und seines Bruders Erbtheil sitzen, im Genusse aller

ihrer Erträgnisse, nur mit dem Unterschiede, daß er nicht mehr als
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freier Herr von Hohenklingen darüber verfügen konnte, sondern Oester-

reichs Lehenträger war.
Damit auch über dieses neue Dienstverhältniß keinerlei Zweifel

obwalte, hatten die Herren Ulrich und Walter zufolge eines beson-

dern Vertrags für sich und ihre Erben die Verpflichtung eingegangen,

zu ewigen Zeiten mit ihren Burgfesten, mit ihren Leibern und mit
ihren Leuten und Dienern den Herzogen von Oesterreich getreulich

gegen Jedermann warten zu wollen; für diese zu leistenden Mann-
schaftsdienste hätten sie, wie sie bekannten, 3000 Gulden erhalten,

in der Meinung jedoch, daß, wenn sie im Dienste ihrer Lehenherrcn

Rosse und Hengste bedurften oder verlieren, die Herrschaft sie wie

andere Diener entschädigen werde.

Kaiser Karl IV., der am meisten Grund gehabt hätte, dem

Uebergange von Reichslehen an die Herrschaft Oesterreich entgegen

zu treten, bestätigte 1360 den Verkauf von Hohenklingen, nament-
lich die Abtretung der Vogtei über das Kloster St. Georgen, die

Stadt Stein und die Höfe Arten und Hemishofen.

Dadurch aber, daß die Söhne, deren Mutter von Brandis war,
in den Dienst Oesterreichs getreten und Hohenklingen, Stein und

Freudenfels als Festen offene Häuser Oesterreichs geworden waren,
entstanden für die Söhne, deren Mutter von Bechburg war, ganz
eigenthümliche Verwicklungen und Hemmnisse. Bei den steten Rei-

bringen und Zwistigkeiten zwischen Oesterreich, den Eidgenossen, den

schwäbischen Bundesstädten und der Ritterschaft konnten die beiden

Zweige der Herren von Hohenklingen leicht in ganz entgegengesetzte

Lager gerathen. Der Ritter Ulrich VIII. von Hohenklingen hatte

Clementia, Gräfin von Toggenburg, die Tochter des bei Grinau
1337 erschlagenen Grafen Diethelm geehlicht; sollte er sich nun ohne

Widerrede einem Vertrage unterziehen, den seine Vettern ohne seine

Mitwirkung abgeschlossen hatten und durch den er genöthigt werden

könnte, die Gegner seiner besten Freunde als Besatzung in seine

Burgen aufzunehmen? Indessen wußte der österreichische Landes-

Verwalter in den obern Landen, Bischof Johann von Gurt, allen

solchen Verlegenheiten vorzubeugen. Es gelang ihm schon 1362,
den Ritter Ulrich und seinen Bruder Ulrich IX. zur Eingehung eines
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Vertrages zu bewegen, vermöge dessen sie für ein Dienstgeld von
1400 Gulden sich verpflichteten, mit ihren Leibern und Helmen,

jeder setbander, und mit ihren Festen zu Klingen und mit der Stadt
Stein den Herzogen von Oesterreich zu dienen. Als dann im fol-
genden Jahre, 1363, der Herzog Rudolf selbst in diese obern Lande
kam und zu Königsfelden die Berichte seiner Räthe und Getreuen

über die Zustände seiner Lande und Leute einvernahm, auch mit
ihnen die zur Sicherung derselben erforderlichen Anordnungen erwog,
wurde ihm zwar gemeldet, daß seither der Ritter Ulrich von Hohen-

klingen mit Tod abgegangen sei; gleichwohl bestätigte er den vom

Bischöfe von Gurk eingeleiteten Vertrag, so daß er für den über-
lebenden Bruder gleiche Geltung haben solle, wie ursprünglich für
beide. Das mußte sich jedoch Ulrich IX. gefallen lassen, daß der

Herzog die Feste Freudenfels dem Bischöfe von Gurk als Leibding

verlieh und zu weiterer Verpfändung derselben an Andres Schryber,
den herzoglichen Vogt in Dießenhofen, und an Johann von Ravens-

burg und dessen Sohn Johann, Kirchherrn zu Klot, seinen Schreiber,

Bewilligung ertheilte. Mit demselben Rechte wiesen 1374 die Her-

zöge Albrecht und Leopold den Bischof Johann von Briren auf
den halben Theil des Kirchenlehens zu Burg an, das sie, sagt die

Urkunde, und die von Klingen ob Stein miteinander gemein haben.

Auf diese Weise war also auch die zweite Hälfte der Herrschaft

Hohenklingen und der Stadt wenigstens durch persönliche Verpflich-

tung ihrer Besitzer in den Gehorsam Oesterreichs gebracht.

Einige Güter und Lehen jedoch, die außer Verbindung mit
der Herrschaft Hohenklingen waren, blieben in unbeschränktem her-

kömmlichem Besitze und Genusse der Familie. Dieß war der Fall
mit dem Kirchensatze von Tinhard, einem Lehen von Reichenau,

dessen Besitz die Herren von Klingen schon vor unvordenklichen Jahren
erworben und fortwährend als ein unveräußerliches Stammerbe be-

wahrt zu haben scheinen, ohne dabei sich hindern zu lassen, es wieder

als Afterlehen auszuthun oder zu verpfänden. Am 21. Juli 1359,

also zu gleicher Zeit, wie Hohenklingen selbst theilweise an Oesterreich

übergieng, erlaubten die Brüder Ulrich und Ulrich die ältern und

ihre Vettern, die Brüder Ulrich und Walter die jüngern (wie die

6
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Urkunde sie bedeutsam unterscheidet), den bisherigen Inhabern neuer-
dings die Verpfändung des Kelnhofes und Kirchensatzes Tinhard.
Später ist es freilich nur noch der ältere Bechbnrgische Zweig, der

darüber verfügt. Im Jähre 1290 belehnt nämlich Malier Xl. als
Aeltester die Tochter des Wetzet Schultheiß Am Ort zu Winterthur
mit dem Kirchensatze von Tinhart; und Walters Sohn Ulrich XI.
oder jüngere eignet dann den von Johannes von Sal von Winter-
thur an den Propst Meister Naso und die Chorherren von Winter-
thur verkauften Kirchensatz, sein Lehen, diesem Gotteshause zu, zum
Danke für erwiesene Dienste und zur Beförderung des Gottesdienstes.

Aehnlich verhielt es sich mit dem Layenzehnten zu Nieder-Neun-

form und andern Gütern, über die von den Herren von Hohenklingen

fortwährend ohne Mitwirkung oder Einmischung Oesterreichs ver-

fügt wurde.

W.Nter VII. Vop zu Rheinscldeu.

Nach dem Verkaufe der Herrschaft Hohenklingen an die Herzoge

von Oesterreich vertauschte Herr Walter seine angestammte Heimat
mit dem Vogteiamte Rheinfelden. Im Jahre 1367 heißt er ein

freier Burgherr und Vogt zu Rheinfelden, so daß, obwohl er Dienst-

mann geworden ist, die freiherrliche Herkunft unvergessen bleibt. Er
schlichtete damals einen Streit, der zwischen dem Kloster Himmels-
Pforte fbei Grenzach) und H. Herlin, genannt Spiser, über Zinse

von einem Holze und vier Schuppisen entstanden war. Dann ergibt
sich aus einer Urkunde von 1382, daß er mit einer Gräfin Ana-
stasia von Wartstein verehelicht, oder vielmehr, daß diese seine

Gattin bereits gestorben war. Da Graf Hartmann von Wartstein
bei der Verkaufsverhandlung von 1359 in Wien mitthätig war, darf

angenommen werden, daß jene Eheverbindung damals schon bestand

oder gleichzeitig angeknüpft wurde, .Herr Walter also mit Graf Hart-
mann verschwägert war. Nun war Frau Anastasia gestorben und

ertheilte Herzog Leopold seine Zustimmung zu einer von derselben an
die Jakobskirche zu Jnsbrugg gemachten Stiftung. Nach einer von

Herrn Walter 1383 darüber ausgestellten Urkunde betrug diese Stif-
tung 500 Gulden, die zur Errichtung einer ewigen Messe und Be-
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soldung eines zu diesem Zwecke aufzustellenden Kaplans verwendet

werden sollten und nach damaligem Geldwerthe hiezu auch genügten.
Die Gült war auf das Pfannhaus zu Hall verschrieben; aber zwei

Jahre später in einer zu Brcisach am Freitag vor Lätare 1385

ausgestellten Urkunde bezeugt Herr Walter, Ritter, daß er dein

Herzog Leopold die auf das Pfannhaus zu Hall verschriebenen 400
Gulden seiner Gemahlin Anastasia von Wartstein gegen Verzicht-

leistnng auf 4000 Gulden, welche auf Rheiufelden gesetzt waren,
ledig gelassen habe. Die Ziffern der angegebenen Summen stimmen

zwar nicht zusammen; dagegen mag aus deni hohen Betrage der

für die Stiftung zu Jnsbrugg ausgeworfenen Summe die Folge-

rung gezogen werden, daß Frau Anastasia für keine leiblichen Erben

zu sorgen hatte. Ebenso ergibt sich aus der Verschiedenheit der Orte,
von denen aus Herr Walter seine schriftlichen Erklärungen datirte,
daß er seinen Aufenthalt im Dienste Oesterreichs öfters zu wechseln

veranlaßt war.
Eine in Wien ausgestellte Urkunde vom 1. September 1388

sagt, Herzog Albrecht habe der Haitlin, Tochter Konrads von Grün,
Gemahlin Walters von Klingen, eine Schenkung der Frau Anna
von Pradel, 100 Mark Berner (Veroneser Münze), bestätigt. Wird
damit verglichen, daß Anna von Hohenklingen, geboren von Vilan-
ders von Pradel, im Jahre 1404 als Gemahlin Walters von
Hohenklingen genannt wird, daß Herzog Friedrich 1407 auf dem

Schlosse Meran ihr auf Güter zu Pradel gestiftetes Seelgeräth
bestätigte, daß sie auch 1410 noch lebte und in Eschenz Güter be-

saß, so kann man wohl vermuthen, daß Herr Walter nach dem

Tode Anastasias mit Anna von Bilanders von Pradel zu einer

zweiten Ehe geschritten sei und ein gleichnamiger Sohn aus einer

frühern Ehe die Tochter Konrads von Grün geehlicht habe; den

eigentlichen Thatbestand zu enthüllen möchte nur der genauern Er-
forschuug der Archive Vorarlbergs und Tirols möglich sein. Jeden-

falls aber hat Herr Walter dort keine männliche Nachkommenschaft

hinterlassen; sie wären sonst bei dem Erlöschen des Hauptstammes
mit ihren Erbsansprüchen hervor getreten.
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DaS thuvgauischc Landgericht unter den Freiherren von Hohenkliiigen,

Schon bei dem Jahre 1318 ist der Freiherr Ulrich V. vom

Hohenklingen als fuàsx provineiaiis, Landrichter im Thurgau,
erwähnt worden. Er verwaltete dieses Amt lebenslang und ver-
erbte es auf seinen Sohn Ulrich VII., von dem es auf den Enkel

Walter IX. und nach einem Menschenalter auf den Urenkel Ulrich
X. übergetragen wurde. In der Geschichte der Herren von Hohen-

klingen bezeichnet dieses Landrichteramt ein Verhältniß, zu dessen

Verständniß ein näheres Eingehen in das Wesen und die Bedeutung
des Landgerichtes im Allgemeinen und der Stelle eines Landrichters

im Besondern erforderlich ist.

Daß das thurgauische Landgericht aus dem Gaugerichte der

ehemaligen Grafen des Thurgaus erwachsen sei, ist eine von den

Geschichtsforschern allgemein zugestandene Voraussetzung. Obwohl
das Grafschnftsgebiet im X. Jahrhundert aufgelöst oder vielmehr
zersplittert wurde und der dem Grafen zugehörige Antheil an der

Regierungsgewalt auf den Herzog von Schwaben und seine Va-
fallen übergicng, war doch das höhere Richteramt des Grafen für
Land und Leute so unentbehrliches Bedürfniß, daß es bei allen Ver-

ünderungen der politischen Gewalten als Reichslehen Fortbestand

hatte. Im Jahre 1228 half der Graf Ulrich von Kyburg als

eoinös provinàlis, vereint mit dem Bischöfe Konrad von Con-

stanz, die zwischen dem Abte Konrad von St. Gallen und dem

jüngern Grafen Diethelm von Toggenburg wegen des Besitzes der

Stadt Wyl entstandenen Streitigkeiten beilegen, und im Jahre 1264

ließ sein Sohn Graf Hartmann der ältere den König Richard um

Erneuerung des Reichslehens der Grafschaft Thurgau bitten. Die

Grafen von Kyburg waren hiemit die eigentlichen Inhaber des

Landgerichts. In der Regel hielten sie aber nicht selbst Land-

gericht, sondern übertrugen das Landrichteramt als mittelbares

Lehen einem Freiherrn. Dasselbe thaten ihre Erben, die Grafen
von Habsburg und Herzoge von Oesterreich; und von den letztern

war Freiherr Ulrich V. von Hohenklingen mit der Landrichterstelle

belehnt.
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Der Landrichter war nicht Einzelrichter, sondern vielmehr Vor-
stand des Gerichts. Mit dem Rathe von ehrbaren, der Rechts-

gewohnheiten kundigen Männern freien Standes sprach er, nach

angehörter Klage, Antwort, Rede und Widerrede das Urtheil aus

in allen Rechtsfällen, welche Eigenthum, Ehre, Leib und Leben

(Haut und Haar) berührten. Wenn auf eingebrachte und wieder-

holte Klage der Beklagte der ersten, zweiten und dritten Vorladung
nicht Folge leistete, so wurde er in die Acht und Aberacht oder als

vogelfrei erklärt. Niemand durfte den Aechter (Geächteten) Hausen

und Hosen, speisen oder tränken; sein Eigenthum wurde ihm ent-

zogen; seine Frau wurde als Wittwe, seine Kinder als Waisen be-

handelt; jeder durfte ihn niederschlagen, ohne dafür zur Verant-

wortung gezogen zu werden. Das war die gefürchtete Strafgewalt
des Landrichters.

Der eigentliche Gerichtskreis beschränkte sich zwar auf die so-

genannte Landgrafschaft, aber wenn ein Landesfremder gegen einen

Landesfremden eine Klage bei dem Landgerichte einbrachte, war
dieses nicht gehalten, den Klüger abzuweisen. Als freies Land-

gericht im Namen des Reichs sprach es sein Urtheil aus, unbeküm-

mert, ob außerhalb des Gaues demselben Folge gegeben werde.

Gegen solche auf einseitige Klage hin gefüllte Urtheile und Acchtungen

schützte nur die Berufung auf ein Reichshofgericht, z. B. das Hof-
gericht zu Rotweil.

Das Landgericht hatte verschiedene Malstätten, bei Winterthur,
bei Konstanz, bei Erchingen oder Frauenfeld, bei Eschenz, bei Wängi
u. s. w. Ihre nähere Bezeichnung war „zur Lauben, zur Rotlauben,

auch zu Havern oder Hafnern." Lauben hießen sie wohl von der

von Bäumen überschatteten Umzäunung, innerhalb welcher die Richter

saßen; Rotlauben vielleicht von dem roth angestrichenen Schuppen,

der sie vor Wind und Wetter schützte, und deren rothe Färbung
das Recht andeutete, über Leben und Tod zu entscheiden. Die Lokal-

namen Galgenholz, Galgenncker, Galgenrain dürften ebenfalls auf
solche ehemalige Malstütten zurück deuten. Das Landgericht war
hiemit ein Wandergericht, das je nach den Jahreszeiten und Rechts-

bedürfnissen bald in diesen, bald in jenen Theilen des Landes ver-

sammelt würbe.
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Das alte alemannische Gesetz, wie es in dem Rechtsbuche des-

Schwabenspiegels, doch erst im XIII. Jahrhundert sich weiter aus-
gebildet hat, war die Richtschnur, an welche der Landrichter und

seine Geschwornen in ihren Urtheilen gebunden waren. Kleinere

Polizeivergehen, deren Ahndung unter einem geringern Bußenbetrag
sich hielt, blieben den Vogteigerichten der Dorfschaften und niedern

Gerichtsherrschaften vorbehalten; nur den sogenannten Hohengerichten,

in denen keine solche Vogteigerichte bestanden, war das Recht vor-

behalten, auch gegen Polizeivergehen die Hülfe des Landrichters an-
zurufen, der solche Fälle einem Untervogte zur Erledigung über-

zutragen pflegte.

Zum Besuche der Landgerichtstage oder Landtage war von

Alters her jeder freie Mann verpflichtet; daher war die Landgerichts-

Versammlung zugleich eine Volksversammlung, und wurden an solchen

Landtagen auch allgemeine Landesangelegenheiten besprochen. Auf
dem Landtage zu Hafern im Jahre 1344 wurde z. B. verabredet,

die Burgen Schauenberg und Hohenlandenberg wegen Friedensbruch

ihrer Besitzer mit gemeinsamen Kräften niederzubrechen. Oesterreich

belobte die Zürcher, daß sie dazu mitgeholfen haben.

Unter mehreren Rechtsfällen, deren Entscheidung urkundlich sich

erhalten hat, mag einer herausgehoben werden, welcher vorzüglich

um der dabei betheiligten Personen willen bemerkenswerth ist. Im
Jahre 1358, als Ulrich von Hohenklingen, Freiherr, Landrichter im

Thurgau, zu Hafnern Gericht hielt, erschien vor ihm und dem Land-
geeichte Frau Brida von Blumenberg, Hermanns von Hinwil sel.

Wittwe, und Hermann von Breiten-Landenberg im Namen seiner

Hausfrau Adelheid. Die erstere erklärte durch ihren Fürsprecher,

daß sie von ihrem seligen Wirthe oder Ehemann als Morgengabe
und Widerlage für ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen auf neun

Schuppisen in Rügers-Altorf und auf den Zehnten in Russikon und
den Hof Erisberg gesetzte Pfandschaftcn im Werthe von 110 Mark
Silber empfangen und nun darüber verfügt, nämlich dem Kloster
Rüti 50, Briden, Herrn Friedrichs Tochter, von Hinwil, 30, der

Frau Adelheid von Landenberg 15, Herrn Heinrich von Blumen-

berg 15 Mark bestimmt habe, jedoch so und mit der Beschränkung,



M

87

daß Frau Margarelha, die Schivester Friedrichs von Hinwil, Nonne

in Tös, ihre vier Stücke Leibding bis an ihren Tod behalte. Für
diese letztwillige Verfügung ließ Frau Brida das Landgericht um
Bestätigung ersuchen. Der Ritter Johannes von Sehen sprach als

ihr Vogt und Beistand für das Gesuch, und der Landrichter erklärte

dasselbe als zuläßig. Dieser Rechtsfall ist keineswegs verwickelt;

dagegen läßt er einerseits die damalige rechtliche Stellung der Frauen
im Allgemeinen erkennen, andererseits zeigt er, wie weit die Gerichts-
barkeit des Landrichters in Beziehung auf seine Befugnisse sowohl
als die Landesgrenze sich ausdehnte.

Der Landrichter Ulrich VII. scheint den Verkauf Hohenklingens

nicht lange überlebt zu haben. Im August 1359 hielt er noch Land-

tag zu Hafnern und beurkundete den Verkauf des Meierhofes Höngg

an das Kloster Wettingen. Aber 1363 fertigt an seiner Stelle

Walter von Hohenklingen im Landgerichte zu der Loben den Ver-

kauf des Kirchensatzes von Oberglatt im Toggenburg an das Kloster

Magdenau. Dieser Herr Walter IX. war Ulrichs des Landrichters

Sohn, ebenfalls Landrichter, verehlicht mit Ursula von Aarburg,'
konnte aber sein Amt auch nicht lange verwalten; denn schon im

Jahre 1480 war Albrecht von Bußnang Vorstand des Landgerichts.

Vermuthlich waren bei vorzeitigem Ableben des Landrichters Walter

IX. seine Söhne Ulrich IX. und Walter XII. noch zu jung, um
dem Vater in dem bei den Hohenklingen fast erblich gewordenen

Amte nachzufolgen, daher Albrecht von Bußnang als Verwandter
in dasselbe eingetreten. Er verwaltete dasselbe auch noch 1391
und wohl noch länger; 1398 Graf Otto von Thierstein; 1417

Diethelm von Wolhausen. Erst 1426 erscheint dann Ulrich IX.
von Hohenklingen wieder als Landrichter, der letzte Sprößling des

jungem Zweiges, der Anna von Brandis als Ahnmutter verehrte.

Sein Bruder Walter XII. könnte derjenige Herr von Hohenklingen
gewesen sein, der, von Johannes und Heinrich Stocker von Schaff-
Hausen begleitet, für Oesterreich bei Sempach fiel. Jedenfalls blieb

Ulrich IX. der einzige männliche Erbe seines Vaters.
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Der ältere Zweig von Hohenklingen.

Es ist bereits gemeldet, wie Ritter Ulrich VIII., der Gemahl
Clementia's von Toggenburg, noch bevor der Dienstvertrag mit
Oesterreich 1363 zum Abschlüsse gebracht war, aus dem Leben ge-

schieden sei. Mit seinem Tode waren auch die großen Hoffnungen
verblüht, welche sich für das Haus Hohenklingen an diese Verbin-

dung knüpfen mochten. Er ließ einen Sohn, Walter Diethelm,
zurück, und zwei Töchter, Elsbeth nnd Adelheid; aber sie waren
noch so zarten Alters, daß ihre Erziehung vorläufig ganz der Mutter
überlassen wurde. Als Clementia nicht lange nach dem Verluste

ihres ersten Gemahls mit Heinrich von Hewen sich verehlichte, nahm
sie ihre Kinder in den neuen Haushalt mit, in welchen ihr nun-
mehriger Hausherr ebenfalls aus einer frühern Ehe zwei Söhne
einbrachte. Ueber das spätere Schicksal der Kinder von Hohenklingen

ist weiter keinerlei Kunde übrig geblieben als die, daß 1371 der

zum Jünglinge herangereifte Walter Diethelm mit dem Spitale zu

Schaffhausen eine Genossame wegen der Kinder seiner in Altorf
wohnenden Leibeigenen abschloß, und daß im Jahr 1372 der Abt
Georg von St. Gallen dem Heinrich von Hewen und seiner Haus-
frau Clementia von Toggenburg alle die Leute und Güter verliehen

habe, welche Walter Diethelm von Hohenklingen mit seiner Mutter
vom Kloster St. Gallen inne gehabt.

Eines günstigern Geschicks hatten Ulrich IX. und Walter XI-
sich zu erfreuen. Zwar ist, seitdem Ulrich Oesterreichs Dienstmann
geworden, nichts geschehen, das ihm bei der Nachwelt ein ehrendes

Andenken gesichert hätte; im St. Georgenkloster zu Stein jedoch

wurde die Erinnerung an ihn noch lange erhalten durch eine Jahr-
zeit, die er 1372 seiner Gattin Elisabetha von Brandis aus seinem

Hofe in Eschenz setzte. In der darüber ausgestellten Urkunde ver-
gaß er nicht zu bemerken, daß sein Sohn Walter zu dieser Ver-
gabung seine Zustimmung gegeben habe. Diesem Sohne verschaffte

das alte Ansehen seines freiherrlichen Hauses die Gunst, 1361 eine

Tochter des höhern Adels, Kunigunde von Fürstenberg, die Schwester
des Grasen Heinrichs VI. und Tochter des Grafen Heinrichs IV.
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von Fürstenberg*) als Gemahlin heimzuführen. Es ist von ihm
auch noch aus dem Jahre 1380 eine Bescheinigung vorhanden, in
welcher er bezeugte, von seinem Schwiegervater 200 Gulden em-

pfangen zu haben, um dem Edlen Heinrich Brümsi von Herblingen
eine Schuld bezahlen zu können. Möglicher Weise rührte diese

Schuldverpflichtung von einer Reise her, die er mit seinem Vetter
Walter machte, um bei dem König Wenzel die Erneuerung der

Reichslehen zu betreiben, die gesteigerten Lehentaren zu entrichten
und neue Rechte und Freiheiten zu kaufen; denn auf solche Weise
die königlichen Vollmachten auszunützen hatte König Wenzel eine

ganz besondere Meisterschaft.

Und in der That hatte König Wenzel 1379 den Herren Walter
und Walter Gesellen von Hohcnklingen und den Bürgern von Stein
einige Freiheiten verliehen. Gesellen wurden die Bittsteller genannt

statt des gewöhnlichen Ausdruckes Gemeinder, weil sie gleichermaßen
bei dem gemeinsamen Gegenstand betheiligt waren. Worin aber die

neuen Freiheiten bestanden oder bestehen sollten, trat erst zu Tage,
als die Bürger von Stein dem Abte Konrad Todfall und Gelaß

verweigerten, der Abt sie dazu zwingen wollte, ihm aber von den

Bürgern und Walter von Hohenkliugen vorgehalten wurde, daß die

Bürger gerichtlich nur vor ihrem Schultheißen berechtet werden

können. Diese Neuerung war so sehr im Widerspruch mit dem

Freiheitsbriefe des Klosters, vermöge dessen es bei seinen alten Rechten

belassen und geschützt werden solle, daß der Abt bei dem Hofgerichte

zu Rotweil Klage erhob, und da Walter XI. von Hohcnklingen die

Bürger gegen den Abt in Schutz nahm, der Hofrichter Zaisolf von

Lupfen den Entscheid fällte, daß Herr Walter gar nicht befugt

sei, sich in das zwischen dem Kloster und den Bürgern von Stein
bestehende Verhältniß einzumischen. Als nun aber die Bürger sich

*1 Mönchs Geschichte des Hauses Fürstenberg ist in vielen Beziehungen

unvollständig und unzuverlässig, Herr Landesarchivdirektor Roth von Schrecken-

stein in Karlsruhe hat sich daher um diese Arbeit durch zahlreiche direkte Mit-
theilungen aus dem Fürstcnbergischeu Archiv ein großes Verdienst erworben.

Herzlichen Dank für die edle Bereitwilligkeit, womit dieß geschehen ist!
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noch nicht fügen wollten, Herr Wolter seine Vettern, die Brüder
Junker Ulrich X. und Junker Walter XI. in den Streit mit herein

zog, neue Beschwerden gegen das Kloster und neue Forderungen

erhoben wurden und der Abt zu den geistlichen Waffen des Kirchen-
bannes griff, brauchten die Bürger Gewalt. Umsonst mahnten die

Herren von Betmaringen, Heinrich von Roggwil und Johann Batzen-

heimer bei einem entstandenen Tumulte die Klosterherren, sich ruhig

zu verhalten und innerhalb ihrer Mauern zu bleiben. Wie einige

derselben heraustraten, stürzte eine wilde Schaar Bürger auf das

Kloster zu, die Thüren wurden erbrochen, der Abt von einem Stein
getroffen, ein Mönch'verwundet, ein Bürger, der Zingg, erschlagen.

Als dieses Gewitter vorüber war und der erschlagene Bürger bereits

im Grabe lag, forderte der Abt Entfernung des Leichnams aus der

geweihten Stätte, weil der Zingg im Banne gestorben sei, und der

Streit drohte auf ein Gebiet unabsehbarer Verwicklungen überzugehen,

als endlich 1385 ein Kompromiß ans Bürgermeister und Rath von

Konstanz zu Stande kann Die mit der Angelegenheit beauftragten

eilf Schiedsrichter urtheilten: Die Gerechtsame des Abtes, des Vogts
und der Bürger sollen sich nach den von dem Abte vorgelegten und

von allen Parteien anerkannten zwei alten Dingrödeln richten;
die von beiden Parteien einander zugefügte Unbill und die auferlau-
fenen Kosten seien gegenseitig aufgehoben; zwanzig ehrbare Bürger
sollen bei Eiden zwei Jahre lang verpflichtet bleiben, auf die erste

Mahnung des Abtes innerhalb acht Tagen die Stadt und das Reich

zu verlassen, und dürfen ohne die Erlaubniß des Abtes nimmer
wieder in die Heimat zurück kommen. — Als der Abt auf Bitte
der Stadt darauf verzichtete, von dieser Befuaniß Gebrauch zu

machen, wurden, sagt der Bericht, beide Theile wieder Freund mit-
einander.

Immerhin aber war dieser Spruch für Herrn Walter kein

Hinderniß, bei König Wenzel die Belehnung mit dem Rheinzoll zu
erwerben und in Gemeinschaft mit der Stadt Stein die von König
Wenzel erkauften Freiheitsurkunden 1395 vor dem Landgerichte in
Schattbuch vidimiren zu lassen und ihren Inhalt gelegentlich gegen-
über fremden Gerichten geltend zu machen.
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Stets auf seinen Vortheil bedacht vergaß Walter von Hohen-
klingen nicht, bei dem Tode Walters von Altenklingen die Stamm-
Verwandtschaft und die gegenseitige Erbberechtigung beider Häuser
geltend zu machen. Nachdem seit dem Auseinandergehen beider

Stammlinien zwei Jahrhunderte verflossen waren, wagte er zwar
nicht, auf das von dem gemeinsamen Urahn hergekommene Allod
zu greifen; Name und Wappenehre aber und die daran hängenden

Rcichslehen konnte nach seiner Ansicht nur von der jtingern überlebenden

Stammlinie niit Recht angesprochen werden. Schon im Jahre 1395
bestätigte also Herr Walter von Hohenklingen dem Johannes Stört
von Zürich den Besitz der 1375 von Herrn Walter von Altenklingen

ihm und seinem Vater verliehenen Güter. Indem er ferner 1397
den Edelknecht Hans Schwend von Zürich mit den ihm von seinem

Vater Rudolf anerstorbcnen Gütern, dem Hofe zu Opfingen und

dem Hofe zu Wiedikon, neu belehnt, erhöht er die Lösung um 230
Goldgulden. Dem Johannes Landolt von Zürich, als Trager seiner

Ehefrau Adelheid Seiler, verleiht er 1399 nach Abgang der Agnes

Seiler, Wittwe des Johannes Studier, welche mit Willen Walters
von Altenklingen die Adelheid Seiler als Gemeinderin angenommen
hatte, die Hofstätten, Häuser und Gärten in der Neuenstadt Zürichs;
auch setzt er derselben 1401 noch 200 Goldgulden als Pfandschil-

ling auf diese Güter. Es ist nicht ermittelt, ob diese Lehen in der

Neuenstadt dieselben waren, die von Gottfried Müllers sel. Tochter
Anna ihrem Gatten Manneß zugebracht und 1414 von Herrn Walter
Von Hohenklingen dem Ritter Rudolf von Wil und dessen Sohn
Rudolf zu gemeinsamem Besitze mit Hans von Heidegg und dessen

Sohn Hans Konrad verliehen wurden. Die Vogtei Matzingen aber

ließ Herr Walter durch den Hofmeister Walter, genannt Sänger,
von Frauenfeld, an Frau Margaretha und Ritter Hermann von

Hohenlandenberg zu Sonnenberg 1402 mit dem Vorbehalte des

Belehnungsrechtes für sich und seine Erben übertragen. Ueber

das ebenfalls von Altenklingen herrührende Lehen zum rothen

Ochsen in den Bädern von Baden stellte er erst 1414 einen bcstä-

tigenden Lehenbrief aus. Es sind diese Lehen und Güter, in deren

Besitz Herr Walter als Erbe von Altenklingen gelangte, überhaupt
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nur einzelne Beispiele, von denen sich in den Archiven gleichzeitige

Kunde erholten hat; von manchen andern geben erst spätere Lehen-

briefe zweiter und dritter Hand Nachrichten und Andeutungen, daß

sie aus dem Nachlasse des letzten Herrn von Altenklingen hcrgekom-

men seien.

Das eigentliche und volle Anrecht auf den Nanien und Wappen-
schild von Altenklingen sammt den daran hängenden Ansprüchen und

Berechtigungen erhielt der Herr von Hohenklingen von der Gnade
des Königs Ruprecht 1401. Indem der König ihm zugleich den

Besitz der halben Vogtei Stein bestätigte, beehrte er ihn auch mit
dem Auftrage, in seinem Namen den Grafm Hans von Habsburg-
Laufenburg mit dem Zoll von Flüelen zu belehnen. Damit steht

denn Wohl auch im Zusammenhange, daß der neue Freiherr von

Altenklingen-Hohenklingen schon im Jahre 1400 österreichischer Rath
war und 1405 als österreichischer Rath im Begleite des Grafen

Hans von Habsburg gefunden wird.

In solchem verbindlichen Verhältnisse zum Könige und zu

Oesterreich durfte Herr Walter auch dem zur Befestigung des Reichs

gegen die Eidgenossenschaft und die freien Städte errichteten Bunde

von St. Georgen Schild, dem er mit seinem Sohne Ulrich bei-

getreten war, den Zuzug nicht verweigern, als es sich 1408 darum
handelte, die von den Appenzellern belagerte Stadt Bregenz zu ent-

schütten. Eine hervorragende Stellung nahm er aber dabei nicht

ein. Als sein Sohn Ulrich 1411 von der Stadt Winterthur bei

den Herzogen von Oesterreich auf dem Tage zu Baden verklagt

wurde, ungerechter Weise ihr einiges Vieh entwehrt zu haben, konnte

der Thatbestand zwar nicht in Abrede gestellt werden; die Gewalt-

that war aber kein eigentlicher Friedensbruch gewesen, sondern eine

Pfändung für die Verweigerung des dem Herrn von Hohenklingen

gebührenden Zolls, durfte daher nicht als Raubreiterei geahndet

werden, so daß von daher kein Schatten auf die Ritterehre des

Vaters fiel.
Eine Tochter Walters, Anastasia, vielleicht zu Ehren ihrer

Muhme Anastasia von Wartstein diesen Nanien tragend, war Chor-
frau im Frauenstifte Zürich, in der Abteiwürde Nachfolgerin der
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Benedikta don Bechburg 1412 - 1429. Die Erneuerung der Sta-
tuten des Stifts scheint dafür zu zeugen, daß sie eine Frau von

ausgezeichneten Eigenschaften war; aber gegenüber der wachsenden

Uebermacht der Stadtregierung mußte sie sich manche Schmülerung
ihrer fürstlichen Rechte gefallen lassen. Ihren Vater Walter bevoll-

mächtigte sie am 31. Jenner 1415, unterstützt von dem Zürcher

Propste Elye von Laufen, bei dem Constanzer Concilium den König
Sigmund um Bestätigung der Freiheiten und Rechte ihres Stiftes
anzugehen. Da Herr Walter 1414 den König bei seiner Reise nach

Italien begleitet hatte, waren ihm die Mittel und Wege wohl be-

kannt, die bei solchen Bewerbungen um gnädige königliche Begün-
stigungen befolgt werden mußten.

Eine andere Tochter Walters, Namens Verena, wurde 1414
mit einem Freiherrn von Bußnang verehlicht. Eine Heimsteuer von
890 Pfund Heller wurde ihr auf die Stadt Stein angewiesen. Den

jährlichen Ertrag derselben bestimmte man auf 50 Pfund, 6 Schilling
und 8 Heller. Kaspar von Klingenberg übernahm die Bürgschaft

für richtige Ablieferung.
Der junge Herr von Klingen aber, Ulrich X., Wallers Sohn

und künftiger Haupterbe, hatte schon 1413 Ennelin von Ramstein
als Gattin gewonnen. Der Inhalt des Ehevertrages ist nicht be-

kannt; dagegen wohl ein Schadlosbrief, von Herrn Ulrich seinem

Oheim Graf Heinrich von Fürstenberg ausgestellt, als dieser dem

Vater, Herrn Walter, Ennelins halben um 400 Gulden Ehesteuer

Bürge wurde. Ulrich versicherte den Oheim auf seinen Antheil
an Stein.

Obwohl Herr Walter noch 1418 Urkunden ausstellte, z. B.
als Familienältester den von Walter und Heinrich Zehnder von

Dießenhofen zu Handen des Klosters Töß verkauften Layenzehnten

zu Neunforn diesem Kloster eignete und auf alle Lehenrechte ver-

zichtete, hatte er doch schon 1414 die Ehre und den Glanz seines

Namens und seiner Herkunft auf seinen Sohn Ulrich übergetragen.

Bei dem zu Ehren des Königs veranstalteten Aufzuge der Ritter-

schaft in der Conciliumsstadt Constanz erschienen Walter von der

hohen Klingen ob Stein, frei, Knecht; Ulrich von der hohen Klingen
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ob Stein, frei, Knecht, mit zwölf Pferden; und Ulrich von der

hohen Klingen. Mit zwölf Pferden und Knappen aufzuziehen,

ziemte sonst nur für Grafen. Es läßt sich freilich noch bezweifeln,

daß die Nachricht Ulrichs von Reichenthal, der die Conciliumschronik
schrieb, ganz genau sei und daß die zwölf Pferde wirklich zum Ge-

folge nicht des Vaters Walter, sondern des Sohnes Ulrich gehörten.

Als auf dem Concilium zu Constanz der Herzog Friedrich von

Oesterreich, der Beschützer des Papstes Johannes XXIII,, die Gnade

des Königs Sigismund verwirkte und geächtet und aller seiner Güter
und Länder verlustig erklärt wurde, zog der Burggraf Friedrich von

Nürnberg als Heerführer des Königs aus dem Hcgau nach Stein
und nahm die Stadt Stein und die Herrschaft Hohenklingen, so

weit sie zu Oesterreich verpflichtet war, zu Handen des Reiches in
Pflicht. Bald nachher bei seiner Durchreise durch Stein belehnte

dann der König die Freiherren Walter Xl. und Ulrich X. mit der

ganzen Herrschaft und Vogtei, so daß die Sprößlinge der urmütter-
lichen Zweige Bechburg und Brandis wieder in ähnlicher Weise

Gemeindcr wurden wie ihre Vorgänger vor dem Verkaufe von 1359,
Ulrich X. der ältere als Stellvertreter des Zweiges Brandis, Walter
XI. mit seinem Sohne Ulrich XI. dem jüngern als Stellvertreter
des Zweiges Bechburg.

Wie in der Folge Herzog Friedrich die Gnade des Königs
wieder gewann, erhielt er zwar wieder die Hälfte des an Ulrich

XI. gefallenen Antheils, also den vierten Theil des Herrschaftslehens,

so daß im Jahre 1401 Herr Walter von des Reiches wegen mit
der halben Stadt und mit dem halben Zolle der Stadt Siein für
sich und nur mit dem vierten Theile der Stadt und mit dem halben

Zolle für seinen Netter Ulrich belehnt wurde. Die Belehnung mit
dem letzten Viertheile hatte Ulrich bei Oesterreich zu suchen.

Allein diese Wiederherstellung der ehemaligen Freiherrlichkeit

war dennoch mehr Schein als Wirklichkeit. Der Boden, in welchem

die alte Kraft der Herren von Klingen ihre Wurzeln ausgebreitet

hatte, war mit Pfandschaften bedeckt, welche der morsch gewordenen
Eiche vollends die Nahrung entzogen. Das grüne Eichenreis im
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Wappenschilde van Hohenklingen, durch keine neuen Säfte erfrischt,

mußte verwelken.

In dem Reverse, den Herr Walter am 29. Jenner 1417
seinem Vetter Ulrich über die für seinen Antheil an der Herrschaft
empfangene Belehnung ausstellte, heißt es: diese Antheile sollen

unserm Vetter unangefochten angehören, jedoch mit der Bescheiden-

heit, daß wir den vierten Theil der Feste und der Stadt und den

halben Zoll als Pfand inne haben und nießen sollen für 1900
Gulden, die wir ihm von Albrecht Blarer von Constanz um 80
Gulden jährlichen Zinses auf lins genommen haben, als er uns zu
Angülten gegen die schneeweißen Klosterfrauen zu Paradies um 20

Pfund Haller Leibding gewonnen hat und wir nach Basel um
Hauptgut und Zinse seine Gülten und Bürgen geworden sind oder

anderswo für ihn Gelder entlehnten und Bürgschaften übernahmen.
Ferner erinnert Herr Walter, daß nach ergangener Abrede und laut
der von Herrn Ulrich, von Graf Eberhard von Nellenburg und von

Kaspar von Klingenberg besiegelten Verschreibung Herr Ulrich seine

Antheile zwar verkaufen möge, aber vor der Uebergabe der Pfande
in des Käufers Hand alle auf die Feste und den Zeug verwandten

Unkosten zu ersetzen und zugleich ihm als dem ältesten alle von

Altenklingen herstammenden Lehen vorzubehalten verpflichtet sei.

Am 9. August 1417 schließt Herr Ulrich der ältere sogar einen

Kaufvertrag mit Kaspar von Klingenberg ab, der ihm für seine

Hälfte an der Feste Klingen und der Stadt Stein, halb Lehen vom

Reiche, halb Lehen von Oesterreich, inbegriffen den Hof in der

Stadt, 9300 Pfund Haller zahlte. Nur die Kirche Burg und die

Eigenleute behielt sich Ulrich vor. Ter Verkaufsbrief wurde von

Hans von Rosenegg und Hans von Thengen besiegelt. Auch Herr
Walter gab noch seine Beistimmung dazu. Bald nachher starb er

und sein Sohn Ulrich XI. trat in sein Erbe ein.
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Die kehlen Freiherren voir Hohenklingen.

Ulrich XI. und Ulrich X., der jüngere und der ältere.

Wenn Ulrich Xl. der jüngere 1411 im Streite mit Winterthnr.
1413 bei seiner Berehelichung, 1414 bei dem Auftritte in Konstanz

nur im Begleite seines Vaters Walter XI. genannt ist, scheint er

doch unterdessen auch selbständig und zwar in entferntem Gegenden

und bei fremden Geschäften sich bethätigt zu haben. Davon zeugt,

daß er 1419 die Urfehde des Heinrich Custerdinger von Reutlingen,
genannt Vaihing, siegelte, der aus der Gefangenschaft des Grafen

Ego von Fürstenberg entlassen wurde. Damals also hatte Ulrich
bei seiner mütterlichen Verwandtschaft in Fürstenberg Aufenthalt.

Im Jahre 1420 schlichtete er mit Burkhard von Giltingen einen

Anstand zwischen Abt Johann von Stein und dem Meyer Burk-
hard von Nagolt. Dagegen vermochte, was Herr Walter von dem

Stammerbe noch mit fester Hand zusammengehalten hatte, sein Sohn
Ulrich nicht lange zu behaupten. Drängten ihn Gläubiger oder war
er durch Heimsteuern für Töchter über Vermögen in Anspruch ge-

nommen oder welche andere Beweggründe und Nothstände seine Ent-
Müsse bestimmt haben: in demselben Jahre 1423, in welchem er
noch für Beringer und Rudolf von Landenberg zu Sonnenberg eine

Bürgschaft eingieng, verkaufte er seinen Antheil an der Feste Girs-
berg um 400 Pfund Haller; dann 1426 an das Kloster Einsiedeln
die Hälfte der Vogtei Eschenz, und an Kaspar von Klingenberg seine

Hälfte des bereits 1423 an den Konrad Sticket von Constanz um
100 Pfund Pfenning verpfändeten Hofes Hemishofen; und schon

1431 folgte er seinem Vater in das Grab, ohne männliche Nach-

kommen zu hinterlassen.

Vermöge des Familienrechtes war nach dem Tode Ulrichs XI.
sein nächster Verwandter von Vatermaag Ulrich X. der ältere, der

Sohn Walters IX. aus dem von Brandis her genannten Familien-
zweige. Wie er schon 1385 bei Familienangelegenheiten sich bethei-

ligt und in dem ritterlichen Aufzuge des Adels bei dem Constanzer
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Concil an der Seite seiner Vettern mit erschienen und dann bei

der Aechtung des Herzogs Friedrich wieder zum freien Besitze der

halben Herrschaft Hohenklingen gelangt sei, dieselbe aber 1419 ver-

kauft habe, ist bereits gemeldet. Ein Kaufbrief von 1493 sagt

auch, daß er in der Stadt Stein gewohnt und mit Willen seines

Vetters, Walters XI., den großen Hof zu Eschenz an das Stift
St. Stephan verkauft habe. Ein anderer Kaufbrief von 1413 be-

zeichnet ihn als Verkäufer der Obermühle zu Klingenrieth an das

Kloster Einsiedeln. Damit war ihm aber nicht lange geholfen. Er
sah sich 1416 veranlaßt, 509 Gulden bei Heinrich von Roggwil
zu entlehnen und dafür die Vogteien Wagenhausen und Etzwilen

zu versetzen, auch für halbjährliche Verzinsung Bürgschaft zu stellen,

die ihm durch Graf Eberhard von Nellenburg, Graf Johann von

Lupfen, Johannes von Rosenegg, Heinrich Truchsäß und Johannes

Truchsäß, genannt Molli, von Dießenhofen, Wilhelm von Homburg,
Eberli von Rorschach, Ulrich Schwarz von Constanz geleistet wurde.

Hatte die Gastfreundschaft gegen die große Menge Geistlicher und

Laien, die das Concilium von Constanz in die Gegend lockte, die

Abtei Wagenhausen in Armuth gebracht, so dürfte dieselbe Ursache

auch dem Herrn Ulrich Verlegenheiten bereitet haben.

Aus seinem Benehmen bei der Aechtung des Herzogs Friedrich
ergiebt sich die Folgerung, daß er das Verfahren des Königs nicht

billigte, sondern österreichisch gesinnt blieb; denn nachdem die öfter-
reichischen Lehenrechte aufgehoben waren, war es ihm wie seinem

Vetter Walter freigestellt, nach der Aussöhnung des Herzogs mit
dem Könige sich mit dem ihm zugefallenen Antheil an der Beute

wieder an den Herzog anzuschließen oder das Lehen vom Könige

zu nehmen; er aber hielt es für ehrenhafter, in seine frühere Ver-
pflichtung gegen Oesterreich einzutreten und ließ sich 1417 für seinen

freien und dazu bereits im vollen Werth verpfändeten Theil nur
mittelbar durch seinen Vetter und Gemeinder Walter als Trager
vom König belehnen. Diese Mißstimmung mochte sogar 1419 zu
dem Entschlüsse beigetragen haben, seinen halben Theil an der Stadt
Stein und der Feste Klingen zu verkaufen. Und so konnte er denn

auch 1426 am 13. Hornung behaupten und bezeugen, daß er die
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Pfandschaft und Lehenschaft zu Stein nie von König Sigmund und

dem Reiche erfordert und empfangen, sondern stets von Oesterreich

inne gehabt habe und damit auch ferner dem Hause Oesterreich ge-

wärtig fein wolle.

Als treuer Freund Oesterreichs anerkannt erhielt Herr Ulrich X.
von Herzog Friedrich 1431 auch die Erlaubniß, die an Heinrich

Roggwiler und Konrad Felix, Bürger von Constanz, verpfändete

Feste Freudenfels wieder einzulösen und nach stattgcfundener Lösung
in Besitz zu nehmen, um mit diesem Lehen der Herrschaft gewärtig

zu sein. Mit derselben Verpflichtung und an demselben Tage, am

6. August 1431, übertrug ihm Herzog Friedrich zu Jnsbrugg auch

das österreichische Lehen des Thurmes Schlatt sammt Zubehör, der

ihm von seinem Vetter Ulrich dem jünger» „von Schild und Helm"
erblich zugefallen war, nach Lehenrecht.

Bei dieser Gesinnung für Oesterreich mußte es für ihn peinlich

sein, als Theilinhaber der Herrschaft Hohenklingen doppelte Ver-

pslichtung zu tragen, theils gegen das Reich und den König, theils

gegen Oesterreich, zwei Mächte, die so oft eine ganz entgegengesetzte

Politik befolgten, um so peinlicher, wenn der andere Theilhaber noch

mit ihm im Widerspruch war. Dieses Mißverhältniß aufzulösen

war kein besseres Mittel, als der Verkauf der jenseitigen Herrschafts-
rechte. Dies kam auch schon 1433 großentheils zur Ausführung,
indem er die ihm gehörigen zwei Viertheile des Stammerbes der

Herrschaft Hohenklingen, der Stadt Stein und der Klostervogtei

nebst dem halben Zoll der Stadt Stein an Kaspar von Klingen-
berg verkaufte. Der Kauf geschah für den einen Viertheil und
den Zoll, der Reichslehen war, um 5390 Gulden, für den öfter-

reichischen Viertheil um 3299 Gulden. Der Verkäufer verpflichtete
sich dabei, den Consens wegen des Zolls bei dem Könige und wegen
des österreichischen Viertheils der Herrschaft bei dem Herzoge aus-

zuwirkcn. Außerdem bedingte er, daß wenn sein Sohnessohn und

seine Erben des Namens von Klingen zu Mitteln kämen, denselben

die Wiederlösung gestattet werden soll, immerhin nur für sie und
niemand anders. Nicht inbegriffen in jenem Verkauf waren aber:
das große im Frohnhofe gelegene Haus bei dem obern Thore der
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Stadt Stein; das Kornhaus, genannt der Mohr, am Kirchhofe

gelegen; Krautgartcn und Torkel bei dem obern Thore; die zudem
Stammerbe, Schild und Helm gehörige Mannschaft; das Kirchen-
lehen zu Burg und das (dem Konrad Steffen versetzte) Korngeld.
Ferner bedingte sich der Verkäufer Befreiung von Steuer und Wache

in der Stadt; Zollfreiheit für seine Leibeigenen und Vogtleute zu

Richlingen, Etzwilen, Bleuelhausen, Wagenhausen, Kaltenbach, Klin-
genriet, in den Mühlen und im Hofe Sepnang, so lange sie in der

von Klingen Hand seien; das Beholzungsrecht in der Herrschafts-
Waldung nach Nothdurft für Brennholz und Zimmerholz und die

Weide im Stadtgraben für zwei Kühe. Um nicht ältere Verbind-
lichkeiten grell zu verletzen, wurde noch beigefügt, daß die Stadt
Stein und die Feste Hohenklingen der Stadt Constanz offen Haus
sein, und auch dem Besitzer der Grafschaft Toggenburg noch ein Jahr
lang dasselbe Recht zustehen solle.

Da aber bei allen Veräußerungen von Herrschaftsgütern und

Lehen das Wiederlösungsrecht dem Mannesstamme so lange offen

stand, bis das Lehen oder Eigen förmlich und ganz auf den Kaufer
übergetragen und gefertigt war, blieb unterdessen .Herr Ulrich ferner
noch Lehentrager des Reiches und der Herrschaft Oesterreich. Als
solcher verlieh er 1436Zdem Ritter Lütfried Von Hof, Bürger in
Constanz, das Burgsäß Kattenhorn und empfieng er noch am 15.

Juli 1439 laut einer in Ofen gegebenen Urkunde vom König Fried-
rich die Bestätigung aller seiner Lehen, Gnaden, Freiheiten, Wappen,

sowie des Blutbanns und des Zolls zu Stein. Erst 1441, als er

auch die bei dem Verkaufe von 1433 noch vorbehaltenen Rechte und

Güter an Albrecht von Klingenberg abtrat, wurden die Herren von

Klingenberg als Inhaber der ganzen Herrschaft und Schirmvogtei
anerkannt undZbelehnt.

Diese Veränderungen im Besitzstande hatten für Herrn Ulrich

noch den Vortheil, daß ihm als Erbsaße auf Freudenfels die Bei-
beHaltung des Landrichteramtes im Thnrgau weniger streitig gemacht

werden konnte. Dieses Amt, das seine Ahnherren so lange bekleidet

hatten, wurde zur Zeit des Constanzer Concils, als König Sigmund
das Landgericht sammt dein Wildbaun an die Stadt Constanz ver-
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kaufte, dem damaligen Landrichter Diethelm von Wvllhausen vor-
behalten, so daß erst nach seinem Abgang die Stadt Konstanz die

Besetzung der Landrichterstelle vornehmen durfte. In welchem Jahre
dies geschah uud unter welchen Umständen die Wahl auf den Frei-
Herren von Hohenklingen fiel, ist nicht ermittelt; nur so viel ist be-

urkundet, daß er als Stellvertreter des Hofrichters Grafen Hermann
von Sulz 1426 einen Gerichtsbrief ausstellte, vermöge dessen Frau
Verena von Rüzüns, geb. von Stoffeln, auf die Güter Stephans
von Gundelfingen Anleite erhielt, 1427 in gleicher Stellung im
Namen des Grafen Rudolf von Sulz in einer Klagsache Kon-
rads von Fridingen gerichtliche Verhandlungen leitete, auch 1426
bei dem Verkaufe-von Eschenz an Einsiedeln Landrichter genannt
wurde. Die ältesten bis dahin aufgefundenen Urkunden aber, in
welchen er entschieden als Landrichter des Thurgaus erscheint, sind:
die gegen den Grafen Ego von Fürstenberg 1432 verkündete Achts-

erklärung; 1435 und 1439 die Vidimationen der Freiheitsbriefe
der Stadt Zürich von 1425, 1433 und 1439.

Die Urkunde von 1439 hatte die Ansprüche Zürichs auf die

Erbschaft von Toggenburg zum Gegenstande und die Hülfe, welche

ihr König Friedrich anerbot, die Herrschaft Windegg sammt Utznach,

Gaster und Sargans gegen den Willen von Schwyz und Glarus

an sich zu bringen. Als 1442 zwischen dem Könige und Zürich
ein zu Schutz und Trutz abgeschlossener Vertrag zu Stande kam,

jene Landschaften sich aber dem Gebote Zürichs nicht fügen wollten,

wurde neben andern Zwangsmitteln auch die Vorladung vor das

Landgericht im Thurgau in Anwendung gebracht. Da sie jedoch

dessen nicht achteten, erklärte Montags vor Katharinentag der Land-

richter Ulrich von Hohenklingen die Städte. Dörfer und Gemeinden,

nämlich Schultheiß und Rath und was zwölf Jahre alt ist und

darüber, zu Wallenstatt, Ragatz, Valenz, Mels, Flums und Gart-
schins in die Acht; alle Einwohner dieser Orte für Aechter, recht-

lose Personen, außtr den Frieden und in den Unfrieden. — Diese

Aechtung durch das thurgauische Landgericht blieb ohne Erfolg oder

wirkte vielmehr das Gegentheil, war ein neuer Stachel in die Ver-
bitterung der Landleute von Schwyz und Glarus und ihrer Freunde
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in den Herrschaften Sargans und Gaster gegen die Stadt Zürich
und gegen Oesterreich. In Verbindung mit dem Beschlusse des am

3. November 1443 auch von dem thurgauischen Adel besuchten Land-

tages zu Winterthur, mit Oesterreich und Zürich gegen Schwyz und

Glarus zu waffnen, trug jene Aechtung vieles dazu bei. daß die

verderblichen Fluthen des alten Zürichkrieges auch die Landschaft

Thurgau nicht verschonten.

Daß Ulrich, der letzte des Stammes von Hohenklingen, 1443

noch am Leben war. ist durch einen Lehenbrief erwiesen, durch den

er das Augustiner Kloster Jttingen in dem Besitze der Vogteien

Nergeten, Weiningen und Geisel bestätigte. Laut einer am 7. Oktober

1445 zu Wien ausgestellten Urkunde übertrug Kaiser Friedrich die

von den Herren von Hohenklingen hcimgefallenen Reichslehen auf
den Herzog Albrecht von Oesterreich. Es ergibt sich daraus die

Wahrscheinlichkeit, daß der Landrichter Ulrich in der Zwischenzeit

mit Tod abgegangen war.*) Der helle Stern, der vor drei Jahr-
Hunderten seinen Ahnen leuchtete, als sie aus dem Dunkel des Mittel-
alters in den Tag der Geschichte heraufstiegen, war bei dem Tode

ihres letzten Sprößlings in so trübe Wolke verhüllt, daß weder Ort
noch Jahr und Tag seines Lebensausganges verzeichnet ist. Erst
1468 stiftete noch Johannes von Rosenegg wegen der edlen Herr-
schaft von Klingen und seiner seligen Hausfrau Agnes von Bußnang
dem Gotteshause St. Georgen zu Stein zu Handen des Spitals
alle seine Anrechte an die halbe Feste Frendenfels und den halben

Kirchensatz zu Burg; denn Agnes von Bußnang war die nächste erb-

") Nach einer in vr. Kirchhofers Sammlung zur Geschichte der Stadt Stein
enthaltenen Notiz hätten die Herren von Klingen 1450 an die Stadt Stein
eine Nachwährschaft und Verzichtleistung aus die Herrschast ausgestellt. Da
im Archive der Stadt Stein eine solche Nachwährschaft und Verzichtleistung,
von 1451 datirt, jedoch von den Herren von Klingenberg ausgestellt, in der

Aufschrift aber Klingen statt Hohenklingen verzeichnet ist, dürfte jene Notiz
aus diesem Irrthum des Archivisten hcrgeflossen sein. Die Angabe des Schwei-
zerischen Heldenbuches, daß ein Heinrich Truchsäß von Klingen 1460 bei der

Belagerung von Winterthur gewesen sei, beruht offenbar auf einer VerwechS-

lung mit Heinrich Truchsäß von Diehenhosen.
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fähige Verwandtschaft des Landrichters und als solche auch verpflichtet,

für sein Andenken und für sein Seelenheil ein letztes Opfer zu bringen.

Die Erbschast Hohenklingei',

Agnes von Bußnang, die Gattin des Edlen Johannes von

Rosenegg, war die Schwestertochter Ulrichs XI. Ihre Mutter Verena

von Hohenklingen war 1436 gestorben, und der Landrichter Ulrich

X. hatte damals mit Kaspar von Klingenberg die Erbtheilung zwi-
sehen Konrad, Albrecht und Walter von Bußnang und ihrer Schwester

Agnes vollziehen geholfen, und zwar in einer Weise, die sich nur
durch die Voraussetzung erklären läßt, daß jene Brüder von Büß-
nang Söhne einer andern Mutter gewesen seien. Diese Vermuthung
wird dann auch durch die Thatsache bestätigt, daß nur Agnes, nicht
aber ihre Brüder von Bußnang bei dem Nachlasse von Hohenklingen
als erbberechtigt erscheinen.

Agnes konnte aber als Weib nicht Universalerbin sein, sondern

blieb mit ihren Anrechten auf den Nachlaß ihres Vetters auf das

freie Eigen beschränkt. Ferner wurde ihr das Erbe durch die Gläu-
biger des Erblassers verkümmert. Einer derselben war Heinrich von

Roggwil, der 1416 an Ulrich XI. gegen Bürgschaft eine Summe

von 512 Gulden angeliehen hatte und 1434 für diese Schuld von

Ulrich X. auf die Vogteien Wagenhausen und Etzwilen als Pfand-
schaften versichert worden war. Ein anderer war Graf Johannes
von Thengen, der 1421 für Ulrich X. der Stadt Schaffhausen eine

Schuldverschreibung ausgestellt hatte, und nun von Agnes als der

Erbin des Vetters Erstattung für Kapital und Zinse und Rechts-

kosten forderte. Jener erlangte 1454 vom thurgauischen Landgerichte

wirklich die Immission auf die ihm verpfändeten Vogteien. Das-
selbe Recht sprach das Hofgericht Rotwil 1457 dem Grafen Jo-
hannes von Thengen zu in Bezug auf die Güter und Rechte zu

Wagenhausen, Etzwilen, Richlingen, Hemishofen, Kaltenbach, Bleuel-

Hausen und die Mühle zu Rülasingen zu. Damit war aber die

Sache noch nicht entschieden; vielmehr wurde der Streit bis 1472

fortgesetzt und erst in diesem Jahr durch eine kaiserliche Kommission
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so ausgeglichen, daß endlich die Vogtei Wagenhausen an einen

dritten Ansprecher, den Grafen Johann von Lupfen, überlassen
werden mußte. Die Feste und Herrschaft Freudenfels aber wurde
nach langen Streitigkeiten zwischen den Edlen von Rosenegg und
den Herren von Roggwil an das Kloster Einsiedeln verkauft.

Die Mannschaft und Lehenschaft der Herrschaft Hohenklingen
gieng auf die Fürsten von Fürstenberg über oder auf die Vater-
maagschaft der Kunigunde von Fürstenberg, Gemahlin Walters XI.
und Mutter Verenas und Ulrichs XI. von Hohenklingen. Es ge-

schah dies, wie ein Lehenbrief sich ausdrückt, „nach Inhalt kaiserlicher

und königlicher, auch weiland unsers Vetters Ulrich Herrn von Hohen-
klingen des letzten seligen Verwillignngs-, Bestätigungs- nnd Ueber-

gabsbriefen", hiemit weniger nach Erbrecht als vermöge einer noch

mit dem Erblasser geschlossenen Uebereinkunft, für die erst 1471 die

Zustimmung des Kaisers Friedrich erworben wurde. In Folge jener

mit dem Erblasser getroffenen Verständigung verfügte der Graf von

Fürstenberg 1465 über das Lehen der Burg Kättenhorn. Im Jähre
1468 ließ er sich von Walter von Bußnang, Comthur zu Tobet,

Bericht erstatten, daß nach der Aussage Hugs von Landenberg sein

Vater von Ulrich von Klingen mit dem Gericht Matzingen und mit
der Mühle Stettfurt belehnt worden sei, Hug selbst um die Erneue-

rung der Belehnung nachgesucht und sie auch erhalten habe. Ebenso

wurden wie früher von Altenklingen und Hohenklingen 1483 die

Edlen von Goldenberg von dem Grafen von Fürstenberg mit Ober-

winterthur und Mörsburg belehnt, 1485 und 1538 das Lehen des

Kelnhofes Büren bei Klingenberg vergeben, 1496 die Stadt Zürich
bei Uebersendung eines Lehenbriefs ersucht, den unter ihrer Obrig-
keit wohnenden Lehenleuten von Klingen zu verkünden, daß sie ihre

Lehen bei dem Grafen von Fürstenberg empfangen müssen. Endlich

sind auch noch Lehenbriefe von 1541 vorhanden, die für den Zehnten

von Dingenhard und für die Mühle in Erlen am Stad bei Eschenz,

ebenfalls ehemals zur Herrschaft Hohenklingen gehörig, von dem

Grafen von Fürstenberg ausgestellt wurden, so daß, wenn die jen-
seits des Rheins gelegenen Lehen noch mit in Betracht gezogen

würden, der dem Grafen von Fürstenberg zugefallene Antheil der
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Erbschaft von Klingen keineswegs unbedeutend war und die Auf-
zählung der darunter begriffenen Güter und Rechte die große Aus-
dehnung der zur Herrschaft Altenklingen und Hohenklingen gehörigen

Besitzung erst vollständig in's Licht zn setzen geeignet wäre.

Als ein dritter Erbe der Herrschaft Hohenklingen ist das Kloster
St. Georgen in Stein zu betrachten; denn durch das Erlöschen des

Stammes Hohenklingen war nach herkömmlichen Rechten auch die

erbliche Schirmvogtei erledigt und dem Kloster das Recht anheim

gefallen, einen andern Schirmvogt zu erwählen. Bei dem Verkauf
der halben Herrschaft an Oesterreich 1359 hatte das Kloster zwar
versäumt, dieses Recht zu wahren. Bei dem Verkauf der Herrschaft

an die Edlen von Klingenberg hatte es eben so wenig gegen den

Uebergang der Schirmvogtei an diese neuen Herrschaftsbesitzer ein-

gewendet, vielleicht darum, weil doch noch ein Sprößling von Hohen-

klingen am Leben war. Als aber 1457 die Herren von Klingen-
berg die Herrschaft um 24,500 Gulden und Uebernahme der darauf
haftenden Verpflichtungen an die Stadt Stein verkauften, weigerten

sich Abt und Convent, die Schirmvogtei ihrer bisherigen Unterthanen
der Stadt Stein anzuerkennen und traten 1462 mit oer Stadt
Zürich in ein Bnrgrecht ein, in Folge dessen nach mancherlei rechtlichen

Erörterungen 1499 die Stadt Zürich sich förmlich als den Schirm-
Vogt des Klosters erklärte.

Die Stammtafel der Herren von Klingein

Obwohl es gelungen ist, die Folge der Generationen von der

Mitte des XII. Jahrhnn erts bis in die Mitte des XV. Jahr-
Hunderts in der Stammtafel lückenlos darzustellen, kann diese Stamm-
tafel doch auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen. In der Regel

sind es nur die ältern Söhne, die Häupter der Familie, die in den

Urkunden erwähnt werden; jüngere Söhne und Töchter werden nur
bei ganz besondern Anlägen genannt und auch dann ohne Angabe

ihres Vaters. Dieß ist namentlich auch bei einigen weiblichen Fa-
miliengliedern der Fall. Wenn im Frauenstift Seckingen 1395
Claranna von Klingen zur Würde der Aebtissin erhoben war und
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1428 Margaretha von Klingen dieselbe Stelle bekleidete, so läßt sich

vermuthen, daß sie von Wnlter VII., dem Vogte von Rheinfelden,
herstammten, der durch seine Nachbarschaft begünstigt in Scckingen
Einfluß gewonnen haben konnte, um Töchter und Enkelinnen zu
versorgen. Anders mochte es sich mit einer andern Margaretha
und mit Anna von Klingen Verhalten, welche, als 1432 Agnes
von Sulz zur Aebtissin gewählt wurde, mit Verena von Fürsten-
berg die einzigen und zwar kurze Zeit vorher eingetretenen Con-
ventualinnen waren und als Töchter Ulrichs X. oder Ulrichs XI.
angesehen werden dürften.

Ueber Johanna von Klingen, 1439 als Mutter des Jakob und
Rudolf Brun von Zürich genannt, lassen sich kaum auch nur einiger-
maßen zuverlässige Vermuthungen aufstellen; denn obwohl die Brun
als ritterfähiges Bürgergeschlecht in hohem Ansehen standen, mußte
doch die Verbindung mit ihnen für die Tochter eines Freiherrn als
Mißheirath gelten. Dadurch hätten sich freilich die Söhne Johanna's,
wenn ihre Mutter mit den letzten Herren von Klingen in naher
Blutsverwandtschaft gestanden hätte, nicht abhalten lassen, Erbs-
anspräche zu erheben; daß dies aber geschehen sei, ist wenigstens
nirgends bezeugt.

Ob der Landrichter Ulrich X. wirklich einen Enkel gehabt habe
oder ob bei dem Kaufvertrage von 1433 (S. 98) die Bezugnahme
auf den Sohnessohn nur eine juristische Fiktion gewesen sei, muß
in Ermanglung näherer Berichte dahin gestellt bleiben.

Die Stammtafel kann hiemit nur in Bezug auf die eigentlichen
Familienhäupter und ihre Aufeinanderfolge als maßgebend betrachtet
werden; in Bezug auf jüngere und namentlich weibliche Familien-
gtieder wird man sich mit Muthmaßungen behelfen müssen.



Allgemeine Ergebnisse.

Nachdem es nun gelungen ist, die Geschlechtsfolge der Herren
von Altenklingen durch einen Zeitraum von mehr als zwei Jahr-
Hunderten zu verfolgen, darf die Frage nicht zurückgewiesen werden,

was sich daraus für die eigentliche Geschichte und zur Beleuchtung

damaliger Ereignisse und Zustände ergebe; ob dadurch die herrschen-

den Ansichten über das Mittelalter bestätigt oder verändert, neues

Licht über die damalige finstere Zeit verbreitet worden sei.

Das allerdings nicht; wohl aber ein concretes Bild zu den

abstracten Darstellungen der Lehrbücher. Wer nämlich die Familien-
geschichte eines beliebigen Geschlechtes hohem oder niedern Standes
durch einige Jahrhunderte hindurch verfolgt, wird in der Regel

einen solchen Schicksalswechsel wahrnehmen, daß ihm bei seinen Nach-

forschungen oft der Faden auszugehen droht. Familien, die durch

die Kraft, die Einsicht und das Glück ihrer Stammväter bestimmt

zu sein schienen, die halbe Welt zu beherrschen, versinken in den fol-
genden Generationen in Armuth, erheben sich dann wieder in einigen

Gliedern, ändern ihre Verhältnisse zur Bevölkerung so, daß mit dem

Glückswechsel selbst die Erinnerung an ihre Herkunft verschwindet.

Wie die Wellen der vom Sturme bewegten See sich übereinander

wälzen, ineinander sich verlieren, auf- und niedertauchen und in
wechselndem Farbenspiele ihre Gestalten ändern, so werden auch ein-

zelne Familien in ihren aufeinander folgenden Generationen in buntem

Schicksalswechsel herumgetrieben, bald in die Höhe geschleudert bald
in die Tiefe versenkt. Die Geschlechterverzeichnisse der Städte zeigen

jetzt nur noch wenige der Namen, die vor zwei oder drei Jahr-
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Hunderten ihr Geschäftsruder führten, und während ihre Spröß-
tinge in der Dunkelheit leben, glänzen andere Namen, deren Vor-
fahren aus Armuth und Dürftigkeit empor gestiegen sind. Nur
wenigen Familien ist eine so zähe Lebenskraft verliehen, daß sie so

zu sagen über den Wellen schwimmen oder wie Korallenriffe dem

Sturme trotzen. Es ist nicht zu verkennen, daß ein gewisses confer-
datives Element in ihrem Blute liegt. Aber eben so klar ist, daß
die Staatsverfassung und Gesetzgebung mitbestimmend einwirkt. Dieß
zeigt sich namentlich in dem Gegensatze der mittelalterlichen zur neuern
Zeit. Die Neuzeit begünstigt die Bewegung, den raschen Säftekreis-
lauf; das Feudalsystem des Mittelalters dagegen war auf Stabilität
des Besitzes und der Ehren berechnet. Diesem Systeme der Sta-
bilität verdankte das HauS Klingen großentheils seinen langjährigen
Bestand, wie sich das aus den hauptsächlichsten Rechtsgewohnheiten
aufzeigen läßt.

Zuerst kommt hiebet in Betracht das Familienrecht, vermöge
dessen nach Abgang des Familienhauptes das väterliche Recht auf
den ältesten und nach ihm auf den zweiten Sohn übergieng, nur
das mütterliche Vermögen allen Kindern zu Gute kam. Dieses Vor-
recht der ältern Söhne hat bei den Herren von Klingen seinen eigen-

thümlichen Ausdruck darin gefunden, daß die Namen Walter und

Ulrich von Generation zu Generation wechselten, der älteste Sohn
den Namen des Großvaters, der zweite den Namen des Vaters

erhielt. An diese Namen war die Ehre der Familie geknüpft und

das Vorrecht, das ihre Träger vor den jüngern Brüdern auch in

Bezug auf die Familiengüter voraus hatten. Dieses Vorrecht setzte

daher auch den ältesten Sohn in den Stand, zu rechter Zeit einen

Hausstand zu gründen und durch seine Nachkommenschaft den Fort-
bestand der Familie sicher zu stellen.

Eben so einflußreich waren die auf das Stammerbe bezüglichen

Rechtsbestimmungen. Das Stammerbe bestand in Grundbesitz, war

nicht Sondereigenthum des Familienhauptes, sondern eine Art Fidei-

kommiß, Familiengut, unveräußerlich oder nur insofern verüußerlich,

als sämmtliche Familienglieder auf das vergabte oder verkaufte Be-

sitzthum Verzicht leisteten. Wenn die Familie sich, durch fremdes

i
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Erbe bereichert, verzweigte und eine Theilung des Staminerbes

eintrat, blieb der ausgeschiedenen Linie stets noch ein Anrecht auf
die Güter der andern Linie, sogar wenn eine sogenannte Todt-
theilung stattgefunden hatte. Daher war bei der Stiftung von

Feldbach die Verzichtleistung auf die vergabten Güter von beiden

Linien Altenklingen und Hohenklingen erforderlich und konnte die

Linie Hohenklingen nach jahrhundertelanger Trennung das Wappen
und das Erbe der Herren von Altenklingen wenigstens in Bezug

auf die Reichslehen noch geltend machen. Indem auf solche Weise

Vorsorge getroffen war, daß das Stammerbe der Familie nicht ent-

fremdet werde, war der Zersplitterung der Familiengüür ein Damm

entgegen gesetzt, der zugleich den ehrenvollen Fortbestand der Familie
begünstigte.

Damit hieng auch das Zug- und Lösungsrecht zusammen. Oft
geschah es, daß das Familienhnupt oder ein jüngeres mit Nutz-

Nutzungsrechten auf einzelne Theile des Stammerbes angewiesenes

Familienglied Güter verpfändete oder verkaufte. In beiden Fällen
konnte jedes andere Familienglied diese Güter vermöge seines ver-

wandtschaftlichen Anrechtes durch Zurückzahlung des Pfandschatzes

oder der Kaufsumme wieder einlösen und den abgerissenen Theil
dem Stammerbe wieder einverleiben, so daß die Ausdrücke Verpfün-
dung und Verkauf fast gleiche Bedeutung erhielten. Handelte es sich

aber nicht um Mod oder freies Eigen, sondern um Lehen, so hieng
die Veräußerung der Lehengüter von der Zustimmung des Lehen-

Herrn ab, dem es daran gelegen sein mußte, das Lehen nicht in
Hände übergehen zu lassen, die zur Leistung der Wehrpflicht weniger

befähigt waren als die frühern Inhaber der Lehen, daher er wohl
eine sogenannte Afterbelehnung zugeben konnte, aber die Rückziehung

desselben an den Hauptlehentrager oder seine Familie begünstigte.

Endlich trug zum Zusammenhalt des Stammerbes und zum

Fortbestand der Familie und ihrer Ehren die Genossenschaft des

Adels wesentlich bei. Der Adel höhern und niedern Standes,
Fürsten, Grafen, Freiherren, Edelknechte und Gemeinfreie betrach-

tetcn sich als die eigentliche Nation, gegenüber den Eigenleuten.

Bauern und Bürgern als bevorrechtet, untereinander als gegenseitig

verpflichtet, ihre Standesehre zu erhalten. Wo Gut und Ehren zu
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gewinnen waren, hatte der adelige Bewerber stets den Vorzug vor
dem, der unedler Herkunft war. Wenn also eine Familie adeligen

Standes gesunken, verarmt war oder in Gefahr stand, es zu werden,

zeigte sich irgend ein Sprosse, oer befähigt war, seine Familie wieder

zu Ehren und Ansehen zu bringen, so bot sich leicht Gelegenheit

dar, durch seinen Anschluß an einen Mächligern, durch Ritterdienst
und Uebernahme von Beamtungen sich emporzuschwingen und den

erblaßten Glanz seines Hauses wieder aufzufrischen. Da adelige

Güter und Lehen zu erwerben den Nichtadeligen verwehrt, also auch

dadurch dem Manne adeliger Geburt zu Erwerbung neuer Best-

tzungen Vortheile eingeräumt waren, und in Folge zahlreicher Fehden

manche adelige Familien ausstarben, hätten unter gleichen Umstän-

den die überlebenden Familien nicht nur ihr Stammerbe behaupten,

sondern erweitern können. Daß dieses zuweilen wirklich geschehen

ist, zeigt das Leben Walters VII., des letzten Herrn von Altenklingen.
Auf solche Weise durch die schützenden Vorrechte des Erbes,

des Standes und des Vorurtheils tief in den Grundbesitz eingewur-

zelt, war der Adel einem Eichenwalde gleich, den Sturm und

Ungewitter zwar zu erschüttern und zu verwüsten, aber nicht nieder-

zuwerfen vermochte. Was eine Generation durch Mißgeschick ein-

gebüßt hatte, wurde von der folgenden wieder hergestellt. Der
Eichenzweig im Schilde von Hohenklingen war das Sinnbild einer

den Elementen der Wandelbarkeit trotzenden Kraft.
Doch mit des Geschickes Mächten

Ist kein ewiger Bund zu flechten.

Das Institut des Erbadels litt an innern Gebrechen, durch die

es, wenn nicht Fürstenmacht ihm neue Stützen darbot, in sich selbst

zusammensinken mußie. Sehr gefährdet war sein Bestand schon

durch die Vorrechte der Erstgeburt. Da die jüngern Söhne genö-

thigt waren, entweder dem Kriegsdienste oder der Kirche sich zu

widmen, der Hauptstamm hiemit nur ausnahmsweise Seitenäste

trieb, hieng der männliche Fortbestand der Familie von den wenigen

bevorrechteten ältern Söhnen ab. Wenn Krieg oder Pest oder

irgend ein anderer Unfall sie hinraffte, oder eine Ehe unfruchtbar
oder auf weibliche Descendenz beschränkt war, so war keine Seiten-
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Verwandtschaft vorhanden, den absterbenden Stamm zu ersetzen.

Das entblätterte Erbe konnte dazu dienen, einen fremden Stamm

zu bereichern, der ursprüngliche Stamm aber gieng zu Grunde.
Dies war in der Geschichte der Herren von Klingen der Fall mit
den Freiherren von Tegerfeld, war das Schicksal Walters von

Klingen zu Klingnau und der letzten Freiherren von Hohenklingen.

Ein anderes Gebrechen dieser adeligen Hansgesetze war die

Entfremdung des Grundbesitzes durch Vergabungen an geistliche

Stiftungen. Für jüngere Geschwister waren diese Stiftungen um
entbehrliche Versorgungsanstalten. Abgesehen von der kirchlichen

Frömmigkeit, die dem Stifter und seinen Vorfahren. Angehörigen
und Nachkommen durch Stiftung einer Pfründe oder eines Klosters
die Seligkeit zu verbürgen meinte, hatte fast jeder Graf oder Frei-
Herr solche Stiftungen in seiner Pflege, um seine und seiner Va-
fallen überzählige Söhne und Töchter darin unterzubringen; denn

die Ausstattung solcher Kinder forderte geringere Opfer als die

Heimsteuer zur Verehelichung. Immerhin aber waren diese sich stets

wiederholenden Opfer zusammen gerechnet bedeutend genug, um
das Familiengut zu schwächen; denn das Recht der Einlösung und

des Wiederkaufs vergällter Grundstücke, Zehnten und Zinse war
gegenüber den geistlichen Stiftungen nicht anwendbar. Die Erträg-
nisse des angebrochenen Stammerbes verminderten sich daher von

Geschlecht zu Geschlecht.

Dazu trugen denn auch die in der Volkswirthschaft und

Staatsökonomie eingetretenen Veränderungen wesentlich bei. Die

Erträgnisse des Grundbesitzes waren fast ausschließlich Naturalzinse,
seltener Geldzinse. Bei einfacher Lebensweise hatte der Burgherr
Ueberfluß an Nahrung und Unterhalt, und die Jagd konnte ihm
täglich ein schmackhaftes Stück auf seine Tafel verschaffen. Allein
der gnädige Herr bedürfte auch Waffen und Geschmeide, Kleidung
und Geräthe, und um sich dies zu verschaffen, Geld. Nun war
aber seit dem Untergange der Hohenstaufen die reichste Geldquelle

der Ritterschaft, der Kriegsdienst im kaiserlichen Heere bei den

italienischen Feldzügen, versiegt, die Beute in den innern Reichs-

kriegen sehr unergiebig. Durch die Münzverschlechterung sank der

Silbergehalt der gangbaren Münze von 1272 bis 1417 um 14
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Prozent (von 17 Prozent auf 3 Prozent), wurden hiemit die in
Geld firirten Grund- und Bodenzinse von Jahrzehnd zu Jahrzehnd
unbedeutender. Tagegen häufte sich durch Kaufmannschaft und

Gewerbe der Reichthum der Städte, stieg an den Fürstenhöfen und

bei den Bürgern, hiemit auch bei dem Landadel, der Luxus. Daß
für den ritterlichen Aufzug bei dem Concil in Konstanz ungeheure

Summen aufgewendet wurden, mögen z. B. die Darleihen beweisen,

um welche die Herren von Hohenklingen bei den Patriziern und

Kaufleuten von Konstanz gleichzeitig ihre schönsten Besitzungen ver-

pfändeten. Dazu dürfte für die Herren von Hohenklingen noch der

zufällige Umstand eingetreten sein, daß die kaiserliche Belehnung
mit jenem dem Herzoge Friedrich entzogenen Theile der Herrschaft

Hohenklingen ohne Zweifel mit hohen Lehentaxen bezahlt werden

mußte, so daß, was als Mütel zur Erneuerung alter Freiheit und

Selbständigkeit angepriesen wurde, nur dazu diente, eine noch schlim-

mere Abhängigkeit zu befördern, die Abhängigkeit von dem guten
Willen oder Vortheile habsüchtiger Gläubiger.

Vielleicht wäre auch dieses Uebel überwunden worden, Hütte

sich eine Regeneration des Feudalsystems und der privilegirten Klasse

des Adels hoffen lassen, wenn nicht schon das Fundament dieser

Staatsform im Auflösungsprozeß begriffen gewesen wäre. Der

König der deutschen Nation war nicht mehr der vollmächtige Trager,
Verwalter, Gnadeuspendcr und Heerführer des Volkes wie ehemals,

sondern nur der durchlauchtige Schatten einstiger Majestät. Die
Fürsten und Herzoge und Grafen hatten sich die Landeshoheit in
ihren Provinzen angemaßt und zwischen den König und den Reichs-
adel eine Macht hingestellt, durch welche der König sowohl wie der

Reichsadcl isolir^, dem Reichsadel nur die Wahl übrig gelassen

wurde, entweder sich einem Fürsten unterzuordnen oder, von seinem

natürlichen Schutzherrn und Führer getrennt, allmülig zu verküm-

mern. Dieses Verhängnis; bewog die Freiherren Ulrich VII. und

Walter VII. von Hohenklingen, an Oesterreich sich anzuschließen,

um als Dienstmünner dieser Fürsten zu erwerben, was kein deut-

scher König mehr geben konnte, Gelegenheit zu ritterlichem Kampfe
und den Lohn der Treue und Tapferkeit. Allein auch sie erreichten



U2

ihrcn Zweck mir unvollkommen. Von ihrem Stammerbe, von ihrer
Heimat geschieden, in einen fremden Boden versetzt, gelangten sie

nicht mehr zu der Kraft gedeihlicher Blüthe.
Nicht etwa ausnahmsweise sind die Herren von Klingen diesem

Schicksale unterlegen; vor und nach ihnen geschah andern dasselbe,

den Freiherren von Regcnsberg, den Freiherren von Güttingen, von

Bußnang, von Bürglen, den Truchsäßen von Dießenhofen und vielen

andern im Thurgau und Zürichgau. Ihre Güter fielen theils in
die Hände der constanzischcn Patrizier Roggwil und Mnntprat,
theils in den Besitz des Bischofs und der Stadt Constanz, des Abtes
und der Stadt St. Gallen und anderer Ewigkeiten, theils wurden

sie von eingewanderten Familien ehemaliger Edelknechte und Bürger
besetzt. Der Strom der Zeiten hat die alten Herrlichkeiten weg-
gespült. Die Waffenhallen der Burgen sind verödet oder in Trümmer
zerfallen. Von allen Burgen und Festen der Herren von Klingen
sind Hohenklingen und Klingnau, die Ruine von Neuenburg und

das Schloß Altenklingen in seiner durch bürgerlichen Reichthum mo-

dernisirten Gestalt, als Denkmäler vergangener Größe und als Denk-

zeichen übrig geblieben, daß keine noch so komplizirten Gesetze und

Einrichtungen im Stande seien, die dem Menschengeiste eingeborne

Naturkraft auf die Dauer einzuschränken oder eine naturwidrige
Verfassung unveränderlich festzuhalten.
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